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Fehlende Vorschläge über den 
Reichsfinanzhof im  Entwurf des Steuer

anpassungsgesetzes.
Von W irk l. Geh. Rat Jahn , Präsident des Reichsfinanzhof 

München.

Die Reichsabgabenordnung ist das bestgeluncren 
Steuergesetz nach dem Kriege. Trotzdem hat p 
eme Reihe von Novellen über sich ergehen lasse 
müssen. Ich zahle deren 13, i. J. 1929 gleich hinter 
einander zwei.

Der dem Steuerausschuß des Reichstags jet: 
zur Beratung vorliegende Entwurf eines Steuei 
anpassungsgesetzes (Drucks, des R T .IV  1928 Nr. 56f 
w ill ihm eine solche Masse von Aenderungen be 
scheren, daß die Frage berechtigt ist, ob es nicl 
richtiger gewesen, eine ganz neue RAbgO. z 
schatten. Mehr als 40 Druckspalten umfassen di 
Z T ° ^ ntr5 e’ die unter 61 Nummern zusammer 
von übernvuv MeThr als 50 Paragraplien, teilweis

Heilung.
dienen soll, keineswegs bedingt. Ich tadle da^ nich 
m Gegenteil, ich halte es für richtig, daß, wenn di 

Aenderung eines Gesetzes sich in  einem Punkte a 
unabweisbar- erweist, dann auch andere erwünschl 
Aenderungen vorgenommen werden. Vergeblich ahf 
habe ich mich m dem Entwurf nach den Vorschläge 
umgeschaut, die den Abschnitt über den Reich< 
inanzhof betreffen und die gewiß wichtiger sind a' 

viele andere Anregungen.
, P Schon in  meinem Aufsatz über die Stellun 
der obersten Gerichtshöfe (1929 S. 1569 d.B l.) hat 

gezeigt, daß der RFH. ebensowenig wie de

Rechnungshof, bei dem dies auch nicht verkannt ist, 
dem Reichsfinanzminister unterstellt werden und daß 
die Auswahl seiner Mitglieder nicht beim Reichs- 
minister der Finanzen liegen darf. Entscheidenden 
Einfluß auf die Ernennung der Mitglieder des RFH. 
muß dessen Präsident haben. Er allein kann be
urteilen, ob in  einer zu besetzenden Stelle ein Z iv il
jurist, ein Kenner des Staatsrechts, ein Finanz
beamter von dieser oder jener Vorbildung gebraucht 
wird. Schwierigkeiten bei der Auswahl werden 
allerdings auch für den Präsidenten des RFH. da
durch entstehen, daß er die Anwärter vor ihrer 
Anstellung beim RFH. nicht kennt und nicht immer 
voraussehen kann, ob der Inaussichtgenommene für 
seine neue Stellung w irklich geeignet ist oder ob 
ihm die notwendige Charakterfestigkeit oder Fähig
keiten zu der besonders gearteten Tätigkeit mangeln. 
Es wäre deshalb zu erwägen, ob sich nicht eine 
Vorschrift empfiehlt, daß niemand zum Mitglied des 
RhH. ernannt werden darf, der nicht seine Geeignet
heit durch eine Hilfstätigkeit bei ihm genügend nach
gewiesen hat. Ich fürchte nicht, daß es tüchtige 
Beamte ablehnen würden, unter dieser Voraussetzung 
sich um eine Stelle beim RFH. zu bewerben. 
Schwerwiegender, aber auch nicht unüberwindlich, 
erscheinen m ir Bedenken, die sich aus der Unab
hängigkeit der Richter und der damit nicht ohne 
weiteres vereinbaren Möglichkeit ergeben könnten, 
sie nach einiger Zeit wieder auszuscheiden. Hier 
würde durch eine gesetzlich festzulegende Begrenzung 
der Hilfsrichtertätigkeit zu helfen sein. Wenn ich 
trotzdem eines Vorschlags mich enthalte, so her 
stimmt mich der Gedanke, daß nicht gleich zu weit 
gegriffen werden soll, Die praktische Erfahrung 
muß abgewartet werden, ob die Mißstände beseitigt 
werden, wenn die Ernennung nicht vom Reichs- 
finanzministerium, sondern vom RFH.-Präsidenten 
maßgebend beeinflußt wird.
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II. § 36 Abs. 2 spricht in  seiner jetzigen Fassung 
nur die Gleichstellung der Mitglieder des RFH. m it 
den Mitgliedern des RG. hinsichtlich der dienstlichen 
Bestrafung und Versetzung in  den Ruhestand aus. 
Wenn die Gleichstellung bez. der Besoldung hier 
nicht erwähnt ist, so hat das seinen Grund darin, 
daß hierüber zu bestimmen der Gesetzgeber das 
Besoldungsgesetz für die geeignete Stelle ansah. Bei 
Erlaß derRAbgO. und des Gesetzes über die Errichtung 
eines RFH. v. 26. Juli 1918 waren sich alle maß
gebenden Stellen darüber einig, daß Mitglieder des 
RG. und RFH. völlig gleichgestellt werden müssen. 
Das allein entspricht auch der Stellung der beiden 
höchsten Gerichtshöfe und den an ihre Mitglieder 
zu stellenden Anforderungen. Daß darin eine 
Aenderung eintreten könnte, hat niemand für mög
lich gehalten. Und doch wurde das unmöglich Er
scheinende zum Ereignis. Das Besoldungsgesetz v. 
16. Dez. 1927 hat den RFH. gegenüber dem RG. 
disqualifiziert. Die Chefpräsidenten werden zwar 
noch gleichgestellt, die Reichsgerichtsräte erhalten 
dagegen ein Gehalt von 16 000 M., während sich die 
Reichsfinanzräte m it 14 000 M. Gehalt und 1200 M. 
Zulage begnügen müssen. Da diese nicht pensions- 
fäbig ist, wird der Unterschied für die Ruhegehälter 
recht empfindlich. Am  merkwürdigsten ist man bei 
den Senatspräsidenten verfahren: beim RG. erhalten 
sie 17 000 M., beim RFH. 16 000 M. und eine Zu
lage von 1200 M. Solange sie im Dienst sind, sind 
die SenPräs. beim RFH. etwas besser gestellt _ als 
beim RG., während sie sich wiederum m it einer 
geringeren Pension begnügen müssen. Gegen diese 
Behandlung hat der RFH. in  der Gesamtheit seiner 
Mitglieder am 4. Jan. 1928 bei dem Reichspräsidenten 
in  Berlin feierlich Verwahrung eingelegt in  dem Be
wußtsein, hiermit nicht nur sich selbst zu dienen, 
sondern eine Sache zu vertreten, die die Sache 
des ganzen Volkes ist. Der Protest ist allen maß
gebenden und interessierten Stellen mitgeteilt und 
hat lebhaften Widerhall gefunden. Dem RFH. sind 
aus allen Kreisen der Bevölkerung schriftliche Zu
stimmungserklärungen zugegangen1), und ich bin 
bei zahlreichen mündlichen Besprechungen auch nicht 
auf einen einzigen gestoßen, der für die Entscheidung 
des Reichstags Verständnis gezeigt hätte. P is to r iu s 2) 
meint sogar, daß es sich bei dem Vorgang nur um 
ein Versehen des Reichstags handeln könne, das 
schnell berichtigt werden könne und ohne Zweifel 
berichtigt werden würde3). Bei dieser Sachlage 
scheint m ir jede weitere Beweisführung für die Not
wendigkeit der Gleichstellung entbehrlich. Ich ver
zichte auch auf den Nachweis, wie verkehrt und zum 
Teil tatsächlich unrichtig der verhängnisvolle Beschluß 
von dem einzigen Redner, der dafür gesprochen hat, 
seinerzeit im Reichstag begründet worden ist.

W ird schließlich in  Betracht gezogen, daß den 
zum RFH. übergetretenen Mitgliedern die ihnen bei 
ihrem Uebertritt gegebene Zusage, daß sie m it den 
Mitgliedern des RG. gleichgestellt sein würden, nicht 
gehalten wurde, so dürfte erwiesen sein, daß dem 
RFH. und seinen Mitgliedern durch das Besoldungs
gesetz v. 16. Dez. 1927 schweres Unrecht angetan

i)  So auch vom Präsidium  des Deutschen Städtetages, dem 
Zentralverband des Deutschen Bank- und Bankiergewerbes, dem Reichs
verband der Deutschen Industrie, dem Deutschen Industrie- und 
Handelstag, mehreren Industrie- und Handelskammern, landw irtschait-
lichen Verbänden, Gewerkschaft deutscher Geistesarbeiter usw.

3) Schwab. K u r ie r  Nr. 94 v. 26. Febr- 1928.
3) Vgl. auch H a c h e n b u r g  in  DJZ. 1928 S. 223; L o t z  im  

Bankarchiv 1928 S. 167.

ist. Ob der damalige Reichsfinanzminister dies hätte 
abwenden können, wenn er sich nicht darauf be
schränkt hätte, nur sein Bedauern über die n ich t 
gerechtfertigte Verschiedenheit des EG. und RFH. 
auszusprechen, entzieht sich meiner Beurteilung. E r  
mag, wie er m ir gesagt hat, durch seine Stellung als. 
parlamentarischer Minister behindert gewesen sein,, 
gegen einen Antrag, der von seiner Fraktion unter
stützt wurde, so energisch aufzutreten, wie es die- 
Sache erfordert hätte. Jedenfalls hat er versprochen,, 
alles zu tun, um das Unrecht wieder gut zu machen.. 
Ein Unrecht so schnell wie möglich gut zu machen,, 
ist Pflicht auch im öffentlichen Leben. Um so über
raschender ist es, daß die Regierung die beste Ge
legenheit hierzu hat vorübergehen lassen. Es genügt 
ein kleiner Zusatz im § 36 Abs. 2 RAbgO., der die- 
Mitglieder des RG. und RFH. nicht nur hinsichtlich’, 
der Disziplinarverhältnisse und der Vorschriften über 
die Versetzung in  den Ruhestand, sondern auch der 
Diensteinkünfte gleichstellt. Es würde dann noch 
einer Uebergangsvorschrift bedürfen. Da es sich? 
um die Korrektur eines offenbaren Fehlers handelt,, 
wäre eigentlich volle Rückwirkung für die Ge
schädigten bis zum Inkrafttreten des BesGes. vom- 
16. Dez. 1927 am Platze. Soviel wage ich aber nicht 
zu verlangen. M ir würde es genügen, wenn wenigstens 
den inzwischen in  den Ruhestand getretenen M it
gliedern des RFH. und den Hinterbliebenen in 
zwischen verstorbener Mitglieder die Vorteile der 
neuen Regelung zugeführt würden. Das freilich halte 
ich für eine unbedingte Forderung der Gerechtigkeit.

III. Die volle Gleichstellung des RFH. m it dem 
RG. läßt es erwünscht erscheinen, diese auch in  der 
Amtsbezeichnung ersichtlich zu machen. Die Amts
bezeichnung „ Reichsfinanzrat“ hat sich nicht als. 
glücklich erwiesen, da sie zu Verwechslungen m it 
den Finanzräten verleitet und im Verkehr dazu führt,, 
ihren Trägem die ihnen gebührende Stellung vor
zuenthalten.

IV. Im § 32 Abs. 3 RAbgO. ist eine Unter
scheidung in  der Besetzung der Senate gemacht: im? 
Spruchverfahren entscheiden sie in  der Besetzung- 
von 5 Mitgliedern, im  Beschlußverfahren m it 3 M it
gliedern. Man glaubte, dadurch eine Entlastung her
beizuführen. Jedoch zu Unrecht. Die Entsch. in  
Beschlußsachen sind verhältnismäßig so gering, daß' 
sie an den gleichen Sitzungstagen gefällt werden, an. 
denen auch über Sprachsachen entschieden wird. 
Die sämtlichen Senatsmitglieder sind deshalb auch- 
bei ihnen anwesend. In  manchen Fällen ist es auch 
rechtlich zweifelhaft geworden, ob der Senat in  der 
Besetzung von 3 oder 5 Mitgliedern zu entscheiden 
hat, und es fehlt dann an einer Vorschrift, in  welcher 
Besetzung dieser Zweifel auszutragen ist. Die Entsch. 
in  der Besetzung von 3 Mitgliedern führt aber vor 
allem, da der Vorsitzende den Berichterstatter und 
Mitberichterstatter ernennt, dahin, daß der Vorsitzende
sich dieses Kollegium nach seinem Ermessen zu
sammensetzen kann. Das widerspricht dem Grund
satz, daß die Zusammensetzung für ein volles Ge
schäftsjahr ein für allemal feststeht und nicht vom 
Fall zu Fall gebildet werden darf.

Aus gleichem Grunde müßten auch in  Sprach— 
Sachen nicht nur fünf, sondern alle Mitglieder des 
Senats teilnehmen, als Mindestzahl der Senatsmit
glieder müßten fünf vorgeschrieben bleiben. Da die- 
Senate durchweg m it mehr als 5 Mitgliedern infolge 
der Geschäftsvermehrung besetzt sein müssen, w ird i
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auf diese Weise dem Vorsitzenden, der den Bericht
erstatter und Mitberichterstatter ernennt, die Möglich- 

eit einer Einwirkung auf die Zusammensetzung des 
ollegiums entzogen. Neben dem Vorsitzenden, dem 

Berichterstatter und Mitberichterstatter stimmen jetzt 
Ton den Verbleibenden nur die beiden Dienstältesten. 
J “  P,reU(ß; . ° VG/. Smd daSeeen aUe Senatsmitglieder 
i t e ^ T . v  . ^ “ “ h^ecb tig t1). Bei der gutacht
lichen Tätigkeit des RFH. entscheiden die Senate 
auch jetzt schon unter Beteilie-uno- nii dle benad® 
nur von 5 Mitgliedern. gU° g ^  und nicht

V. Die Vorschriften über Hp,, n  a c- 
haben sich nicht bewährt. Für das RP w f n i  e v n  
eine Anrufung der Ver. Senat« G- hat § 137 GVG.
nötig erklärt, daß ein Senat von^riiü rd e n  FaP. als 
anderen Senats abweichen w ill V) -?tsclV .eines 
gehend zwingt § 46 RAbgO, den w f tUber ,hmaus'  
er von einer eigenen verö ffentlichten^EnG c^ a“  
weichen will, die Sache an den Großen Senat zu 
verwegen. Die Regelung führt dahin, daß dfe Senate 
von der Veröffentlichung grundsätzlicher Entsch. ab- 
sehen, um sich für die Zukunft nicht zu stark zu 
binden. W ill ein Senat eine von ihm selbst früher 
vertretene Rechtsauffassung verlassen, so werden es 
d®s. weiteren zwingende Gründe sein, die ihn hierzu 
notigen. Im Interesse der Geschäftsvereinfachung 
empfiehlt es sich, der Regelung beim RG. zu folgen.
fS H 7 r v p diaim sollte der Regelung beim RG. 
n im  a 0 ''1 gefi gt werden> daß der Große Senat 
sondern*6 • ga? fe Saehe zur Entsch. an sich zieht, 
entscheidet**' U er dle streitig gewordene Rechtsfrage 
Senat * w  , dld Sache zur Endentsch. an den 
Prnfe uruekgibt. Dadurch wird erreicht, daß der
Rechtsfragen S  gezwungen ist> zu allen möglichen

g „ bit r

das Plenum m d^angen ffen^u^e rde^b lauch^w enn  
der Senat, der von der Entsch. eines anderen Senats 
abweichen w ill, sich der Zustimmung des anderen 
Senats hierzu vergewissert. Das ist die logische 
Folge der Vorschrift, daß jeder Senat von seiner
fü? de*1 p n t«Ch- abweichen kann> und sollte auch lur den Großen Senat des RFH. gelten.
Senat«U>i^tdl6 1j etz?S® Zusammensetzung des Großen 
Senats hat sich nicht bewährt. Es genügt bei der

d " ¥ r " eid?ntSendated- ^  i6Ster s S m n fL S lb S
sind* V on ™ *td d-e SenatsPrasidenten vorhanden 
g S e r  zur S f 1“  braUChen nicht n0ch 4 M it- 
zu werden, die d.,bme den Sltzuugen bestimmt 
von Fall zu Fall*1« D?cb. durcb weitere Mitglieder 
dieser 4 Mitglieder Die Auswahl
jeder Senat eines spW m i  •Si hmengkeiten, weil 
sehen will. Schwieria-Wt 8 leder, lm  Großen Senat 
entstanden, daß nicht n V  d?e Entsch^ die ddadurch

noch Entsch. anderer Senatevon 
gehörig angesehen wurden. Es ist n ic h U d a r^ '*1 
welcher Besetzung der Große Senat bei M einung 

hierüber entscheiden soll E t  
S i  h SUf g ist die> daß i eder Senat je ein
abzuoldnen iE ? “  V erba.nd lung deS G r° ßen Senats- — ~  -  hat. Die Auswahl erfolgt durch die

) § 28 des preuß. VerwGerGes. v. 3. J u li 1875/2. Aug. 1880.

einzelnen Senate, die dabei Gelegenheit finden, sich 
mit der Streitfrage zu befassen. Nach der vor 
geschlagenen Aenderung würde die Zahl der M i t 
glieder des Großen Senats stets paarig sein und der 
§ 46 Abs. 4 RAbgO. sehr an praktischer Bedeutung 
gewinnen. Das sachliche Uebergewicht des'Vor
sitzenden würde beseitigt, wenn § 46 Abs. 4 dahin 
geändert würde, daß bei Stimmengleichheit die Stimme 
des jüngsten Mitglieds nicht mitgezählt wird. Das 
ist heute schon beim preuß. OVG. Rechtens.

Aus gleichen Gründen und im Interesse der 
Gleichmäßigkeit muß dann auch in den übrigen 
Fällen, in denen eine gerade Zahl zur Abstimmung 
berufen ist, nicht die Stimme des Vorsitzenden doppelt 
zählen, sondern die Stimme des jüngsten Mitglieds 
nicht mitgezäht werden (§ 32, § 39).

Meine Anregungen fasse ich demnach in den 
Aenderungen zusammen, die durch das Steuer
anpassungsgesetz in der RAbgO. vorgenommen 
werden müssen:
p  b  R*e Absätze 1, 2 und 3 des § 32 erhalten folgende

1. Der Reichsfinanzhof ist oberste Spruchbehörde in 
^ tfiUe.r-Saj?lei1' E r iSt eine der R eichsregierung gegenüber 
selbständige, nur dem Gesetz unterworfene oberste Reichs
behörde.

2. Als Beschlußbehörde entscheidet der RFH. in den 
ihm durch Gesetz besonders übertragenen Sachen.

3. Sowohl als Spruchbehörden als im  Beschlußver
fahren entscheiden die Senate des RFH. in der Besetzung 
von mindestens 5 Mitgliedern einschl. des Vorsitzenden. 
Bei Stimmengleichheit w ird die Stimme des dem Dienst- 
alter nach und bei gleichem Dienstalter der Geburt nach 
jüngsten Mitglieds nicht mitgezählt.

I f .  Dem § 33 Abs. 2 w ird folgender zweiter Satz an
gefügt :

_ Die Räte führen die Dienstbezeichnung„Reichsgerichtsrat 
heim Reichsfinanzhof“ .

I I I .  Der § 34 erhält folgende Fassung:
1. Die Mitglieder des RFH. werden unter Gegen-

Dräsidpute de% ^ eiEhsministers der Finanzen vom Reichs-
nach Zusfim m L dnSZe4‘ .enuamt' «war der Präsident
und Räte auf V *S Peic5ls:rats’ dle Senatspräsidenten und Rate auf Vorschlag des Präsidenten.

Die übrigen Beamten des RFH. ernennt der Präsident 
soweit nicht der Reichspräsident das Emennungsrecht selbst 
ansubt. Im  letzteren Falle erf0]gen die E rn e n n u n g  unter

Wie M g , f “  5 36 2 " " 1 ä"  g e iM e .l

V % die^ 0ldr g’ dienstliche Bestrafung usw. 
Finanzen“ 7J L  . 1S , f n i?tede '»der Reichsminister der 
(§ 39 Abs 2) tZ6n ” daS Präsidium des Reichsfinanzhofs“

y P P>e)i § .^9  Ad)s- 1 w ird geändert wie fo lg t: 
r '  \,°rf.Begmn d6S Gesc^Mtsjahrs verteilt das Präsidium 

die Geschäfte unter die Senate und bestimmt die ständigen 
Mitgheder der Senate sowie ihre regelmäßigen Vertreter. 
Jedes M itglied kann mehreren Senaten angehören.

2. Das Präsidium besteht aus dem Präsidenten, den 
oenatsprasidenten und den dem Dienstalter, bei gleichem 
Dienstalter der Geburt nach drei ältesten Mitgliedern. Es 
entscheidet nach Stimmenmehrheit. Bei Stimmengleichheit 
Wlr , ^ e Stimme des dem Dienstalter oder der Geburt 
naeh jüngsten Mitglieds nicht mitgezählt.
____§ 39 Abs. 2 w ird Abs. 3.

*) A n passender Ste lle  muß noch folgende V o rschrift aufge
nommen werden:
.  .Seit Inkra fttre ten  des BesGes. v. 16. Dez. 1927 ausgeschiedene 
M itg lie d e r des RFH. oder die H interbliebenen der seit diesem Zeit
punkt verstorbenen M itg lie d e r des RFH. erhalten vom Tage der Ver
kündung dieses Gesetzes an ihre Bezüge in  der Höhe, w ie sie ihnen 
zugestanden hätten, wenn § 36 Abs. 2 der RAbgO. schon bei ihrem  
Ausscheiden oder Tode in  seiner neuen Fassung gegolten hätte.

2
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V II.  Im. § 44 Satz 2 w ird statt „der Reichsminister 
der Finanzen“ „das Präsidium (§ 39 Abs. 2 )“ gesetzt.

V I I I .  Der § 45 erhält folgende Fassung:
Der Geschäftsgang des RFH. w ird durch eine Geschäfts

ordnung geregelt, die der RFH. zu beschließen und sein 
Präsident im  RGBl, zu veröffentlichen hat.

IX . Im  § 46 Abs. 1: a) w ird gesetzt an Stelle „so
hat er die Sache . . . .  zu verweisen“ ...........,so hat er die
Rechtsfrage zu verweisen“ ;

b) dem Abs. 1 w ird folgender Satz 2 angefügt:
Dies g ilt nicht, wenn der Senat von einer eigenen 

Entscheidung abweichen w ill oder der Senat, von dessen 
Entscheidung er abweichen w ill, der Abweichung zustimmt.

X . Der § 46 Abs. 2 w ird  folgendermaßen gefaßt:
Der Große Senat besteht aus dem Präsidenten und

den Senatspräsidenten oder ihren Vertretern. Ferner hat 
jeder Senat ein M itglied zur Teilnahme an der Entscheidung 
in den Großen Senat zu senden.

X I. Im  § 46 Abs. 3 w ird gesetzt statt „Entscheidung 
in der Sache“ „Entscheidung über die Rechtsfrage“ .

X I I .  § 46 Abs. 4 erhält folgende Fassung:
Bei Stimmengleichheit w ird die Stimme des dem Dienst

alter oder der Geburt nach jüngsten Mitglieds nicht m it
gezählt. ____________

Justizreformerisehe Gedankengänge eines 
Praktikers.

Von Landgerichtspräsident Dr. M o s le r ,  Bonn.
Gedankengänge eines Praktikers— nichts anderes 

wollen die folgenden Ausführungen sein. Man mag 
sie ablehnen oder ihnen zustimmen, gleichviel; ihr 
wesentlicher Zweck ist, vorwärts zu drängen. Die 
Erreichung eines großen Zieles verlangt auch Opfer 
an Liebgewordenem, fordert oft im einzelnen ein 
Sichbescheiden im  H inblick auf das Ideal.

I. A u s - und F o r tb ild u n g . Das re c h ts -  
w is s e n s c h a ft l i che S tu d iu m  bedarf einerbaldigen 
Umgestaltung. A n  die Stelle des multa muß das 
multum treten. Auf der Universität muß das sichere 
Fundament gelegt werden, auf dem der spätere 
Praktiker sowohl wie der Wissenschaftler sicher bauen 
kann, die feste Grundlage, die ihn befähigt, sich 
rasch in  die einzelnen Rechtsmaterien einzuarbeiten. 
A lle Zweige des Privatrechts haben die gleichen 
Wurzeln, entwickeln sich aus den gleichen allgemeinen 
Rechtsgrundsätzen. Rechtsphilosophische undrechts- 
geschichtliche Vertiefung ist daher notwendig, und 
der Praktiker muß die Grundgedanken des Rechts 
als solch sicheren Besitz von der Universität m it
bringen, daß er in  eigenen klaren Gedankengängen 
selbst das Wesentliche der einzelnen Gesetze^ abzu
leiten vermag. In  den einzelnen Rechtsdisziplinen 
sind darum nur die grundlegenden Bestimmungen 
zu bringen, Einzelheiten nur, insoweit sie zur klaren 
Erkenntnis dieser grundlegenden Bestimmungen er
forderlich sind. Diese Beschränkung auf das Wesent
liche g ilt auch für das Strafrecht und Prozeßrecht, 
für das ganze öffentliche Recht. Die gesetzlichen 
Details können erst unter dem belebenden Hauche 
der Praxis verstanden werden. Auf der Universität 
belasten sie den Studenten so, daß er unter der Fülle 
des Stoffes zu ersticken droht und den Blick für 
das Grundsätzliche verliert. Daran kranken w ir heute. 
Ein Abbau ist somit notwendig, ein Abbau in  der 
Zahl der Pflichtvorlesungen, und als notwendige 
Voraussetzung eine Wesentliche Beschränkung des 
Prüfungsstoffes. Nur so ist ein in  die Tiefe dringendes 
Studium möglich, und nur so gewinnt der Student 
auch Zeit zum Erwerb einer Allgemeinbildung, die 
für die Entwicklung zu einer charaktervollen Persön

lichkeit notwendig ist. Der fast unmöglich zu be
wältigende Prüfungsstoff hat das Streben nach A ll
gemeinbildung verkümmern lassen, und doch liegt 
in  ihrer Vermittlung eine der vornehmsten Aufgaben 
der Universität. Sie ist, wie ih r Name besagt, eine 
universitas und kein Institut tür Fachtechnik.

Das R e fe re n d a re xa m e n  muß, wie bisher, 
jedem, der die Vorbedingungen erfüllt hat, offen
stehen. Es ist eine Prüfung, deren Bestehen auch
über die speziell juristischen Berufe hinaus Wert hat. 
Nunmehr muß aber die Scheidung einsetzen. Zum 
Gerichtsreferendar ernenne man nur so viele, als 
für den — wenn auch weitgesteckten —• Bedarf der 
Gerichte, der Staatsanwaltschaft, des Notariats, der 
Rechtsanwaltschaft und der Verwaltung erforderlich 
sind. Das bedeutet den numerus clausus für alle 
diese Berufe. Er hat, wie alles Irdische, seine Mängel, 
aber er ist das kleinere Uebel gegenüber dem hemmungs
losen Andrang zum juristischen Studium, gegenüber 
der hohen Referendarzahl, die die ordnungsgemäße 
Heranbildung des richterlichen und anwaltlichen 
Nachwuchses in  Frage stellt, gegenüber dem unbe
soldeten Assessorentum, das Menschen in  den besten 
Lebensjahren in  Arbeits- und Berufsfreudigkeit ver
kümmern läßt und dadurch auch Gefahren für die 
Gesamtpersönlichkeit in  sich birgt, und gegenüber 
der zunehmenden Verelendung des Anwaltstandes 
m it ihren großen Gefahren für die Integrität dieses 
Standes und damit für die Rechtspflege, die einen 
hochstehenden Anwaltstand nicht missen kann. Zu
dem mindern oder schwinden gar manche Bedenken 
gegen den numerus clausus, wenn er bereits bei der 
ersten juristischen Prüfung und in  dieser für Beamten
berufe und Rechtsanwaltschaft einheitlichen Form 
einsetzt. —  Und die Wirtschaft, die Industrie? — 
Sie w ird immer noch die Möglichkeit haben, Gerichts
assessoren zu gewinnen. Im  übrigen mag der m it 
Erfolg geprüfte und lediglich zum Referendar oder 
Diplomjuristen ernannte Rechtskandidat, der sich der 
Wirtschaft beruflich zuwenden w ill, in  einem besonders 
geregelten oder freien Fortbildungsgange diesem Ziele 
zustreben. Ob dieser Fortbildungsgang m it einem 
volkswirtschaftlichen Assessorenexamen abschließen 
soll, das mögen die hier interessierten Kreise ent
scheiden. M ir scheinen der Prüfungen schon genug 
zu sein. — Für die Verwaltungslaufbahn, wenigstens 
für die staatliche, ist bisher das Gericht nur ein 
kurzer Ausbildungsabschnitt gewesen. Es dürfte 
zweckmäßig bei der bisherigen weiteren Sonder
ausbildung bleiben, da einer Vereinheitlichung die 
aus wirtschaftlichen Gründen z. Zt. nicht tragbare 
Verlängerung der Referendarausbildung um mindestens 
ein Jahr entgegensteht, der Gerichtsassessor sich 
zudem, wie die Erfahrung gelehrt hat, auch in einem 
Verwaltungsberuf rasch einlebt.

Die jetzt neugerege lteR eferendarausb ildung, 
die wieder bei dem kleinen AG. beginnt, hat un
geteilte Anerkennung gefunden. Sie w ird sich um 
so besser auswirken, je mehr die Zahl der dem ein
zelnen Gerichte überwiesenen Referendare auf ein 
erträgliches Maß zurückgeführt wird. Wenn aber z. B. 
einzelnen Zivilkammern gleichzeitig 10— 12 Referen
dare überwiesen werden müssen, so kann von einer 
ordnungsgemäßen Ausbildung nicht mehr gesprochen 
werden. Der Wert der Uebungen für Referendare 
darf nicht überschätzt werden; sie müssen wesentlich 
praktisch eingestellt sein und theoretische Künsteleien, 
Vorträge über fernliegende Spezialgebiete und eine
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übermäßige Belastung mit schriftlichen Arbeiten 
meiden. Der Schwerpunkt der Ausbildung liegt in 
aem Senat, der Kammer, der Abteilung. Die Uebungen 
sollen diese praktische Ausbildung unterstützen und 
ergänzen.

Die große ju r is tis c h e  S ta a ts p rü fu n g  ist 
wesentlich praktischer A rt und muß es sein; sie soll 
l Sn tellen’ der Prüfling das Leben so, wie es 
via 1 “ ..demnächst in der Praxis darbietet, mit 
2 V.erstande und mit offenem Blick 
clausus fin-11 r nacb Einführung des numerus
P r ü W  Komm1nrr dl re in beschränkter Zahl zur 
Prüfung S e r zT  ± n n ^ en sich nach Bestehen der 
beamteten oder freien, ’̂ J g <ihen £ eruf’ einen

das Prüfungsergebnis. D ^ gif?"be o* J ichB?er ,alS

Ä i c S r  ¥  JUriSt den
F n S h f f tv  f  n u -  bmzukommen Initiative, 
Entschlußkraft, strenge Objektivität, Sicherheit und 
Ruhe kurz -  wenn auch in allmählichem Ausreifen 
—  alles, was zu einer Richterpersönlichkeit gehört. 
Darum ist auch schon der junge Assessor in Zivil
und Strafsachen zu beschäftigen —  zweckmäßig vor
erst im Kollegialgericht —  damit er sich in der 
spruchrichterlichen Praxis schulen und bewähren 
nu11' •'Von dieser Bewährung ist seine Anstellung 

atmangig. Ein Spezialrichtertum ist grundsätzlich 
“ »e\ Es vereinseitigt und führt aus dem Ver- 

,iur dle großen Zusammenhänge aller 
Rechtsgebiete heraus. Wer eine gesunde vertiefte 
a gemeine juristische Ausbildung hat, muß sich in
S ^ “ elprS eChtIind“ - «  “ i ä t  dSDewanrie Praxis aus, an einzelnen Abteilungen 
S e in e n "  Senaten Sacllen bestimmter A r f  zu

Worte' Ju f«zm Larm “ iSC^ eS- braucht die
zusprechen, und schon steigTdte f Ä S P roblem; 
auf wie sie in einem reichen einschlägigen Schrifttum 
m Vortragen, in  Tagungen und A b sp ra ch e n i 
Niederschlag gefunden hat und noch findet. Es sind 
h ragen, die sich nicht einfach beantworten lassen 
bei denen das Für und Wider sich vielfach m it guten 
Gründen gegenübersteht. Sie lassen daher auch im 
F in im f r ™ !  Aufsatzes keine Antwort versuchen, 
lassen: GrUndsatzllche dürfte sich aber doch sagen

anderer hpönfi" 7 ?  ni cht m it. den Einrichtungen 
Recht sin(i / '  Gerichtsorganisation, Rechtsgang,
wesentlichen a u f  d e fv o lk *  Ge,wordenes’ sind im 
standen. Die RezeDtirP ? kSan-Chauung' heraus ent- 
uns warnen, ein fremdes R ?  ^°“ lschen Recbts sollte

Struktur, in seinen Anschauungen 
von den Rechtseinrichtungen anderer Völker  ̂  Jnd  
schauen w ir um uns. Welcher große oder 
kleine europäische Staat hat sein Gerichtswesen nach 

em Muster des Auslands umgemodelt? — W ir 
an h"  Gegente]I ein grundsätzliches Festhalten 
Richte? ? Si,ons,ch Gewordenen. Wie der englische 
Frankreich0 P f ? lchSeblleben ist, so haben z. B. 
geeichte ‘̂^ .  Belgien und Italien noch ihre Friedens- 
b lc“ te, die Schweiz ihre Kantongerichte

Führt nun diese Erwägung zu einer Ablehnung 
des Bekenntnisses des deutschen Richtertages zu einer 
grundlegenden Justizreform? Das ist zu verneinen, 
denn der Richtertag hat m it diesem Bekenntnisse 
nicht eine alles umstürzende Neuerung empfehlen, 
sondern nur eine gesunde, den heutigen veränderten 
wirtschaftlichen und sozialen Verhältnissen Rechnung 
tragende Entwicklung auf der Grundlage des Bis
herigen, auf dem Boden unseres Volkstums befür
worten wollen. Der Eigenart und den Anschauungen 
unseres Volks muß also die Reform Rechnung tragen; 
sie darf das Bestehende nicht zerstören, sondern muß 
es fortentwickeln.

Dem Bekenntnis des Richtertages liegt aber noch 
eine besondere ErwäguDg zugrunde. W ir befinden 
uns in  einer Notlage, und diese zwingt uns, alles zu 
versuchen, was Behörden- und Beamtenzahl zu min
dern und die Volkswirtschaft zu enüasten geeignet 
ist. Die selbstverständliche Grenze dieser Versuche 
ist die Aufrechterhaltung einer geordneten und hoch
stehenden Rechtspflege.
■ + Prüfung, wo eine bessernde Hand anzulegen
ist, muß sich also an unserer Volkswirtschaft orien
tieren. Besonders zwei Punkte sind hier hervor
zuheben :

In  einer Zeit des Zusammenbruchs wirtschaft
licher Existenzen, des mangelnden Kapitals und damit 
der geringen Kreditmöglichkeit muß unsere Gerichts
organisation in  allen 1 eilen so arbeiten, daß sie rasch 
Recht schafft, daß sie, so auch auf dem Gebiete der 
freiwilligen Gerichtsb arkeit und des Konkursverfahrens, 
für baldige Sacherledigung bzw. Verfahrensbeendigung 
sorgt. Hierher gehören u. a. die Fragen des Instanzen
zuges, der Bagatellgerichte, der Richterentlastung.

Die Notlage zwingt uns ferner zu Vereinheit
lichung und Vereinfachung. W ir können es uns nicht 
mehr leisten, daß zwei oder mehr Behörden in  den
selben Angelegenheiten tätig werden, oder daß Auf
gaben von verschiedenen Behörden bearbeitet werden, 
,.e/,en Bearbeitung sich bei einer Behörde vereinen 
am. Eine Zusammenfassung und Zusammenlegung 

ist unvermeidbar. W ir sind in  der Nachkriegszeit 
den umgekehrten Weg gegangen . und haben was 
truher vereint war, auseinandergezogen, was bis 

UH0"  7 e,n if n Be,amten m it geringem Kosten-
r w ?  n lg wurde> auf große neue Behörden übertragen. Das mag die bessere Erledigung gewähr-
leisten, aber em armer Hausvater muß sich nach der 
Decke strecken. Hier sind bei der Justiz u. a. zu 
berücksichtigen die Fragen der engeren Verbindung 
von Gericht, Staatsanwaltschaft und Strafvollzugsamt 
und eine Abtrennung weiter Teile der Freiwilligen 
Gerichtsbarkeiten von den Gerichten und ihre Zu
weisung an andere m it gleichen oder ähnlichen 
Materien befaßte Behörden.

Weiterhin ist eine Minderung der gesetzlichen 
Bevormundung geboten. Sie war bei uns immer 
groß, größer als in  anderen, auch europäischen 
Ländern. Der Deutsche hat sich daran gewöhnt, 
umhegt — oder auch eingeengt — zu sein von 
Gesetzespfählen und -zäunen. Das hat in  der Nach
kriegszeit noch zugenommen. Die notwendige Folge 
ist die weitverbreitete Meinung von den Aufgaben 
des Staates, die den Staat schlechthin als Mädchen 
für alles ansieht, die die Energie zur Selbsthilfe 
lähmt und das Gefühl der Pflicht zur Mitarbeit, zur 
Hilfe untergräbt. Wer offenen Auges Umschau hält, 
w ird diese betrübende Erscheinung überall feststellen



195 35. Jahrg. D e u t s c h e  J u r i s t e n - Z e i t u n g .  1930 Heft 3. 196

können. Der Vater Staat ist arm, die Kinder müssen 
daher selbständiger sein.

Die Zeitlage verlangt baldige Hilfe, wie in  allen 
Ressorts, auch bei der Justiz. Ein Abwarten auf 
eine Verreichlichung der Justiz — man mag zu 
dieser Frage stehen, wie man w ill —■ ist daher nicht 
angängig, ist auch nicht notwendig. Reich und Länder 
mögen das ihre tun. Das Reich in  der Gesetz
gebung, die Länder besonders in  der Organisation. 
Auch in  den Ländern wird selbst im  Falle einer 
Verreichlichung keine nutzlose Arbeit geleistet, denn 
Unterschiede in  den einzelnen Ländern und Landes
teilen werden immer bestehen. Dafür gibt es so 
manches Erprobte, m it der Bevölkerung Verwachsene, 
was unbeschadet aller Vereinheitlichung bestehen 
bleiben kann und im Interesse einer Verbundenheit 
von Volk und Recht bestehen bleiben muß.

Was die Reichsgesetzgebung betrifft, so kann 
man nur wünschen, daß zu ihren Vorarbeiten auch 
die juristischen Praktiker, die in  unseren zunehmend 
interessenwirtschaftlich zusammengesetzten Parla
menten im Gegensatz zu früher nur in  verschwindend 
geringer Zahl vertreten, in  manchen Parteien fast 
ausgestorben sind, herangezogen werden. No vellen
flickwerk vom grünen Tisch kann uns nicht helfen. 
Versuche und Künsteleien, unter denen unser Schul
wesen und damit unsere Volksbildung leidet, kann 
die Rechtspflege noch weniger vertragen. Ohne eine 
gesunde Rechtspflege keine gesunde Volkswirtschaft. 
Gerüchte von gesetzgeberischen Entwürfen ein
schneidender A rt sind schon manche in  Umlauf. 
Man kann nicht alle Welt fragen, aber man kann 
und muß Männer der Theorie, der Praxis, der Justiz
verwaltung und der Wirtschaft zu gemeinsamer Be
ratung zusammensetzen.

Die Länder, insbes. Preußen, können sofort 
zwei organisatorische Aufgaben in  Angriff nehmen: 
eine große Flurbereinigung hinsichtlich der Gerichts
bezirke und die Prüfung einer Beschränkung der 
gerichtlichen Aufgaben in der Richtung der Abtrennung 
von Teilen der Freiwilligen Gerichtsbarkeit.

Unsere Gerichtsbezirkseinteilung ist völlig ver
altet. Sie fußt noch auf den Zeiten, da es keine Eisen
bahnen und sonstigen neuzeitlichen Verkehrsmittel gab 
und in  denen man in  einer Tageswanderung mehrere 
Rechtsgebiete berühren konnte. Für letzteres ist der 
Westen ein typisches Beispiel, wo z. B. der Rhein 
heute noch — die rheinisch-rechtliche Enklave des 
rechtsrheinischen Teiles des Regierungsbezirks Köln 
ausgenommen — die Grenze der Gerichtsbezirke 
bildet. Gegenüberliegende Orte gehören zu anderen 
Amts-, Land- und Oberlandesgerichtsbezirken. Und 
was die Verkehrswege betrifft, so sind der Fälle 
nicht wenige, in  denen Gerichtseingesessene über 
einen oder gar zwei Amtsgerichtsorte hin zu ihrem 
zuständigen Amtsgericht fahren müssen. Die Auto
linien haben diese Beispiele noch vermehrt. Man 
h ilft äußerst notdürftig m it Gerichtstagen, wo ein 
anderer Amtsgerichtsort leicht zu erreichen ist. Diese 
Flurbereinigung w ird ohne Zweifel eine Minderung 
der Zahl unserer Amtsgerichte und auch vielleicht 
den Wegfall einiger Landgerichte zur Folge haben, 
ohne daß hierdurch die allein maßgebenden Interessen 
der Rechtsuchenden geschmälert werden. Wenn diese 
Neueinteilung allgemein durchgeführt wird, so werden 
sich damit die davon betroffenen Orte leichter ab- 
finden. Jedenfalls muß ein einzelparlamentarischer 
lokaler Einfluß grundsätzlich ausgeschlossen, dürfen

nur die nüchternen volkswirtschaftlichen Erwägungen 
maßgebend sein. Die Frage, ob zweckmäßig gleich
zeitig auch die Verwaltungsbezirke überprüft werden, 
und ob es sich empfiehlt, Kreis- und Amtsgerichts
bezirk sich decken zu lassen, bedarf ganz besonderer 
Prüfung. Im  Interesse einer besseren Fühlungnahme 
beider Behördenarten, die durch eine Uebertragung 
von Aufgaben der Freiwilligen Gerichtsbarkeit auf 
die Verwaltungsbehörden noch mehr gefördert werden 
müßte, wäre das wohl zu begrüßen.

Auch der Prüfung, ob und welche Teile der 
Freiwilligen Gerichtsbarkeit sich von den Gerichten 
abtrennen lassen, stehen Hindernisse nicht im Wege. 
Eine solche Trennung ist zudem nicht ohne Vorgang. 
Die süddeutschen Länder, insbes. Bayern, haben sie 
bereits in  z. T. weitgehendem Maße. Die Erwägungen 
können freilich nicht gründlich genug sein. Ohne 
zu dem Für und Wider Stellung zu nehmen, nenne 
ich beispielsweise die Vereinigung von Notariat und 
Katasteramt m it dem Grundbuchamte, die Ueber
tragung der Vormundschafts- und Nachlaßsachen auf 
die Selbstverwaltungsbehörden (Kreise, Kommunen), 
die Angliederung der Konkurs- und Registersachen 
an die Handelskammern. Die conditio sine qua 
non wäre die Forderung richterlicher Vorbildung 
und richterlicher Unabhängigkeit an die Sachbearbeiter 
und die Zulassung von Rechtsmitteln an die ordent
lichen Gerichte (Land- und evtl. Oberlandesgerichte).

Eine Reform muß kommen, sie muß bald 
kommen, das ist eine Forderung unserer schweren 
Gegenwart. Von dieser schweren Gegenwart darf 
sie aber nicht annehmen unsere innere Zerrissenheit. 
Quod deus bene vertat.

Die Rechtsprechung' des preuß. Ober
verwaltungsgerichts.

(83. Band der a m tlic h e n  S am m lung .)
Besprochen von Professor Dr. S t ie r -S o m lo ,  Köln.

I. Das Schicksal der Verwaltungsgerichtsbarkeit 
in  unseren Tagen ist ein anderes als das der V e r
fassungsgerichtsbarkeit. Letztere, zeitlich neu, steht 
m it der Entwicklung der parlamentarischen Regierungs
weise in  Deutschland in  engster Verbindung, da auch 
politische Parteien als Streitparteien auftreten können. 
Bestimmt, teilweise Hüter der Verfassungsmäßigkeit 
und mittelbares Kontrollorgan zu sein, hat die Ver
fassungsgerichtsbarkeit, bei der Kürze der Lebenszeit 
der Republik, noch nicht ihre letzte Form und innere 
wie äußere Begrenzung gefunden. Entscheidungen 
des Staatsgerichtshofs, wie die v. 23. Okt. 1929 über 
die Ablehnung einer einstw. Verfügung in  der m it 
dem Volksbegehren über den Youngplan usw. eng 
verknüpften Angelegenheit, beweisen dies deutlich. 
Dagegen ist die Verwaltungsgerichtsbarkeit nicht 
nur älter, sondern auch im gewissen Sinne abgelagert, 
wie alter Wein, im  Gegensatz zu gärendem Most. 
Die Pfade der Verwaltungsgerichtsbarkeit sind von 
denen derPolitik meist weit entfernt. Dagegen zeichnet 
sie sich auch oft, ja durchschnittlich, durch starke 
Nüchternheit aus. N icht viele Entsch. der OVG. finden 
das Interesse der Allgemeinheit. Bedroht ist die 
ganze Entwicklung der Verwaltungsgerichtsbarkeit 
—- worauf hier zum ersten Male hingewiesen sei — 
dadurch, daß das subjektive öffentliche Recht, über 
das der Gerichtshof meistens zu entscheiden hat, in  
Mißkredit geraten ist — wenn auch in  Deutschland
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nicht durch Bolschewismus und Faschismus so doch 
durch antiindividualistische Ideen, Solidaritäts- und 
Massen- statt Persönlichkeitstendenzen, die auch bei 
«ns immer stärker werden. Es muß dies einmal 
■gesagt werden und wohl am besten bei Besprechung 
eines neuen Bandes des obersten Verwaltungsgerichts
hofes. Denn als eine der bedeutsamsten Sicherungen
der subjektiven öffentlichen Rechte stellt sieh hei

Problem des öffentlich-rechtlichen Ih d m d n e h S S

II. Auch, diesmal nehmen TTrio-îia • .
Raum ein, deren Gegenstand LanÏ Î «  f men bÎ? Îeû 
So vor allem Grund-, Hauszins und  p teuer?'ec^t lst- 
aber auch Kreis- und GemSndPw d *GeWeÎ  er’ 
Gemeindebier- und Vergnügungssteuer b^egnen^ns’ 
Auch von Messebeiträgen erfahren wir (S 1 -5 4
e in7r8R- 10(5~  p 8)' Kervoxgehobzn  se,> daß die z l> einer Biersteuerö. auf Grund des § 15 RFinAusglGes. 
erteilte Genehmigung nicht der Nachprüfung im Ver- 
waltungsstreitverf. unterliegt(E.v,4.Dez. 1928; S. 105). 
Zur Frage der Vergnügungssteuer (Bestimmungen 
des Reichsrats über diese Steuer v. 7. Juli 1923/ 
12. Juni 1926; RGBl. I. 1923 S. 583, 1926 S. 262) 
ist es wichtig, daß eine steuerpflichtige Veranstaltung, 
auch wenn sie sich über mehrere Gemeindegebiete 

rstreckt, grundsätzlich nur in  einer Gemeinde der 
unterworfen werden kann (E. v. 23. Okt. 

t. „ ’, , ,108)- Dle Preußischen In d u s tr ie -  und 
(E v i  n v tmieorono Sicd öffentliche Körperschaften
die Im  8/ 7 -  17~ 26)' Es sind daher
ihnen tUm  sol,c h er Kammern stehenden, von

weMen (was ich immer v^treten S e r a i s ^ fe 'n T
S 9 ^  r erSChaf1te7 anerkannt (E ' v- 18- Dez- 1928- h. 26). b ü rg  e r l ic h -re c h tl ic h e  Begriffe spielen 
häufig in das Steuerrecht hinein. So bei der Frage 
was Grundstückserwerb „durch Kauf“ i. S. des 8 4  V T  
HauszinssteuerV. v. 2. Juli 1926 (GS. S. 213) ist 
Vgl. die drei E. v. 13. Nov. 1928; S. 4 5 -5 4  Inter-

sp ie ïnd?  dlß m daS Kommunalrecht hinein- 
& de 4 nerke^nung der Anwendung der sog.

s d,4 " ' im is lisch e  (E - ‘

Zust'ändigkeH  / Î J / i / T  0 r Z a“ ‘ saUon nnd
von denen nu r h B e hö rde n  gehören Entsch., 
Ein behördliches Verh gSten angemeikt seien. 
Verfügung zur Grün dl a d  a? eif*ef  B e a n s ta n d u n g s - 
Beanstandung eingelei'tPt 1??t’ 1St *n dem Segen die 
seine R f i c h t s l a S Ä ^ ^ ^ P ^ ^  a«f 
Präsident ist nicht b e S e r t  ^n' EerE ep ™ g s -  
Bezuksausschusses über eine Beanstand EntscE des
mitzuwirken, wenn diese Verf. zwar a u T ^  UgADg 
Weisung, aber nicht von ihm seihst « f eme 4 n" 
ebensowenig ist er i. S. des § 61 I  V C  SSSen jSt; 
Entsch. ausgeschlossen. U . a. handelte es Ik h  7 *

Î i eischeg T Udt6r WeIcben Voraussetzungen eine wesE tausche Landgemeinde sich „Stadt“ nennen kann-

hcher7eCdhJäf gen ^ usführ™ gen sind von grundsätz- 
beze7e?®deutu^ -  Es wird auch betont, daß dieAm ls-
E a n d g e S d ”eS k V° 7 te,her“ fÜr den Vorsteher einer g meinde ohne R ücksicht auf deren Benennung

unzulässig ist (E. v. 30. Okt. 1928; S. 89). Z w a n g s 
e ta t is ie ru n g  gab Anlaß zu wichtigen Feststellungen: 
W ird ein Gemeindebeamter wegen eines Dienst
vergehens vorläufig vom Amte enthoben, so sind 
die ihm während der Amtssuspension verbleibenden 
Dienstbezüge nach wie vor von der Stelle zu zahlen, 
die bisher zur Leistung des Gehalts verpflichtet war 
(E. v. 21. Sept. 1928; S. 96). Zulässig ist auch die 
Zwangsetatisierung des in  einer Gemeinde aufge
nommenen und durch Verschulden des Gemeinde
vorstehers nicht abgelieferten Staatssteuerbetrages 
(E. v. 29. Nov. 1927; S. 101).

IV . S c h u l-  und K irc h e n a n g e le g e n h e ite n  
werden vielfach entschieden (E. v. 15. Mai 1928; 
S. 138). Erfreulich, daß vom OVG. (übrigens bereits 
in  der E. v. 28. A p ril 1927, JW. 1927 S. 2, 166) 
anerkannt wird, daß der G run dsa tz  von T re u  und 
G la u b e n  im Verkehr, wie ihn für das Privatrecht 
vornehmlich die §§ 157 und 242 BGB. aussprechen, 
auch dem öffentlichen Rechte nicht fremd is t1) 
a " V‘ S. 144). Verhältnismäßig neue

Angelegenheiten sind die der Berufsschulbeiträge, 
denen besonders in  der E. v. 10. Juli und 30. Okt. 1928 
S. 163, 166 wichtige Grundsätze gewidmet sind. A b
lehnung fordert die E. v. 2. Okt. 1928; S. 180 heraus, 
die eine ständige Rechtspr. des OVG. auf dem Gebiete 
des K irc h e n s te u e rre c h ts  darstellt. In  Mischehen 
w ird die Kirchensteuerpflicht auch angenommen, 
wenn die Ehefrau k e in  eigenes Einkommen hat. Es 
w ird behauptet, daß Mischehe i. S. der Kirchensteuer
gesetze auch vorliegt, wenn der eine Teil einer christ
lichen Konfession angehört und der andere Dissident ist. 
Daß diese Auffassung dem Kirchenrecht nicht ent
spricht, ist sicher; das OVG. bezieht sich aber auf 
Wortlaut und Sinn des § 5 des Ges. betr. Erhebung 
von Kirchensteuern in  den katholischen Kirchen
gemeinden und Gesamtverbänden v. 14. Juli 1905 
(GS. 281). Es findet indes nur eine Berufung auf 
die Begründung jenes Gesetzes, die von der damaligen 
Legierung herriihrt und auf einige Erwägungen 
über den Begriff der Mischehe bei Beratung des 
evangelischen Kirchensteuergesetzes statt. Das reicht 
r “ er ™-.E-, zumal die bedenkenlose Verwendung der 
Materialien an und für sich schon abzulehnen ist, 
nicht aus. Das OVG. hätte prüfen müssen, was 
man heu te  unter Mischehe zu verstehen hat. Man 
w ird dann zu dem Ergebnis kommen, daß eine solche 
nur eine Ehe zwischen Angehörigen zweier christ- 
licher Kirchen ist. Ebenso bedenklich ist die 
Auffassung des OVG., daß es die dem Wesen der 
Ehe am meisten entsprechende sittliche Pflicht eines 
Ehemannes sei, für die Befriedigung der religiösen 
Bedürfnisse seiner Ehefrau in  dem gleichen Maße 
zu sorgen, wie wenn er selbst der gleichen Religions
gemeinschaft angehörte! Wenn der Ehemann, wie 
das gerade hier der Fall war, Dissident ist und aus 
der Kirche ausgetreten war, so halte ich es geradezu 
für unsittlich, ihn dazu zu zwingen, aus seinem 
Einkommen Kirchensteuer zu bezahlen. Entscheidend 
ist, daß es sich um den Fall handelte, daß die Ehefrau 
gar kein Einkommen hat. Es ist abwegig, zu be
haupten, die Kirchensteuer richte sich im Falle einer 
Mischehe, in  welcher die Ehefrau einer christlichen 
Konfession angehört, der Ehemann aber nicht, nur 
gegen die Ehefrau. Da diese ohne Einkommen ist, 
von diesem aber die Kirchensteuer hauptsächlich zu

») V g l. auch RGZ. Bd. 112 S. 221, Bd. 113 S. 19, 24; 
F le is c h m a n n  bei G ruchot Bd. 61 S. 740.
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berechnen ist, darf auch auf diesem Wege nicht 
tatsächlich der Ehemann zur Zahlung verpflichtet 
werden. Daher ist auch der Hinweis darauf, daß 
die Vorschriften des EinkStGes. in der Regel das 
Einkommen der Ehefrau dem des Ehemannes hinzu
rechnen und seine Veranlagung daher insoweit die 
gemeinsame Veranlagung beider Ehegatten bildet, 
unangebracht. Denn eine gemeinsame Veranlagung 
ist materiell nur dann möglich, wenn beide Einkommen 
haben. M it solchen Gründen sollte man nicht arbeiten. 
Es bedeutet der vom OVG. eingenommene Stand
punkt eine indirekte- Besteuerung des Ehemannes. 
Sie ist es auch insofern, als die Steuer aus dem 
Einkommen des Ehemannes zu zahlen ist, also von 
einem Einkommen, das wirtschaftlich und rechtlich 
nicht dem Steuerpflichtigen zusteht. Man kann also 
nicht sagen, daß die steuerrechtliche Forderung sich 
hur gegen die Ehefrau richtet. Kein Mensch kann 
bestreiten, daß die Steuerforderung gegenüber einer, 
tatsächlich Einkommen nicht besitzenden Frau von 
ihr, wäre sie nicht verheiratet, sinnlos wäre, da doch 
das steuerliche Einkommen die Grundlage der Kirchen
steuer bildet. Dadurch, daß sie sich verheiratet hat, 
w ird diese Steuerforderung nicht weniger unberechtigt, 
wenn es ih r an Einkommen fehlt. Die mittelbare 
Kirchenbesteuerung des keiner Religionsgemeinschaft 
angehörenden Ehemannes erweist sich als rechts
widrig. Das OVG. sagt: ob der Ehemann zu der 
Zahlung der Kirchensteuerforderung formell gegenüber 
der Ehefrau verpflichtet sei, richte sich nach den 
güterrechtlichen Verhältnissen der Ehegatten. Das 
ist schwer verständlich. Denn entweder sind die 
güterrechtlichen Verhältnisse derart, daß auf ihrem 
Grunde die Ehefrau Einkommen hat, dann ist die 
ganze Streitfrage gegenstandslos; oder aber sie hat 
kein Einkommen, dann kommt es auf die güter
rechtlichen Verhältnisse überhaupt nicht an. Ein 
Widerspruch gegen die RVerf. ist auch insofern vor
handen, als nach dieser eine Religionsgesellschaft 
Rechte, insbes. das Besteuerungsrecht nur gegenüber 
ihren Angehörigen haben kann. Diesem Grundsätze 
weicht das OVG. dadurch aus, daß es die indirekte 
Besteuerung des Ehemannes leugnet, was aber praktisch 
inhaltslos ist. Endlich, aber nicht zuletzt ist in  der 
E. der sich allmählich gewandelten Auffassung von 
dem Charakter der Ehe ebensowenig Rücksicht 
getragen, wie der geläuterten Meinung bez. der kirch
lichen Einstellung. Was jene betrifft, so läuft jede 
geistig kulturelle Bestrebung auf Selbständigkeit der 
Ehegatten auf Grund eigener Gewissenserforschung 
heraus, nicht aber auf eine Verpflichtung, Steuern 
des anderen Eheteils auch dann zu bezahlen, wenn 
der vielleicht sehr religiöse, aber nicht formal kirch
liche Teil allein Einkommen besitzt.

V. P o liz e ire c h t. Zu dem Begriffe der D ru c k 
s c h r i f te n  äußert sich die E. v. 15. März 1928; 
S. 208: Münzen, die nicht Wertträger sind, sondern 
der Verbreitung der darauf gesetzten Darstellungen 
und Aufschriften dienen (Denkmünzen), sind beim 
Vorliegen der sonstigen Voraussetzungen des § 2 
des Preßges. v. 7. Mai 1874 Preßerzeugnisse. Ihre 
Beschlagnahme durch die Polizei auf Grund des 
§ 10 I I  17 ADR- ist daher unzulässig. — Das G e
w e rb e re c h t berührt der Grundsatz, daß, wenn die 
Polizei einen Gewerbetreibenden durch besonderes 
Schreiben darauf hinweist, daß eine sein Gewerbe 
betr. PolV. auch ihm gegenüber m it unmittelbarem 
Zwange durchgeführt werden würde, falls er gegen

sie verstoßen sollte, darin noch keine polizeiliche 
Verfügung i. S. des § 127 LVG. liege. Eine solche 
Mitteilung ist nur eine Mahnung zur Befolgung 
obrigkeitlicher Vorschriften, mag die Person, der sie 
zugeht, sich nach Ansicht der Polizei einer Zuwider
handlung gegen die V. schuldig gemacht haben oder 
nicht (E. v. 15. Nov. 1928; S. 211 unter Bezugnahme 
auf E. Bd. 81 S. 368), wobei auch daran zu erinnern 
ist, daß dieselbe Auffassung schon früher (OVG. Bd. 34 
S. 431) zur Geltung gebracht ist. — Berühmt geworden 
ist die E. v. 14. Febr. 1929; S. 220, welche Grund
sätze für die Beseitigung des polizeiwidrigen Zustandes 
der O b d a c h lo s ig k e it durch die Polizei betrifft. 
Allerdings hat sie einen Obdachlosen nicht „einiger
maßen wohnlich“ , sondern nur notdürftig unterzu
bringen. Es ist hier ein praktisches Durchgreifen 
der m it der Wohlfahrt im  engsten Zusammenhang 
stehenden Sicherheitspolizei festzustellen.

VI. In  dem Gebiete der V e re in s -  und  
V e rs a m m lu n g s -, W ege-, W asse r-, S trom -*. 
S c h if fa h r ts - ,  H a fe n p o liz e i und der Deichange
legenheiten, sowie der Jagdpolizei und des W i ld 
schadenersa tzes (S. 235—355) sind wertvolle, aber 
nicht die Allgemeinheit näher berührende Fragen zur 
Entscheidung gelangt. Dagegen ist allgemein interessant 
dieE. zur B a u p o liz e i und R ek lam e: Ist einGebäude 
von künstlerischer oder historischer Bedeutung durch 
ein auf Grund des Verunstaltungsges. v. 15. Juli 1907 
erlassenes Ortsstatut gegen die Beeinträchtigung seiner 
Eigenart durch Reklameschilder, Schaukästen oder 
Aufschriften geschützt, und sind nach Inkrafttreten 
des Ortsstatuts solche Reklamevorrichtungen ohne 
erforderliche baupolizeiliche Genehmigung angebracht 
worden, so sind solche unrechtmäßigen Veränderungen 
des ortsstatutarisch zu schützenden Zustandes bei 
der Prüfung der Zuständigkeit einer weiteren Reklame
vorrichtung an dem Gebäude unberücksichtigt zu 
lassen (E. v. 30. Juni 1927; S. 376). Zu den Reklame
schildern, deren Anbringung nach § 3 des letzt
erwähnten Gesetzes von einer baupolizeilichen Ge
nehmigung abhängig gemacht werden kann, gehören 
nicht nur solche größeren Umfanges oder solche,, 
deren Anbringung einer baulichen Konstruktion 
bedarf, sondern auch die neuerdings eingeführten, 
zur Massenverbreitung bestimmten kleinen „Marken
schilder“ . Ist die Anbringung der Reklameschilder 
ohne die vorgeschriebene Genehmigung erfolgt, so 
kann ihre Beseitigung nicht schon wegen des Mangels 
der Genehmigung, sondern nur dann verlangt werden, 
wenn sie sachlich dem geltenden Recht widersprechen 
(E. v. 5. Mai 1927; S. 378).

V II. Schließlich sei noch aus dem überreichen Stoff 
auf einige neue Grundsätze aus dem D is z ip l in a r -  
re c h t verwiesen. Parteien in  Disziplinarverfahren 
sind nur der öffentl. Ankläger und Angeschuldigte. 
In einem gemäß § 36 ZG. eingeleiteten und durch
geführten Verfahren ist daher der Landrat von der 
Ausübung des Richteramts kraft Gesetzes selbst 
dann nicht ausgeschlossen, wenn der Angeschuldigte 
den Landrat beleidigt hat und dieses Verhalten den 
Gegenstand des Verfahrens bildet. Die analoge 
Anwendung auf die Fälle, in  denen ein anderer 
Verwaltungsbeamter beleidigt worden ist, liegt nahe. 
W ichtig ist auch der freilich kaum wissenschaftlich 
streitige Grundsatz, daß durch die auf Grund des 
Disziplinarges, v. 21. Juli 1852 erfolgte vorläufige 
Dienstenthebung die Beamteneigenschaft des von 
ih r betroffenen Beamten nicht berührt w ird (E. v.
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7. Dez. 1928; S. 398). Und schließlich die sehr ein
leuchtende Feststellung, daß G e se tzesu nke nn tn is  
und m a n g e lh a fte  beam tenm äß ige  V o rb ild u n g  
n ic h t  v o r D iszip linarstrafe  sch ü tze n ; daß ein 
Unterschied nach dieser Richtung zwischen besonders 
vorgebildeten und nicht vorgebildeten Beamten nicht 
besteht. Verkennung der Rechtslage und Rechts- 
irrtümer können emem juristisch oder verwaltungs
mäßig nicht vorgebildeten Beamten strafmiWemd 
insofern angerechnet werden als ,n ,„ Ilur
Ssch^ n Beamten geschehen würde (E. v &8 Jan 1929 • 
S. 418). Diese Frage weist t, ™ *  <J 
immer ungelöste Angelegenheit H -au* dle noc^  
vollkommen unzureichenden Aushtid lm  Grundsatz 
höheren VerwaltungsbeamtenÄ £ " \ des. ?lcbt 
Reformvorschläge, die heute a tie ro ^  ,  t  T  61

Ä  “ o— Er -

O e s t e r r e i c h s  n e u e  V e r f a s s u n g 1.
Von Professor Dr. M e r k l,  Wien.

Die verfassungstreue Tradition der österreichischen 
Republik hat über alle Pläne und Drohungen von 
Staatsstreich und Putsch gesiegt. Auf dem ver
fassungsmäßigen Wege der Verfassungsänderung ist 
t 6 erfassul)gsnovelle nach fast vierteljährigem, das 
Rand erschütternden Verfassungskampf auf Grund
r^ts inŜ mmrne!fr l Uigen Beschlusses des National- 
Slaufen n  edhCthen Hafen deS Gesetzblattes ein- 
V o f f l  D  i veriassungsmäßige Durchführung der 
Verfassungsreform brachte allerdings so ein 
schneidende Eingriffe in den Reformentwurf mit sich

» i h J T b r i g ' S  i S dd?e v “ r  so gatSTÄ SSSSS-Ä
fassungsentwurf alles beseitig?1 
die sozialdemokratische Opposition zunäch^Tum 
annehmbar gemacht hatte, nämlich die beabsichtigten 
Eingriffe m das demokratisch-parlamentarische System 
und m die Rechtsstellung der Stadt Wien als Land. 
Dagegen gab die sozialdemokratische Partei auch
m1nmeil  a^fUnugSändermlgen> die von ihrem Stand- 

) eme- ef  erunS der heutigen Verfassung
v e r W  * K1’- Ja Sdbl t  solchen’ die ih r  offenbare Macht- 
m S ? i t b??ge?’ ,lh[ e zur Erreichung der Zweidrittel- 
windun? e7rfordf llch^  Stimmen. Diese Selbstüber- 
Mittel zur lg4n Machtverzicht war das
der S o z ia ld im S te ®  d<5S Verfassungsoktrois, das 
zugemutet wenn un^ ergleicbbch größere Opfer 
die Arbeiterschaft 6h i gar  u aS Bürgertum u n d  
eines Bürgerkrieges g e ris T e n lS ? 1™  AbgrUnd

indes n i c h t besAl hränkte sich 
Refoi-mprogramm der Renieruno-w6 , E s triche  vom 
auch beachtenswerte NeSrungen °dieg^’ 6S bracbte 
liehen Entwürfe nicht “ £  w ^ n  T a s T '  
gebms der Verfassungskämpfe ist somit etee V e i' 
f^sungsnoveüe, die trotz eines reichlichen Maßes 
von Neuerungen die Grundlagen der Bundesverfassung 
des Jahres 1920 unangetastet läßt. Dagegen «®  
S. A « iS1Ch zw?scben dem in diesen Blättern 1929 
und dem®;^1̂ 616? BÜde d6S Regierungsentwurfs 
derGesete ™  f  nr .ZU zelchnend“  Gegenbilde 

z gewordenen Verfassungsnovelle eine Kluft,

die die Schwierigkeit ihrer Ueberbrückung durch 
das Verfassungskompromiß begreiflich macht. Ist 
doch die Endgestalt in  der Urgestalt der Verfassungs
novelle kaum wiederzuerkennen.

Vor allem bleibt der N a t io n a lra t  das über
ragende Organ des ganzen staatlichen Organapparates. 
Es w ird ihm zwar in  der Person des Bundespräsidenten 
ein Gegenspieler gegenübergestellt, doch kann ihm 
dieser m it all seinen neuen Kompetenzen nicht ge
fährlich werden, während der Verfassungsentwurf 
dem Bundespräsidenten eine Handhabe geboten hatte, 
um in  legitimer Weise den Nationalrat verschwinden 
zu lassen und eine D iktatur aufzurichten. Die Gesetz
gebungsperiode des Nationalrates w ird in  Sessionen 
gegliedert, der Nationalrat w ird demnach aus einem 
kontinuierlich zu einem intermittierend tätigen Gesetz
gebungsorgan. Der Bundespräsident hat den National
rat jährlich zu einer mindestens zweimonatigen Früh
jahrstagung und zu einer viermonatigen Herbsttagung 
einzuberufen, doch können die zwischen den ordent
lichen Tagungen sich ergebenden Arbeitspausen auch 
durch außerordentliche Tagungen ausgefüllt werden. 
Solche darf der Bmidespräsident nicht bloß nach 
eigenem Ermessen einberufen, sondern bat er binnen 
zwei Wochen auch einzuberufen, wenn es die Bundes
regierung, der Bundesrat oder ein Dritte l der M it
glieder des Nationalrates verlangen. Innerhalb einer 
Tagung des Nationalrates hat dessen Präsident binnen 
5 Tagen eine Sitzung einzuberufen, wenn es ein 
Viertel der Nationalratsmitglieder oder die Bundes
regierung verlangen. Dieser doppelte Minderheits
schutz bietet der Opposition die Gewähr, daß ihr 
nicht auf die Dauer die parlamentarische Tribüne ent
zogen werden kann und machte für sie die Auf
hebung der Permanenz des Parlamentes unbedenk
lich. Einschneidender ist das fast wörüich aus A rt. 25 
der deutschen RVerf. übernommene Auflösungs
recht des Bundespräsidenten, neben dem das Recht 

b>iauilösung durch einfaches Gesetz aufrecht 
bleibt. N icht einmal im  Falle der Auflösung des 
rt ationalra.tes steht jedoch das parlamentarische Leben 
smi, m  diesem Falle übernimmt ein von derVerfNov. 
emgefuhrter ständiger Unterausschuß des Haupt-

j -tP 'r w a h lre c h t lic h e n  Rahmenbestimmungen 
W a l l / '  W?rden, m fo%enden Punkten geändert: das 
Wahlal er für das aktive Wahlrecht wurde auf 
das vollendete 21 Lebensjahr, für das passive Wahl
recht auf das 29. Lebensjahr erhöht. Durch ein-
w7CmSfrL ^ deSgeSet> kann für das betr. Land 

1Ĉ  r..zum. Nationalrat eingeführt werden. 
Grundlage für die Durchführung von Wahlen wie 
auch von Volksabstimmungen und Volksbegehren 
bilden ständige Wählerverzeichnisse. Die unitarische 
bundesverfassungsgesetzliche Schranke für die Wahl
ordnungen zu Landtagen und Gemeindevertretungen, 
daß die Bedingungen des Wahlrechts nicht enger 
gezogen werden dürfen als in  der Wahlordnung zum 
Nationalrat, wurde in  der Weise gelockert, daß 
die Landesgesetzgebung ermächtigt wurde, für das 
Wahlrecht zu den Ortsgemeindevertretungen das Er
fordernis einjähriger Seßhaftigkeit einzuführen. Im 
H inblick auf das durch eine unerhörte Arbeitslosig
keit gesteigerte Fluktuieren der Arbeiterschaft läuft 
diese Ermächtigung auf eine nicht unwesentliche
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konservative Wahlrechtsbeschränkung hinaus. Im 
übrigen besteht die Absicht, die Wahlordnung zum 
Nationalrat insbes. durch Lockerung der auch hier
zulande immer mehr angefochtenen „ starren Liste“ 
zu reformieren, doch sind sich noch nicht einmal 
die in  der Regierung vertretenen Parteien über den 
vom Bundeskanzleramt verfaßten Referentenentwurf 
einer Regierungsvorlage zum neuen Wahlgesetze einig.

Von der vielgenannten S tä n d e v e rtre tu n g , die 
der Lieblingsgedanke der Verfassungsreformer war, 
steht in  der Verfassungsnovelle nur der Name 
„Ständerat“ und das Prinzip fest, daß dieser aus den 
„Vertretern der Berufsstände des Bundesvolkes“ zu 
bestehen habe. Im übrigen beschränkt sich die 
VerfNov. auf die Promesse, daß seine Zusammen
setzung und die Grundsätze über seine Bestellung 
durch ein besonderes Bundesverfassungsgesetz ge
regelt werden. Einstweilen hat sich in  der ver
fassungspolitischen Diskussion, die sich nach Ver
abschiedung der VerfNov. auf die Frage der Berufs
ständevertretung konzentriert hat, noch nicht einmal 
über die Grundfragen dieses neuen Repräsentanten
kollegiums eine Mehrheitsmeinung herausgebildet. 
Dem Plan des Regierungsentw., dem Ständerat im 
Wesen die gleiche Rechtsstellung wie dem Bundes
rate, also das Recht der Gesetzesinitiative und des 
Einspruches gegen Gesetzesbeschlüsse des National
rates einzuräumen, trat dieser Tage der Vorschlag 
des vormaligen Bundeskanzlers, Professor S e ip e l, 
gegenüber, den Ständerat dem Nationalrate gleich
zustellen, teilweise sogar vor ihm zu bevorrechten. 
Dagegen erklärt die Sozialdemokratie nur eine in 
der Hauptsache begutachtende Wirtschaftskammer 
nach A rt des Reichswirtschaftsrates für annehmbar. 
Naturgemäß wachsen die Schwierigkeiten der Zu
sammensetzung einer solchen Kammer m it ihrem 
zunehmenden Wirkungskreis, denn die Verteilung der 
wenigen so kompetenzenreichen Mandate auf die Be
rufsgruppen ist ein nicht klassenversöhnender, sondern 
-scheidender Streitgegenstand. Die VerfNov. hat zwar 
gefährlichsten Konfliktsstoff aus der Welt geschafft, 
aber, wie man sieht, doch noch manches aktuelle 
Verfassungsproblem ungelöst gelassen und somit den 
Verfassungsfrieden noch nicht gesichert.

Die Neuerungen in  der Einrichtung der Buncjes- 
p rä s id e n ts c h a ft kommen relativ am weitesten den 
Vorschlägen des Regierungsentwurfs entgegen und 

| bringen eine starke Annäherung an die Bestimmungen 
| der RVerf. über den Reichspräsidenten. Der Bundes

präsident w ird in  H inkunft durch unmittelbare und 
geheime Volkswahl, für welche Wahlpflicht besteht, 
auf 6 Jahre gewählt. Gewählt ist, wer mehr als 
die Hälfte aller gültigen Stimmen auf sich vereinigt. 
Ergibt sich keine solche Mehrheit, so findet ein 
zweiter Wahlgang statt. Bei diesem können gültiger
weise nur für einen der beiden Wahlwerber, die im 
ersten Wahlgang die meisten Stimmen erhalten haben, 
Stimmen abgegeben werden; es kann jedoch jede 
der zwei Wählergruppen, die diese beiden Wahlwerber 
aufgestellt haben, für den zweiten Wahlgang an Stelle 
des von ih r aufgestellten Wahlwerbers eine andere 
Person namhaft machen. Diese Austauschmöglichkeit 
im  zweiten Wahlgang ist der Aufstellung und Wahl 
überparteilicher Kompromißkandidaten günstig. Die 
Absetzung des BPräs. durch das Bundesvolk ist — 
unter Aufrechterhaltung einer verfassungsgerichtlichen 
Amovierung wegen VerfassungsVerletzung — genau 
nach dem Vorbild des Art. 43 der RVerf. geregelt.

Der bisher überaus enge W irk u n g s k re is  des BPräs. 
wurde um das Recht der Ernennung und Entlassung 
der Bundesregierung und der einzelnen Bundes
minister, um ein Notverordnungsrecht und um den 
Oberbefehl über die Wehrmacht erweitert. Das 
parlamentarische Vertrauensprinzip bleibt zwar in 
seiner ganzen Schärfe unberührt, wonach die Re
gierung oder der Minister, denen das Vertrauen des 
Nationalrates versagt wird, ohne weiteres, insbes. 
ohne daß eine Demission abzuwarten wäre, vom 
BPräs. enthoben werden muß. Im Grunde wird aber 
die Regierung zugleich auch vom Vertrauen des 
BPräs. abhängig. Denn dieser ist nicht bloß an 
Stelle des Nationalrates zuständig geworden, nach 
freiem Ermessen den Bundeskanzler und auf dessen 
Vorschlag die übrigen Bundesminister zu ernennen, 
sondern auch — und zwar unbeschränkt durch 
irgendeinen Vorschlag oder eine Gegenzeichnung — 
berechtigt, den Bundeskanzler oder die gesamte 
Bundesregierung zu entlassen. Diese zweiseitige 
Abhängigkeit kann im Falle von Meinungsverschieden
heiten zwischen der Parlamentsmehrheit und dem 
BPräs. zu einer dauernden Regierungskrise führen.

Die dem BPräs. neu verliehene d ik ta to r is c h e  
K o m p e te n z  reicht nicht im  entferntesten an das 
Kompetenzausmaß des Art. 48 RVerf. heran. Sie 
beschränktsichnämlichauf ein vielfach verklausuliertes 
Notverordnungsrecht und enthält insbes. nicht die 
Ermächtigung zur Suspension irgendwelcher Grund
rechte, sodaß ein sog. Ausnahms- oder Belagerungs
zustand in  Oesterreich nach wie vor ausgeschlossen ist. 
Die gesetzändemden Verordnungen des Bundes
präsidenten sind an eine lange Reihe formaler und 
materieller Voraussetzungen geknüpft und unter
liegen einer strengen, nicht bloß gerichtlichen, sondern 
auch parlamentarischen Kontrolle. Sie dürfen nur 
erlassen werden, wenn die sofortige Erlassung von 
Maßnahmen, die verfassungsgemäß einer Beschluß
fassung des Nationalrates bedürfen, zur Abwehr 
eines offenkundigen, nicht wieder gutzumachenden 
Schadens für die Allgemeinheit zu einer Zeit not
wendig w ird, in  der der Nationalrat nicht versammelt 
ist, nicht rechtzeitig zusammentreten kann oder in  
seiner Tätigkeit durch höhere Gewalt behindert ist. 
Sie sind überdies durch einen Vorschlag der — stets 
nur stimmeneinhellig beschließenden — Bundes
regierung bedingt, welche ihrerseits zu ihrem Vor
schläge die Genehmigung des vorerwähnten Unter
ausschusses des Nationalrates einzuholen hat. Eine 
„diktatorische“ Maßnahme, die von der vorgängigen 
Zustimmung eines parlamentarischen Ausschusses 
und damit der Parlamentsmehrheit abhängig ist, ist 
offenbar denaturiert und für das parlamentarische 
Regime ungefährlich. Ueberdies sind dem Notver
ordnungsrecht inhaltliche Schranken gesetzt, insbe
sondere ein E ingriff in  die Verfassung, in  das soziale 
Recht, in  das Koalitionsrecht und in den Mieterschutz 
verwehrt. Die Verordnung ist unverzüglich dem 
Nationalrat vorzulegen und dieser zum Zweck der 
Prüfung der Verordnung für einen der der Vorlage 
folgenden acht Tage einzuberufen. — Der Bundes
präsident ist demnach gewiß nicht zu einem eben
bürtigen Gegenspieler des Nationalrates geworden.

Den Polizeibehörden wurde ebenfalls ein selb
ständiges Verordnungsrecht, das ihnen bisher gefehlt 
hat, eingeräumt, jedoch m it der Beschränkung auf 
Fälle einer unmittelbaren Gefährdung der körperlichen 
Sicherheit von Menschen oder des Eigentums.
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Die Eingriffe in  die Rechtsstellung der S tad t 
W ie n  beschränken sich in  der Hauptsache darauf, 
daß gegen die in  den Angelegenheiten der Auftrags
verwaltung des Bundes (der hier sogenannten m ittel
baren“ Bundesverwaltung) ergehenden Verwaltungs
akte des Bürgermeisters als Landeshauptmann in 
allen Fällen einRechtsmittelzug an den sachlich 
zuständigen Bundesminister zugelassen wurde

Bemerkenswert ist ferner die weitere Zentrali
sierung der ohnehin schon bisher sehr unitarisrhen 
Kompetenzverteilung zwischen 'RnnH a lscüen
insbel nahm die V e W  die G eseS lh
Ziehung in allen P o l i z e i a n g e l e g e n h e ? ’  
B und  in Anspruch. Nur die ö k t lS ^  k i  f *  
polizei bleibt den Gemeinden iedooh Sl.ch°rheiI,ts‘ 
stalt einer Auftragsverwaltung, Vorbehalten!1

Die einschneidenden Aenderungen der für die 
österr. Verfassung charakteris tische/verfassungs- 
g a ra n tie n  können zusammenfassend dahin beurteilt 
werden, daß einerseits die Kontrollmöglichkeiten der 
einschlägigen Bundesorgane gegenüber den Ländern 
noch erweitert, andererseits die parlamentarischen 
Einflüsse auf die Zusammensetzung der Gerichtshöfe 
des öffentlichen Rechts zurückgedrängt wurden.

Abschließend kann festgestellt werden, daß die 
österr. Bundesverfassung auch in ihrer erneuerten 
Gestalt den N o rm a tiv b e s tim m u n g e n , welche die 
R e ichsve r fassung  für die Verfassungen der d e u t 
schen  L ä n d e r  auf stellt, vollauf entspricht.

Suggestivfragen im Zivilprozeß.
Von Gerichtsassessor Dr. K a r l  E. M e y e r, Bonn.

Erst seit kurzem w ird daran gearbeitet, die Er- 
gebmsse der jungen psychologischen Wissenschaft 
! ^ A ^ R*chtsleben nutzbar zu machen. Immerhin

ArtT SCh° n  i6 tz t - i S e n d e m p ^ !  tische Erfolge. Insbes. die Psychologie der Aussage 
und des Zeugen ist heute in  gewissem Umfange den 
meisten praktischen Juristen vertraut. Es ist nicht 
zweifelhaft, daß die heranwachsenden Juristen von 
Jahr zu Jahr mehr in  Studium und Ausbildung mit 
diesen Dingen befaßt werden. Sehr stark hat sich 
namentlich die Erkenntnis durchgesetzt, daß Suggestiv
fragen, die dem Zeugen eine bestimmte Antwort nahe- 
legen, oder auch nur Alternativfragen, die dem Zeugen 
m der Form des „ob — oder“ nur die Entschließung 

2 Möglichkeiten offenlassen, unbedingt zu 
Weg vonn d fnd' J V lerdinSs es noch ein weiter 
in die Praxisser Erkenntnis bis zu ihrer Umsetzung 
Psychologe desEV Si , f ld l t  zu verkennen, daß in  der 
stihLde mmentürh nht<£ S andererseits gewisse Um- 
Abschmudenwollen v o n Ä T w S ^ S Ä i S  
Fragen nahelegen. Hier liegt der W e f vom w S e n z u r  
Handhabung m einer gewissen Selbsterziehung

Es ist erstaunlich wie sehr von den beiden hier 
m Frage kommenden Wissenschaften die Gedanken 
weit des Strafprozesses vorgezogen wird Man v 
fast sagen, daB der ZMprSzeß in  U t o  ™
habung in weitestgehendemUmfange vernachlässigt ist' 

Dies erklärt sich aus verschiedenen Umständen 
Einmal ist für den Laien — und dies ist vom Recht 
aus gesehen meist auch der Psychologe — der S tra f

sh h eß dK4r ^ r ° Zeß scUecbtbil1- Der Strafprozeß spielt 
sich rechtlich und tatsächlich in  vollster Oeffenthch-

keit ab und steht oft genug im  Brennpunkt allgemeiner 
Betrachtung. Dagegen hört von den an Zahl weit 
häufigeren Zivilprozessen meist nur der Betroffene. 
Die Zeugenaussagen finden, teils tatsächlich, teils 
rechtlich unter fast völligem Ausschluß der Oeffentlich- 
keit statt. Dadurch wird dem Psychologen die Be
schäftigung m it diesem Gebiete kaum nahegelegt.

Es sind aber auch Gründe, die in  der Sache, 
namentlich auch in  der Prozeßordnung liegen, die 
die im Strafprozeß verpönten Fragestellungen im bürger
lichen Rechtsstreit weit häufiger erscheinen lassen. 
Daß. tatsächlich hier diese Handhabung genau so 
unzulässig ist, bedarf keiner Feststellung. Es muß 
also versucht werden, die Gründe dieser Erscheinungen 
festzustellen und ihr Wirkungsgebiet möglichst einzu- 
■schränken. Dabei müssen zunächst Sonderfälle außer 
Betracht bleiben, so daß die Gegenüberstellung beider 
Prozeßarten nur typische Fälle umfassen kann.

Es ist gänzlich verschieden, was, m it dieser E in
schränkung, im  Straf- und Zivilprozeß in das Wissen 
der Zeugen gestellt wird. Im  Strafprozeß soll der 
Zeuge Vorfälle bekunden, ganze Geschehnisse schildern. 
Dies liegt daran, daß Gegenstand des Strafverfahrens 
eben solche Vorfälle sind, sodann aber auch am 
Offizialprinzip, wodurch ein unstreitiger Tatbestand 
ausgeschlossen ist. Endlich führt der stark durch
geführte Grundsatz der mündlichen Verhandlung im 
Strafprozeß dahin, daß dem Richter gleichsam nur 
das bekannt ist, was in der einen, zusammenhängenden 
Verhandlung sich ergibt. Daher besteht die Zeugen
aussage grundsätzlich in  einer zusammenhängenden 
Erzählung, die nur durch den Vorsitzenden zur Sache 
gehalten wird. Damit ist die Gefahr verfänglicher 
Fragestellungen außer bei imgeschicktem Vorgehen des 
Vorsitzenden fast nur auf die nachträglichen Einzel
fragen, insbesondere im Kreuzverhör, beschränkt.

Anders liegen die Dinge in  einem bürgerlichen 
Rechtsstreit. H ier ist zunächst streitiger und un
streitiger latbestand gegeben. Daraus erklärt sich schon 
an sich, daß zur Beweiserhebung meist nicht die ge
samten Vorfälle gelangen, sondern der verhältnismäßig 
kleine, aber desto wichtigere Ausschnitt, der gerade 
streitig gebheben ist. Zudem kommt es dadurch nicht 
auf die Vorfälle als solche an, sondern meist auf be
stimmte, rechtserhebliche Erklärungen der Parteien, 
etwa Zusicherungen u. ähnl., so daß sich die Frage- 
steJlung von seihst oft genug auf Einzelheiten oder 
Wort®. k^ jeh t. Endlich ist praktisch heute eine 
mündliche Verhandlung des Gesamtstoffes fast ganz 
ausgeschlossen. Der Richter kennt rechtlich und 
tatsächlich den gesamten Streitstoff aus den Akten 
und geht daher bei seiner Beweiserhebung von vom- 
herein auf bestimmte, ihm erheblich erscheinende 
Tatsachen zu. Daß zudem die Herausnahme der 
Beweisaufnahme aus der mündlichen Verhandlung, 
ihre Vereinzelung gegenüber dem Gesamtstoff, eine 
erhebliche Rolle spielen, ist selbstverständlich.

Wie w irkt sich nun all dies in der Praxis des 
Zivilprozesses aus? Der Beweisaufnahme geht ein 
Beweisbeschluß voraus. In  diesem sind die streitigen 
Punkte und insbes. die Fragestellung bereits genau 
Umrissen, oft so eng, daß ein ersuchter Richter 
weitere Fragen der Parteien als nicht zum Thema 
gehörend ablehnt. Zugleich m it der Ladung werden 
diese Fragen dem Zeugen bereits mitgeteilt.

Dies allein könnte schon psychologisch nicht 
unbedenklich sein. Hierdurch wird von vornherein 
der B lick des Zeugen schon vor der Vernehmung

3*
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von der Gesamtvorstellung des Tatbestandes auf 
diese Einzelpunkte verschoben. In  der Zeit zwischen 
Ladung und Vernehmung verändert sich daher das 
Erinnerungsbild des Zeugen in  Richtung auf die 
Einzelpunkte derart, daß diese gleichsam gefühls
betont werden. Dies bedeutet eine Störung der 
Unbefangenheit des Zeugen. H ier läßt sich jedoch 
kaum Abhilfe schaffen. Durch eine. Mitteilung, er 
solle in  einem Rechtsstreit A  gegen B vernommen 
werden, also eine Ladung ohne Angabe des Beweis
themas, erführe der Zeuge angesichts der häufigen 
VielgestaltigkeitderBeziehungenzwischen denParteien 
zu wenig, als daß er sich sachgemäß auf die Ver
nehmung vorbereiten, sein Erinnerungsbild klären 
und sich Einsicht in  die Unterlagen verschaffen 
könnte. Diese A rt der Ladung werden w ir also 
hinnehmen müssen. Ganz psychologisch unrichtig 
ist jedoch die Fassung der Beweisbeschlüsse, ohne 
daß hierfür sachlich eine Notwendigkeit vorliegt. 
Beweisbeschlüsse, die in  verschwindend geringen 
Fällen diese Fehlerquellen vermeiden, dürften häufiger 
auf einen Zufall als auf Ueberlegung zurückgehen.

Der übliche Beginn des Beweisbeschlusses ist 
etwa: „Es soll Beweis erhoben werden über die 
Behauptung des Klägers . . Dies ist die klassische 
Form der Suggestivfrage. Dem Zeugen w ird die 
Frage vorgelegt derart, daß er sich in  den milderen 
Fällen vor der Fragestellung sieht: Ist es so gewesen 
oder anders? Häufig genug dürfte die A rt der Frage 
dem Zeugen die Ueberlegung gerade einflößen: So 
is t es doch gewesen! Dadurch, daß ihm die Be
hauptung einer Partei mitgeteilt wird, drängt sich 
diese Behauptung als Tatsache auf. Nimmt man 
die Zwischenzeit zwischen Ladung und Vernehmung 
hinzu, so w ird manche Skepsis gegenüber Zeugen
aussagen nur zu sehr begründet.

Schlimmer liegt es noch, wenn der Zeuge von 
•beiden Parteien benannt ist. H ier lautet die übliche 
Formel: „Es soll Beweis erhoben werden über die 
Behauptung des Klägers, ob . . . und gegenbeweis- 
lich  über die Behauptung des Beklagten, ob . . .“ 
Damit ist der Zeuge von vornherein zwischen zwei 
Möglichkeiten in  seinem Erinnerungsbild gleichsam 
-eingeklemmt. Psychologisch ist es ihm fast unmög
lich, daran zu denken, daß außer diesen beiden 
Wiedergaben des Tatbestandes noch andere, vielleicht 
als einzig zutreffende, in  Frage kommen. Auch hier 
■wird also schon durch die Ladung die Erinnerung 
des Zeugen gefährlich beeinflußt.

Während also einmal die Fragestellung durch 
die Hineinnahme der Parteibehauptungen schon be
denklich ist, wird der Schaden noch vergrößert durch 
die Erwähnung der behauptenden Partei. Bei der 
Frage selbst kann es dem Laien ganz unbekannt sein, 
zu wessen Gunsten die Aussage in  dem einen oder 
anderen Sinne w irk t.' Häufig ist ihm der gesamte 
Prozeßstoff unbekannt, in  anderen Fällen ist es nur 
fü r den Juristen ohne weiteres klar, weshalb es gerade 
auf diesen einen Punkt ankommt und zu wessen 
Gunsten die Bestätigung oder Verneinung einer 
Behauptung w irkt. Gerade diese Unkenntnis des 
Zeugen wäre ein geeignetes Mittel, ihn unbefangen 
zu erhalten. Statt dessen w ird er darauf gestoßen, 
in  wessen Sinne seine Aussage wäre. Er w ird also 
von vornherein in  seiner Aussage m it einer Partei 
verknüpft. Noch krasser tr itt dies zutage bei einer 
häufigen Form der Beweisbeschlüsse, in  der es nach 
dem Namen der Zeugen heißt: „Vom  Kläger bzw.

Beklagten benannt“ . Wer einmal beobachtet hat, 
wie sehr schon der von einer Partei benannte 
Schiedsrichter, der Laie ist, sich als Richter zu
gunsten dieser Partei empfindet, wie schwer es fällt, 
ihm klar zu machen, daß er zwar von der Partei 
benannt, aber ih r nicht verpflichtet ist, kann sich 
leicht ein B ild davon machen, wie nachteilig beim 
Zeugen eine solche Formel ist..

Dabei ist Abhilfe leicht zu schaffen. H ier kann 
die Erkenntnis, das zufällige Bemerken des Problems 
schnell zur Lösung führen. Die Schwierigkeit ist 
hier sogar weit geringer als im  Strafprozeß, weil die 
Absetzung des Beweisbeschlusses in  aller Ruhe vor 
sich zu gehen pflegt, die ganze, für derartige Fein
heiten der Ueberlegung ungünstige Atmosphäre der Ver- 
handlung fehlt, und insbes. eine zunächst unrichtige 
Fassung ohne Schaden abgeändert werden kann, 
während die falsche, wenn auch nachher verbesserte 
Fragestellung gegenüber dem anwesenden Zeugen 
nicht mehr ganz unschädlich gemacht werden kann.

Grundsatz bei der Absetzung jedes Beweis
beschlusses muß daher sein: Parteibehauptungen 
gehören nicht hinein. Parteibezeichnungen gehören 
nicht in  die Fragestellung oder zur Zeugenbenennung.

Statt einer Frage, ob, wie Kläger behauptet, 
etwa am 10. Jan. eine Vereinbarung folgenden Inhalts 
getroffen ist, gegebenenfalls, ob, wie der Beklagte 
behauptet, am 8. Jan. eine Abmachung jenes Inhaltes 
getroffen worden ist, muß es also heißen: .„Welche 
Abmachung ist zwischen den Parteien getroffen 
worden, gegebenenfalls wann?“

Selbstverständlich w ird die Formulierung in  jedem 
Falle fast anders sein müssen, und es soll keineswegs 
verkannt werden, daß oft genug die Fassung im 
einzelnen nicht unerhebliche Schwierigkeiten machen 
w ird; es muß genügen, die grundsätzliche Erwägung 
anzudeuten, von der aus im Einzelfalle die Abfassung 
geleitet werden muß.

Was die Bezeichnung der Parteien angeht, so 
ist an sich kaum ersichtlich,, aus welchen Gründen 
sie überhaupt überlieferungsmäßig erfolgt. Sie mag 
einen Sinn dahin haben, daß den Parteien angedeutet 
wird, welche Stellung das Gericht zur Beweislast 
pin n im m t  wobei naturgemäß diese Andeutung in 
keiner Weise für das Gericht bindend ist. Außerdem 
ist die Benennung häufig erforderlich wegen gewisser 
Auflagen an die beweispflichtige Partei, etwa Be
nennung der Anschrift des Zeugen, Zahlung des 
Auslagenvorschusses usw. Aber alle diese Punkte 
gehören nicht in  die Fragestellung. Wenn, wie es 
üblich ist, in  einem 2. Punkte des Beweisbeschlusses 
den Parteien der Auslagenvorschuß aufgegeben wird, 
ist die Benennung im  1. Punkte unnötig. Wenn 
gelegentlich daraus noch nicht eindeutig hervorgehen 
sollte, welche Zeugen bei Zahlung des Vorschusses 
durch nur eine Partei nicht zu laden und welche 
als Beweismittel ausgeschlossen sind, so genügt ein 
kurzer Hinweis bei der Auflage, die ja dem Zeugen 
nicht bekanntgegeben wird. Der Zusatz ist nicht 
einmal umfangreicher als der an anderer Stelle weg
gelassene Teil. Auch hier bedarf es also nur eines 
Hinweises und einiger Aufmerksamkeit, um einwand
freie Beschlüsse zu erzielen. Wenn dieser Ueber
legung in  der Referendarausbildung, insbes. in  den 
Uebungen nur einige Aufmerksamkeit zugewandt 
wird, so w ird der heutige Fehler bald aussterben.

Einleitend ist gesagt worden, daß an sich der 
Strafprozeß auf diesem Gebiet entschieden : be-
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vorzugt wird. Es kann infolgedessen nicht wunder 
nehmen, wenn auch dort, wo die Verhältnisse an 
sich fast gleich liegen, nämlich bei der eigentlichen 
Ve™ellmuilg, im Zivilprozeß mangels nötiger Uebung 
™  Aufmerksamkeit Suggestiv- und Altemativfragen 

auiger Vorkommen. Teilweise mag dies in der 
ac e begründet sein, in dem Herausnehmen einzelner 

hi!»iwr Jag®Purdite. Aber im ganzen liegt auch
erziehiiricr aCbe aS° ’ daß die Erkenntnis durch Selbst- erziehung zur Ausübung führen wird.

ir JUrristiscile Rurfdsehau.
1930 gesch lossen ? vH a a g w u rd e  am 20. Jan. 
wurden gehalten. Sowohf ¿ bl^ hen Abschledsreden 
Snowden, der Vertreter EnelandP111!?1 J a.Spar als 
Epoche in der Geschichte g£  Vlm ihT ^ 7

Man hofft das beste für den Frieden. Auch heute 
noch wird man nicht allzuviel aus solchen offiziellen 
Reden entnehmen dürfen. Jede politische Zusammen- 
■£unft m den letzten Jahren war ein Markstein in 
der Entwicklung. Aber von keinem kann man bis 
jetzt sagen, daß gerade m it diesem die neue Ge
schichte beginnt. W ir wollen zufrieden sein, wenn 
ein allmähliches Fortschreiten bemerkbar ist. Das 
A f l i d r  .in der Liquidation des Krieges und in 
s n r n S1rzrUEg des F riedens ist noch nicht ge- 
Sankttnn' kennzeichnend war der Kampf um die 
re^phl T  Unerwartet trat das Verlangen Frank
äußerstes M ü te W ^ rt aUf'c  A lierdinSs waren sie als 
S f  dafi ! !  fd?  außersten Fall gedacht. Man

Deutschland^^oß'en ̂ n lu ß P ^ D ^ ^ ^ f ^ ^ l ja s P le r
Druck^des* Vertrages^von “ ur gebracht, um den 
seitigen. WiedePsaßen T,Sap eS endSultlS? zu be
suchte und fand eine F o r i™  sie zusamm<*-. Man 
nichts, was nicht vorher schon jechfr s ilh  Selbst 
hatte sagen müssen. Wenn Deutschland den Yo«ne- 
plan zuruckweist, und wenn dann das Verhalten vor 
2 “  R a t io n a le n  Gerichtshof für unberechtigt 
erk art wird, dann ist Frankreich frei in  seinen Ent- 
scWießungen. Dabei bleibt natürlich offen, was
a n E e P T  v P  t ° 1L JederTeil denkt sich etwas 
und ih Das,Ver iahren der französischen Delegation 
haltenhreS erv,t<3n Mlmsters erinnert mich an das Ver-
Ä Ä v h r mAemP  E0Uegen bd  Verhandlungen 
sind s l P ä f P ?  Angelegenheiten. Unter vier Augen 
Moment, S t e P T t 1 “ d s tä n d ig .  I -  dem 
werden sie ausfallend R R  hmter lhnen sieht, 
Energie in kräftigen V o rs tö ß R  elfnS.bestrebt> ihre 
klärt sich wohl aunüd  wß i \ ZU zeigen- So er-
er glaubt, auf seine K lient in d i e - T x̂di eu#: Auch
Rücksicht nehmen zu m(i=c ranzosiscbe Kammer, 
Parteien ist dies ^ i e T s ^ e n  g R s L “  * *

Frage ld M ä rL rd n “ udb ^Ä P e ? n e r seehhtS  di<5 
ar  di i dem

vere i“  au“

g’ le Sich als Antworten auf Fragen der

Aktionäre darstellen. Bei der letzteren Gruppe wurde 
der Versuch gemacht, die Interessen der Gesellschaft 
an der Wahrung ihrer Geschäftsgeheimnisse und die 
der Aktionäre an der Kenntnis der Geschäfts
vorgänge zu versöhnen. Bei der ersteren Gruppe wird 
eigentlich nur das verlangt, was sich auch nach dem 
heutigen Rechte von selbst verstünde. Doch hat 
die Praxis der Aktiengesellschaft zu einer immer 
dürftigeren Darstellung geführt. Daß auch jetzt 
schon eine den Reformforderungen entsprechende 
Publizität möglich ist, zeigen Bilanz und Geschäfts
bericht der Metallgesellschaft Frankfurt a. M. für 
1928/29. Der Bruttoertrag des Geschäfts ist in  seine 
einzelnen Teile zerlegt. Es ist ersichtlich, welche 
Eingänge auf Effekten und Beteiligungen zurück
gehen. Man erfährt, welche Gewinne für die Re
serven bestimmt waren. Dem Wunsche, zu wissen, 
welche eigenen Aktien eine Gesellschaft besitzt, 
w ird entsprochen. Von dem Aktienkapital von 
65 Mili. RM. sind 10 Mili. RM. in  den Händen der 
Metallgesellschaft. Sie stammen größtenteils aus dem 
früheren Besitz der jetzt m it der Metallgesellschaft 
vereinigten Metallbank. Auch sonst werden ein
gehende Mitteilungen gemacht. Die Handelspresse, 
die ans energischsten für eine erweiterte Bekannt
gabe emtritt, w ird nicht nur sich über dieses 
Verfahren der Metallgesellschaft freuen. Sie wird 
auch _ hierauf zum Beweis für die Durchführ
barkeit ihrer Forderung hinweisen. Das ist zweifel
los richtig. Nur w ird man eben nicht alle
Gesellschaften über einen Leisten schlagen können. 
Es gibt eben doch auch wieder solche, die nicht in  
der offenherzigen Weise, wie es hier geschah, Vor
gehen können. Es können Dinge vorliegen, die schwer 
auf der Verwaltung lasten und doch oder eben des
halb geheim gehalten werden müssen. Auch dies läßt 
Slch darm m it der Sorgfalt des ordentlichen Ge
schäftsmannes vereinbaren, wenn durch die Preisgabe 
eiIJ - iÛ ef hofiendes Wiederaufleben der Gesellschaft 
l l R R Wurde- , Auch bei der Gewährung des 
r lP g t1 htf  j “ 1 Jeden Aktionär bleibt doch wieder 
das vitale Interesse der Gesellschaft an der Geheim-
ih r P L  P u  f gC S c h e id e n d , deren Mitteilung 
h zam,.Scbaden gereichen müßte. Das gleiche 

muß für die Ausdehnung der Geschäftsberichte gelten
R e P e ln T  hlCu n kh t ausscbbeßlich m it starren Kegeln regieren wollen.

aR re. Ąjdworten auf die F ra g e n  des
R e ic h s ju s t iz m im s te rs z u rA k t ie n re c h ts re fo rm
hegen vor. Das Urteil des Handelsstandes und seiner 
Organe w ird besonders interessieren. Der Deutsche 
n us ne- und Handelstag hat die Fragen an die in ihm

zusammengeschlossenen H a n d e ls k a m m e rn  weiter-
gegeben. Diese können nicht darauf rechnen, daß 
ihre Spitzenorganisation ihre Berichte vollständig 
dem fragenden Minister vorlegt. Sie veröffentlichen 
sie, s® bsb Zwei möchte ich erwähnen, Hamburg 
und Berlin.  ̂Die erstere ist nicht grundsätzlich ver- 
nemend. Sie hält sich an die Vorschläge der Kom
mission des Deutschen Juristentags, bald zustimmend, 
bald ablehnend. Der Grundzug des Berichtes ist auf 
gemäßigten Fortschritt gestellt. Politisch könnte man 
von einer Mittelpartei sprechen. Jedenfalls scheint 
dieser Handelsvertretung die Sache im Gegensätze zu 
der Tagespresse nicht eilig. Auf den gleichen Ton ist 
Berlin gestimmt. Nur äußert sich dies dort in  anderer 
Weise. DerBericht der Industrie- und Handelskammer 
Berlin sieht den Schwerpunkt überhaupt nicht in  einer
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Reform des Aktienrechts. Für die an Zahl größte Schar 
der kleinen und mittleren Aktien kämen die Hauptbe
schwerden nicht in  Betracht. Eine Reform m it Rück
sicht auf das Großunternehmen für alle Gesellschaften 
einzuführen, hätte keine Berechtigung. Schon jetzt 
habe das Börsengesetz und noch mehr die Praxis 
der Zulassungsstellen die Ordnung der zum Börsen
handel bestimmten Aktien in  die Hand genommen. 
Für die im  freien Verkehr befindlichen Papiere sorge 
die freiwillige Uebereinkunft der Banken. Auf 
diesem Gebiete gelte es einzusetzen. Der einzelne 
Aktionär vermöge trotz Besserstellung nichts. Er 
bedürfe einer Stelle, die von Amts wegen eingreift. 
Das sind sicher beachtenswerte Gedanken. Aber 
eine Frage kann die Industrie- und Handelskammer 
uns nicht beantworten. Hat das Anlage suchende 
und Aktien kaufende Publikum das Vertrauen zu der 
Börse und der Zulassungsstelle, daß sie seine eigen
artigen Interessen wahrnimmt? Und weiter: Schadet 
es den kleinen Gesellschaften, wenn m it Rücksicht 
auf die bei den großen eingerissenen Mißstände eine 
allgemeine Reform erfolgt?

Während der S t ra frech tsau ssch uß  des 
R e ich s tag es  d ie  S i t t l i c h k e i t s d e l i k te  beriet, 
beschäftigte sich der S ch w e ize r  N a t io n a l r a t  m it 
dem Bericht seiner Kommission über dasselbe Gebiet. 
Er stimmte bei der Homosexualität deren Antrag zu. 
Nur drei besondere Fälle sind strafbar. Die Ver
führung eines Unmündigen, der Mißbrauch der Not
lage oder der sozialen Abhängigkeit und die homo
sexuelle Prostitution. Das ist der gleiche Standpunkt, 
den auch K a h l  im  Reichstag vertritt. N icht die 
perverse Neigung w ird bestraft, sondern die be
sonderen Momente, in  denen sie sich äußert. Da
gegen hielt der Schweizer Nationalrat an der Be
strafung des Ehebruches auf Antrag des gekränkten 
Ehegatten nach erfolgter Scheidung fest. Darin 
weicht er von dem Beschlüsse des deutschen Straf
rechtsausschusses ab. Doch ist auch dort das 
Schicksal dieser Bestimmung noch, nicht endgültig 
entschieden. In  jedem Fall lohnt es sich, die gleich
zeitigen Vorgänge im  Nachbarlande zu verfolgen. 
W ir sind gegenüber diesen unbefangener, als wenn 
es sich um unsere eigenen Gesetze dreht. Das 
mag dann wieder auf unser Urteil über die Beschlüsse 
unseres Strafrechtsausschusses zurückwirken. Gerade 
bei der Frage nach der Strafbarkeit des Ehebruchs 
ist es für uns von Wert, zu sehen, daß die Schweiz 
daran festhalten w ill. Ist sie darin rückständig, 
oder ist das deutsche einstweilige Ergebnis eine 
Ueberspannung der Lösung rein sittlicher Ver
hältnisse aus der Rechtssphäre? Vielleicht prägt sich 
in  dieser Einstellung zu dem Problem der Ehe^ im 
Strafrecht das verschiedene Schicksal der beiden 
Völker und dessen Folgen aus. Ein Staat, der die 
Erschütterung eines verlorenen Krieges und der 
Revolution nicht am eigenen Leibe erlebte, ist wohl 
weniger der Lockerung überlieferter Auffassung 
ausgesetzt.

Die Stadt Berlin gibt die Schwierigkeiten be
kannt, die ih r durch die „A n le ih e s p e r re “ ent
standen sind. Die Beratungsstelle scheint die Ge
nehmigung zu einem einjährigen Dollarkredit, der 
später in  eine langfristige Anleihe umgewandelt 
werden soll, zu verzögern. Die Folge ist, daß noch 
nicht begonnene Bauten wieder zurückgeschoben, 
begonnene Arbeiten eingestellt werden. Darin soll 
die Begründung der Beschwerde über die Ab

schnürung der Stadt vom Markte der langfristigen 
Kredite liegen. Das führt zu dem prinzipiellen 
Problem der Verschuldung der Länder und Kom
munen und deren Verhältnis zum. Reiche. Der „Finanz
ausgleich“ regelt nur die steuerlichen Beziehungen. 
Die „kreditären“ hat er nicht behandelt. „Wenn 
schon in  der Inanspruchnahme von Steuern, einem 
Recht, das nur öffentlichen Verbänden zusteht, sich 
die Knappheit der Finanzdecke, an welcher Reich, 
Länder und Kommunen ziehen, unangenehm fühlbar 
macht, wie viel stärker muß sich bei der Aufnahme 
von Schulden dieser Uebelstand der Knappheit 
bemerkbar machen, wo neben den öffentlichen 
der private Bedarf tr itt.“ Daran schließt sich 
zwingend die Frage: „G ibt es eine Kompetenz 
des Reiches, für einen A u s g le ic h  in  der Schulden
inanspruchnahme zu sorgen?“ Die Notwendigkeit 
einer Kontrolle ist die Antwort darauf. Eine „Ge
samtregelung der öffentlichen Kreditwirtschaft ist 
erforderlich“ . Die Reichsgesetzgebung muß ein- 
greifen. Die angeführten Stellen entstammen einem 
Buche, das m ir in mancherlei Richtung zu denken 
gab, die „G ru n d f ra g e n  der d eu tsche n  ö f f e n t 
l i c h e n  V e rs c h u ld u n g “ v o n D r .  H e d w ig  R e in 
hard t,  Wie auch sonst manches Mal, nenne ich die 
Quelle, aus der ich selbst Anregung schöpfe. Die 
eingehende geschichtliche Darstellung der Vorknegs- 
schulden, die Zeit der „liberalen“ Schuldenwirtschaft 
w irft ein L ich t auf die heutigen gegensätzlichen Zu
stände. Die „kausaleBeziehung“ zwischen Wirtschafts
bewegung und öffentlichen Schulden erhellt 
diese. Man erkennt wieder, daß die schweren 
Probleme der Gegenwart, politische, finanzielle und 
wirtschaftliche, doch die Basis einer gründlichen 
wissenschaftlichen Forschung fordern. Und noch 
eines. Ich habe mich schwer daran gewöhnt, Arbeiten 
juristischer oder finanzpolitischer A rt aus der Feder 
von Frauen aufzunehmen. M ir schien das Gebiet 
ihnen nicht zu liegen. Auch hier muß das Vorurteil 
endgültig aufgegeben werden. Der alte Logau hatte 
doch recht, als er vor bald 300 Jahren auf eine 
ähnliche Frage antwortete:

„A ls ob die Sinnen
nicht auch die Weiber brauchen können.“
Dem amerikanischen Kongreß wurde der Bericht 

einer vom Präsidenten eingesetzten Kommission zur 
Prüfung der D u rc h fü h ru n g  der P r o h ib i t i o n  vor
gelegt. Soweit Auszüge aus diesem sehr umfang
reichen Aktenstücke in  deutschen Zeitungen m it
geteilt wurden, könnte der Erfolg des Gesetzes recht 
zweifelhaft erscheinen. Die Kommission erklärt, daß 
die Zahl der Uebertretungen erschreckend hoch ist. 
Im  verflossenen Jahre wurden über 80 000 Personen 
wegen Vergehens gegen das Prohibitionsgesetz ver
urteilt. Die Kommission schlägt besondere _ Maß
nahmen vor. Dabei springt das Verlangen in  die 
Augen, daß die Verfolgung von Vergehen gegen die 
Prohibition dem Schatzamt entzogen und dem Justiz
departement übertragen werden soll. Warum wohl 
war dies nötig? Auch soll die gesamte Durchführung 
der Prohibitionsgesetzgebung der Bundesregierung 
übertragen werden. Man w ill ein besonderes Gerichts
verfahren bei den Polizeibehörden einführen. Man 
w ill neue Bundesrichter ernennen usw. Das deutet 
auf ein bisher zu langsam verlaufendes Verfahren. 
Der Kongreß bewilligte einen besonderen Kredit für 
die Durchführung der Prohibitionsgesetze. Es ist 
den Vereinigten Staaten, jedenfalls ihrem Parlament,



213 35. Jahrg. D e u t s c h e  J u r i s t e n - Z e i t u n g .  1930 Heft 3. 214

Leute immer noch sehr ernst m it der Prohibition. 
Aber der Streit zwischen den „Trockenen“ und 
„Nassen“ dauert immer noch fort. Der Bericht der 
Kommission könnte die letzteren eher ermutigen 
als abschrecken.

D e r P rä s id e n t  des A m ts g e r ic h ts  B e r l i n -  
M i t te  hat den Richtern seines Gerichts R ic h t l i n ie n  
zugestellt. Sie sind herausgewachsen aus Beschwerden 
seitens des Publikums und der Rechtsanwälte Sie 
geben den Richtern auch Belehrung, wie die Rechts
pflege am raschesten und richtigsten zu D-estel+Pn
“ *• 0 »  Präsident de' iS t K e ä b S
begreiflicherweise nur von den V e r h ä l t ™ " T  S 
Großstadt aus. Gar vieles ist nur h, aJ>tnJ,ssel1 der 
sondere Verhältnisse hervorgerufen p* 061611 I?6" 
aber i a ,  sielt fflr
Eine Vereinbarung wie sie bereits seit 1921 zwischen

S r i "  APraS1fte n- dl m Preuß- Richterverein nnd Berliner Anwaltsverein über die Zeit der Anwalts-
termme zustande kam, w ird man für kleine Amts-

für n?tjg 1i.alrten- Aber bei den Gerichten 
in  Mittelstädten m it lebhaftem Verkehr empfiehlt sich 
ein gleiches Vorgehen. Auch bei diesen w ird die 
Abkürzung der mündlichen Verhandlung durch V o ll
ständigkeit der Akten möglich sein. In  der Groß
stadt Berlin wäre ohne diese Methode überhaupt 
nicht durchzukommen. Auch die Berücksichtigung 
her schwierigen Lage der Rechtsanwälte w ird nicht 
nur für Berlin gelten. Dort ist sie freilich am 
dringendsten geboten. Bei der großen Zahl der 
fa ts ä ^ r  ? ericIl te es vielfach dem Rechtsanwalt 
s w T h lCh ni(i t . “ ögüchä pünktlich zur Termins- 
-ntehfe/ U urSChemen- Gewiß kann der Partei, die

V ^ Ch eme? . ^ n 7ralt vertreten ist, rechtlich
Versaummsurteil mcht versagt werden Wohl

dT h SachHclle Aufklärung 
Die Mahnung dleses Antrags abhalten
zwar a u f  in  der Verhandlungzwar auf eine gütliche Beilegung des Rechts
ste tes hmzuwirken, aber andererseits  ̂ doch d S t  
Bemühen nicht zu einer mehr oder weniger w e f  
gehenden Zwangsschlichtung ausarten zu lassen, 
hat wieder allgemeine Bedeutung. Gerade diejenigen 
Rich.er werden für ihren Vergleichsvorschlag weit
gehendes Verständnis finden, bei denen das Publikum 
bemerkt daß sie den Streitstoff beherrschen, und 

eren Urteil daher als ein zutreffendes von Anfang 
an anzusehen ist. Sehr interessant ist die Bemerkung 
lich p ¿e.s‘:lm ftllc łle  Begründung des Urteils. Recht
wen h; ™0i « Unugen können auf das unbedingt not- 
Entscheidun o-p kescbrdnkt werden. Bezugnahme auf 
das Schrifttum1 ,a?derer Gerichte und Hinweise auf 
nur Gründe d e / v ^ 11 f° rtSelassel1 werden, wenn 
Scheidung lragenV6rn f f t +Und B illigkeit die Ent- 
Mahnung. Es teht ganz vortreffliche
die Partei verzw ehclfChtS Schlimmeres, als wenn 
sie v o r l a u t e r , Steht * daS 
Vielleicht ist nicht uninteressant , I ersteblrn kanru 
bis D ü r in g e r  " £ “ “ ń i * *
Prüfung der kontrollierende Landgerichtsraf f f  
daß seine Urteile zu wenig Z i t fe ^ v o f  S£ tscf e i ’ 
düngen und Literatur aufweisen. Düringer war 
wie man sieht, in  seinem Verfahren seiner Ztet 
vorausgeeilt. Aeit

Rechtsanwalt Dr. H a c h e n b u rg ,  Mannheim.

V e r m i s c h t e s .
Brief aus Bayern. Bayern hat zwei T ite lf r a g e n .  

Die eine ist durch Urte il des Staatsgerichtshofes erledigt 
und S. 79 d. Bl. erörtert. Etwaige Spenden in  Erwartung 
eines Titels können wohl nach bürgerlich-rechtlichen Grund
sätzen nicht zurückgefordert werden. Die andere Titelfrage, 
die W ahl der Titel, d. h. der Amtsbezeichnungen für die 
Beamten im Vollzüge der Beamtengehaltsordnung und 
insbesondere die Anpassung der Beamtentitel, speziell in  
der Justiz, an die Bezeichnungen im  Reich und in  den 
Ländern ruht seit Jahr und Tag im Schoße des Ministeriums, 
dem der Landtag diese W ahl überlassen hat. In  der Justiz 
w ird  die Anpassung der T ite l an die Amtsbezeichnung der 
übrigen Länder, namentlich in  Preußen, in der Richter- und 
Staatsanwaltschaft aus dienstlichen Gründen in  steigendem 
Maße verlangt. In  Bayern führt der I. Staatsanwalt beim 
LG . nicht den T ite l Oberstaatsanwalt, der in den anderen 
Ländern m it dem T ite l Generalstaatsanwalt ausgestattete 
Oberstaatsanwalt des OLG. nicht die Bezeichnung General
staatsanwalt; ein insbes. für den Rechtshilfeverkehr un
erfreulicher Zustand. Es heißt, daß die innere Verwaltung 
sich nicht entschließen könne, welchen T ite l sie dem V or
stande des Bezirksamts geben soll, ob Bezirkshauptmann, 
Landrat u. a. Diese Frage wurde schon bei der ersten 
GekaltsO. vor 10 Jahren erörtert. Der T ite l „Bezirks
hauptmann“ war damals zu m ilitärisch; beim T ite l „Land
rat“ spreite eine gewisse Abneigung mit, und schließlich 
wählte man den farblosen T ite l Oberamtmann. Hoffen w ir, 
daß die Entscheidung endlich fällt. Denn schon erörtert 
die Tagespresse die Angelegenheit nicht freundlich, und 
die Justiz muß ihre einheitlichen T ite l im  Reiche haben.

Is t dies nicht gerade erfreulich, so können w ir auf 
dem Gebiete der Justizverwaltung zweier glücklicher 
organisatorischer Maßnahmen gedenken, der N e u o rd n u n g  
de r A r b e its g e r ic h te  un d  d e r U e b e r tra g u n g  
r ic h te r l ic h e r  G e sch ä fte  an d ie  U rk u n d s b e a m te n  
durch Schaffung des Rechtspflegers. Dieser Maßnahme 
(Bek. v. 21. Dez. 1929, JMB1. S. 94) ging eine hierfür 
erforderliche Aenderung des AusfGes. zur GrundbuchO. 
und zu dem Gesetz über die Zwangsversteigerung und 
Zwangsverwaltung voraus (Ges. v. 20. Dez. 1929, GVB1. 
1929 S. 167).

Die bayerische Justizverwaltung hatte die Arbeitsgerichte 
und Landesarbeitsgerichte in  weitgehendem Umfange er
richtet, um die Rechtsverfolgung zu erleichtern und E r
fahrungen zu sammeln. Nach der Täügkeit der Arbeits
gerichte und dem Wunsche des Landtags und den Erfahrungen 
wurden von 172 Arbeitsgerichten 65 aufgehoben, so daß 
nur noch 107 weiterbestehen; an Stelle der 23 Landes- 
arbeitsgenchte sind 7 Landesarbeitsgerichte (München, Augs- 
burg Nürnberg, Bamberg, Zweibrücken, W ürzburg und

S r^ h T f l r  l  g6treteo- e“ e M ch dem Geschäftsanfallgerechtfertigte wesentliche Konzentration der Arbeitsgerichte,

durchaus bewährt den Laienbeisitzern

. d)lC ,Be,k/  \  21- Dez- 1929 überweist in  Fortbildung 
der durch die Bek. v. 6. A p ril 1921 (JMB1. S. 37) ein- 
gefuhrten ersten Regelung den Rechtspflegen! in  weit
gehendem Umfange richterliche Geschäfte, insbes. auch auf 
dem Gebiete des Grundbuch- und Registerwesens. M it 
dem Vollzüge sind sachgemäß die OLG.-Präsidenten be
traut, die auch m it wenigen Ausnahmen, wie Verhängung 
von Ordnungsstrafen und Entschließung über Eintragungs- 
anträge auf Grund des AufwGes. und der dazu ergangenen 
DurchfV. alle Verrichtungen des Grundbuchamtes einem 
Urkundsbeamten übertragen können. Den OLG.-Präsidenten 
können in  Bayern im  Wege der Dezentralisation noch manch 
andere Geschäfte der Zentralinstanz überwiesen werden. 
Es hat sich jetzt schon als zweckentsprechend erwiesen, 
daß ihnen durch die Bek. v. 29. Mai 1929 auch die Zu
lassung zur Rechtsanwaltschaft und die Erteilung der E r
laubnis nach § 157 Abs. IV  ZPO. übertragen wurden.

Im  Landtag sind noch vor Weihnachten durch ein 
Gesetz die Vorschriften des N o ta r ia ts g e s e tz e s  geändert 
worden. Das Notariat in  Bayern, eine staatliche Ein
richtung, ist dadurch finanziell vö llig  von der Justiz-
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Verwaltung und dem Staatshaushalt losgelöst worden. Es 
hat sich, auch in  seiner Notariatsbeamtenschaft, vö llig  durch 
die Zuschüsse aus seinen Einnahmen an die Notariatskasse, 
einer unter Aufsicht des Staatsministeriums der Justiz 
stehenden Anstalt des öffentlichen Rechts, selbst zu erhalten. 
Diese Einnahmen sind bei einzelnen Notariaten so groß, 
daß die Verstaatlichung erörtert wurde. A lle in sie erwies 
sich nicht als durchführbar, weil nach den Erfahrungen, 
die m it der Verstaatlichung bei anderen Justizorganisationen, 
z. B. Gerichtsvollzieherwesen, gemacht wurden, außer
ordentlich hohe Aufwendungen dafür erforderlich wären. 
In  Bayern haben w ir also in  gewissem Sinne ein freies 
Notariat. Ob die Entwicklung eine endgültige ist, w ird 
die Zukunft lehren. Für Notare ist jetzt auch eine Alters
grenze eingeführt worden, allerdings nicht wie bei den 
Richtern zwangsläufig m it Vollendung des 68. Lebensjahres; 
das Justizministerium kann m it diesem Zeitpunkte den 
Notar in  den Ruhestand versetzen. Ob nicht eine Gleich
stellung m it den Richtern angezeigt gewesen wäre —- Er
messensregelungen können durchbrochen werden — , ist 
jetzt nicht mehr zu erörtern.

Das bayerische L a n d ta g s w a h lg e s e tz  wurde vor 
den letzten Wahlen geändert. Kleine Parteien fühlen sich 
dadurch benachteiligt, weil sie auf ihre Stimmen keine 
Mandate erhalten können, und haben zuerst den Staats
gerichtshof in  Leipzig angerufen, der sich für unzuständig 
erklärt hat. Jetzt liegt die Streitfrage dem bayer. Staats
gerichtshof vor, der am 11. Febr. entscheiden wird. E r
halten die Beschwerdef. Recht, so werden sie einige Man
date, vielleicht im  ganzen 8 erhalten, die die anderen 
Parteien abgeben müssen. Eine Aenderung in  der Koalition 
im  Landtag zwischen Bayer. Volkspartei, Deutschnationaler 
Volkspaxtei und Bauernbund w ird  dadurch aber voraus
sichtlich —  soweit man in der P o litik  überhaupt prophezeien 
kann —  nicht eintreten. Aendert sich also nichts in  der 
Besetzung der Ministerien, deren endgültige Organisation 
durch die mißglückte Staatsdienstvereinfachung nicht ab
geschlossen ist, um so mehr aber in  der bayer. Beamten
schaft. Die Zeit und die Altersgrenze beginnen in der 
Beamtenschaft zu wirken. Das altgediente Beamtentum 
scheidet aus. In  den letzten Jahren sind 4 Regierungs
präsidenten abgegangen, der Präsident des Obersten Landes
gerichts ist gestorben, sein Generalstaatsanwalt w ird zurück
treten. I n . diesem Jahre gehen 2 Regierungspräsidenten, 
der Präsident des Verwaltungsgerichtshofs und 1 oder 
2 Senatspräsidenten dieses Gerichtshofs ab. Besonders 
stark werden in  der Justizverwaltung in den Jahren 1930/31 
die Abgänge sein. D ort werden sich in  der Richterschaft 
infolge der Altersgrenze etwa 100 Stellen erledigen, an 
einem OLG. nicht nur der Chefpräsident, sondern auch 
noch 3 Senatspräsidenten in  wenigen Monaten. Bei so 
durchgreifenden Aenderungen kann die Tradition in der 
Staatsverwaltung und insbes. die Kontinuität der Recht
sprechung in  Frage gestellt werden. Das sind die Folgen 
der zwangsläufig wirkenden Altersgrenze, die eine zwei
schneidige Maßnahme ist. Sie sichert einerseits die Ver
jüngung im Staatsdienst, beraubt aber vorzeitig den Staat 
der reichen Erfahrungen altgedienter Beamten, die nicht 
immer gleichwertig ersetzt werden, und belastet die not- 
leidende Staatskasse in  diesen Zeiten der Finanznot doppelt 
m it dem Gehalt des neuen und der Pension des vorzeitig 
in  den Ruhestand getretenen Beamten. Es erneuert sich 
also allmählich die Beamtenschaft Bayerns, die bisher nach 
sachlichen Grundsätzen ergänzt worden ist. Eine Be
setzung der einzelnen Aemter, insbes. der höheren Stellen, 
nach Partei- und Koalitionsvereinbarungen ist dort bisher 
nicht eingetreten. Es ist dies ein Vorzug Bayerns geblieben.

Association litté ra ire  et artistique Internationale.
Die seit mehr als 50 Jahren bestehende Association littéraire 
et artistique internationale veranstaltet jährlich Kongresse 
zur Beratung w ichtiger Fragen des Urheberrechts. Sie 
wandert m it ihren Veranstaltungen von Land zu Land und 
bevorzugt dabei insbesondere Staaten, in  denen Anlaß zur 
Schaffung oder Vertiefung urheberrechtlicher Gesetze be
steht. Die letzten Kongresse waren in  Warschau, Prag

und Belgrad, weil in  Polen, der Tschechoslowakei und 
Jugoslawien die neuen Urheberrechtsgesetze in Vorbereitung 
standen. Die jüngste Tagung war nach Kairo einbernfen,. 
weil Aegypten den Erlaß eines Urheberrechtsgesetzes vor
bereitet, dessen Besprechung einen der Hauptpunkte der 
Tagesordnung bildete.

Der Kongreß, dessen Patronat der König Fuad selbst 
übernommen hatte, tagte in K a iro  v. 23.— 27. Dez. 1929. 
Aus der reichhaltigen Tagesordnung seien hervorgehobenr

1. Ein zusammenfassender Bericht des Direktors des 
Berner Büros Dr. O s te rta g . Der Bericht, der einen Ueberblick 
über die Vorgänge auf den einschlägigen Gebieten i. J. 1929 
darstellte und in  eingehender Weise schon eine kritische 
Stellungnahme zu dem ägyptischen Gesetzentw. enthielt, 
zeichnete sich, wie alle Arbeiten Ostertags, durch V o ll
ständigkeit und Gründlichkeit aus.

2. Die erneute Beratung der sog. „ lo i type“ . Die 
Association hat den von ih r aufgestellten Gesetzestext, der 
die Grundlage für spätere und für die Revision bestehender 
Gesetze bilden soll, auch auf diesem Kongreß zur Be
ratung gestellt.

3. Die kritische Besprechung des ägyptischen Gesetz
entwurfs.

4. Eine rechtsvergleichende Betrachtung der Berner 
Konvention (Berner Konvention zum Schutze der Werke 
der Literatur und Kunst-Convention de Berne pour la 
Protection des Oeuvres Littéraires et Artistiques) und der 
Panamerikanischen Konvention, wie sie zuletzt auf Grund 
der diplomatischen Konferenz von Havana festgelegt ist.

Der Kongreß befaßte sich außerdem m it einer Reihe 
von nationalen Fragen, d. h. der Prüfung verschiedener 
Beschwerden, die von und über einzelne Länder vorgebracht 
wurden. H ier kann insbesondere die z. Zt. in  England zur 
Beratung stehende „B ill to amend the Law relative to the 
righ t of public représentation or performance of copyright 
music“ Erwähnung finden. Auf Grund eines eingehenden 
Berichtes des englischen Delegierten W o o d h o u s e  hat 
der Kongreß einen entrüsteten Protest gegen diesen rück
schrittlichen Entw. zum Beschluß erhoben und der britischen 
Regierung und dem britischen Parlament auf telegraphischem 
Wege übermittelt.

Dem Kongreß wurde von dem jugoslawischen Vertreter, 
dem Präsidenten des dortigen Patentamts, Dr. S u  m a n ,  
die ihm nach Kairo telegraphisch mitgeteilte Annahme des 
jugoslawischen Urheberrechtsgesetzes bekanntgegeben.

Von den übrigen Beschlüssen seien noch folgende 
erwähnt :

1. Internationale Gerichtsbarkeit für Urheberrecht.
2. Aufnahme von choreographischen Werken, L icht

spielen (lumières d’attractions) oder Pantomimen, deren 
Inszenierung schriftlich niedergelegt ist, in  den Text des 
Art. I I  der Berner Konvention.

3. D ro it de suite.
4. Stellungnahme gegen die Härten des Art. 4 der 

Irischen Copyright Préservation B ill 1929.
5. Stellungnahme gegen die Einschränkungen des 

§ 14 G. des Dänischen „L o v  om Forfatteret og Kunsnerrett“ 
v. 1. A p ril 1902.

Der Kongreß war trotz der großen Entfernung un
gewöhnlich gut besucht. Vertreter aus Belgien, Deutsch
land, England, Frankreich, Holland, Italien, Jugoslawien 
und Rumänien und der D irektor des Berner Büros für 
geistiges Eigentum, Herr Dr. O s te r ta g , nahmen an der 
Tagung teil. Die Arbeiten der Association und die Er
gebnisse dieses Kongresses sind auch für Deutschland von 
größter Bedeutung, zumal m it Rücksicht auf die im  Gang 
befindlichen Reformarbeiten des Urheberrechts.

Patentanwalt M in tz ,  Berlin.

Die Internationale Akademie für vergleichende 
Rechtswissenschaft hielt ihre diesjährige erste Vorstands
sitzung am 4. Jan. in  O x f  o r  d unter Vorsitz von Prof. Le e  ab. 
Nach mehreren Berichten über in  Aussicht genommene V er
öffentlichungen maßgebender Gelehrter des internationalen 
Rechts wurde vor allem endgültig beschlossen, einen in t e r 
n a t io n a le n  K o n g re ß  im  J a h re  1931 abzuhalten. Aus
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allen Ländern und von vielen bedeutenden Gelehrten sind 
bereits zustimmende Antworten eingegansren so daß mit 
einer regen Teilnahme gerechnet werden ia ^n  U e ^ r  
das genaue Datum und den Ort der Tagung w ird zu Ostern 
Beschluß gefaßt werden.

sssrrsDr. S ae m isch ) veranstaltet unter Leitung des Prof 
Dr. H a rm s , K ie l, ihren diesjährigen F r ü h 4 «Wie1 
für höhere Justiz- und Verwaltungsbeamte3 v S 
in  B e r l in  NW  7, Dorotheenstr. | V « W  a 
Vorträge behandeln G egenw artsau fp -aho  le® nge“  und 
sehen W ir ts c h a f ts -  und s l  ?  p 1 d e r d e u t '  
Agrarpolitik, Industrie- und Handelspolitik0 v** v v T  T - J =
Bevölkerungs-und Sozialpolitik Fi-, P > yerkehrspolitik,
befaßt sich m it V o r S  H : TeU
Österreich. Verfassungsreform“ , Deutsche P ,edeut™ g d.er

Der I I I .  Teil kündigt konversatorische TJebunp-en über 
„Zo llpo litik  als M ittel zur Förderung der Landwirtschaft“ , 
„Steuersystem und Kapitalbildung“ und „D ie Kernpunkte 
des Haager Abkommens über die Reparationszahlungen“ an. 
Ferner smd Besichtigungen industrieller Betriebe, öffent
licher Einrichtungen und von Museen vorgesehen. Nähere' 
Auskünfte erteilt unter Uebersendung des Studienplanes 
die Geschäftsstelle, Berlin W  56, Schinkelplatz 6.

Eine Juristische Studiengesellschaft ist in M ü n s te r
begründet worden. Der Neugründung hat LG.-Präsident 
■nimm!unster ein Geleitwort gegeben, in  dem er Bezug 
deTTeider r  y orbj ldlichenVerein „Recht und W irtschaft“ , 
w icklunt 16 Polltische und wirtschaftliche Ent-
die Ä c h a f t  W enf T !  eingestellt habe. Aber
,md V T ,  bedürfe heute mehr als je einer zuverlässigen 
Schern R- T  Rechtspflege, eines durksichtigen von feg“  

Burokratlsm^  freien, reibungslos arbeitenden V e i  

VerwalTu?gP dri f  Quelle lebend' der Rechtspflege und
V e rw a ltu n fs b e ^ te  ständen d ^ 11 D e r J U rist ™ d
rege lnden F ragenkom p lexen  ih re r^ 6®6-11!611 ° de r n ° ch ZU 
e n tw ick lu ng  oftm als P fast ’ h i l f l o s ^ r ^ - Und W e ite r"
herrschung übersteige Menschenkräfte g TfdnUber’ >hre Be~
auf seinem Spezialgebiete zu arbeiten Ebi g,eZ,W“ gen- 
Austausch über die wichtigen Fraget d e f L o h ^  ^  
waltungs- und Wirtschaftskomplexes “ se i^n ö tig ^ fü r f la s  
Bildungs- und Leistungsniveau des einzelnen wie ganzer 
Behörden imd Wirtschaftsorganisationen. Diesem lebendigen 
Austausch soll dle Juristische Studiengesellschaft dienen 

auT wies bereits über 200 Mitglieder
geschahen l l  T  S° U außeir dem Vorsta“ de ein Beirat 
R e c h ts a n ir  W v )e 6m Richter’ Staatsanwalt und 
der ReRhT S t a l  gdier f  der ju r ' Fakultät- ein Vertreter 
schaftskreis; I g e h ö l f ‘ Komi" bebörden «nd der W irt

in a ^  toT r ^ d / p f ST l UngSpraChenLGDir' D r-N ier- 
Justiz. Weiter werden sfirecßUb?  dleJ^ei orlnbewegung in der
imdSteuernacrdem l f r0i - D r-B ü h le r  über -Bilanz
lehre“ . Generaldirektor RgenStallde von Theorie und Rechts
wicklung der Verkehrstechn!Ü ’ l ° bleme aus derEnt-
über „Rechtsverhältnisse derP ’ .Bey baballnr)ii'- Dr. B ü rg e r  
und LGDir. Dr. K r e l le r
Arbeitsrechts, Prof. Dr. R o l^ f J w f b - P 4® Pragen des
Strafrechtsreform, Oberpostrat O e„d d Ub?r  Geblete der 
und Inhalt der staatsrechtlichen Sond l:“ g. uber „Geschichte

£ S K -  “ •

RU"fo erfnbedSÜmmte V or!ragsreihe «ber das Thema: „ V “
re c h ts “ - i eSD i f aH rie tl l e m Und fo rm e lle i1  S t r a f -  
& o f  D r P D 'Hauptproblem e der Strafrechtsreform
Reform de l ?  61^  M™ Ster; 2‘ Sinn und Ziele Z r  

d Strafprozeßrechtes, Prof. Dr. G ra f  zu D o h n a ,

Bonn; 3. Die Neuordnung des Eidesrechts, M inRatDr. J o n a s , 
B erlin ; 4. Die Neuordnung des deutschen Strafvollzuges, 
OJR. D r. G e n tz , Berlin. Die Teilnehmergebühr beträgt 
5 M., für den einzelnen Abend 1 M., für Juristen im V or
bereitungsdienst unentgeltlich bei vorheriger Anmeldung.

Anläßlich des 70. Geburtstages von Reichs- 
m inister a. D. D r. Schiffer, am 14. F e b r. 192 9, findet 
ein F es tessen  im Hotel Esplanade zu Berlin statt. An
meldungen werden sofort (spätestens bis 3. Febr.) an die 
Verwaltungs-Akademie Berlin W  8, Charlottenstr. 50, unter 
gleichzeitiger Uebersendung von 10 M. fü r das trockene 
Gedeck auf deren Postscheckkonto Nr. 66 635 Berlin er
beten. Es w ird  manchem Leser unserer DJZ. erwünscht 
sein, sich an der Ehrung fü r unseren Herrn Mitherausgeber 
zu beteiligen.

Außerdem wird von der Plakette von Schiffer, die ihm 
überreicht werden wird, eine Verkleinerung hergestellt 
werden. Diese kleineren Abgüsse in  Bronce zum Preise 
von 12 M. müssen ebenfalls bei der Verwaltungs-Akademie 
bei sofortiger Einzahlung alsbald bestellt werden.

Zum 60. Geburtstage von Exzellenz Dr. Drews.
_ er . ? 1rj*sident des Preuß. Oberverwaltungsgerichts 
Dr. B ill D re w s  vollendet am 11. d. M. das 60. Lebens- 
jahr. Er gelangte auf den hervorragenden Posten, den er 
zur Zeit bekleidet, in  einer glänzenden Laufbahn, die ihn 
m lehrreichstem Wechsel zwischen praktischer Außenarbeit 
und Zentralbehörde hin und her fühlte. RegAss. im  Min. 
d. Innern —  Landrat in  Oschersleben —  als vortr. Rat 
zurück in das Ministerium — RegPräs. in  Köslin —  Unter
staatssekretär und schließlich Minister des Innern: das waren 
die Stationen, in denen eine so starke Begabung wie 
Drews Verwaltungsdienst und Verwaltungswissenschaft 
nach allen Richtungen durchdringen konnte und be
herrschen lernte. Es war daher eine Selbstverständ
lichkeit, daß er bei Beginn der Vorarbeiten für die 
preußische Verwaltungsreform sofort als Kommissar m it 
der Leitung  ̂ dieses Werkes betraut wurde, das leider 
untei den Sturmen von Krieg und Staatsumwälzung und 
ihren Nachwirkungen bisher nicht zur Reife gediehen ist. 
Dafür , gewahrte die Berufung an die Spitze des höchsten 
VerwM ungsgenchtshofes reiche Gelegenheit, die Praxis der 
heti U n s in n  DreWS eigenen Sinne juristischer K lar
modemen i T  Ver“ is^  K r  die Bedürfnisse des. 
Z -  Zu bee“ flussen und zu fördern. In
der gleichen Richtung wirkte er als Mitherausgeber zweier
S Ä  - derJerwaltungswissenschaft: d £  v. B i t t e “  
beSndeTen V bUCneS Und der durch v ' B ra u c h its c h

e r k e w  r ^ 606126 fÜr P«ußen“ . Sehrerbreitet ist auch die von Drews verfaßte und auf

des S t o p f 168 ? V G - aufgebaute Darstellung 
besonderer^ W  ♦ P° lzf lrechtes’ Allgemeiner Teil, deren 
W  T  aaf der geschickten Fassung der grund-
egenden polizeirechtlichen Lehren für die Anwendung 

m der Verwaltungspraxis beruht. Die große Bedeutung 
dieser wissenschaftlichen Lebensarbeit hat ihre Anerkennung 
m der Berufung Drews als Honorarprof. an die Berliner 
Universität und m seiner Ernennung zum Dr. rer. pol. h. c. 
durch die Universität K ie l gefunden.

MH den herzlichsten Glückwünschen zum Festtage
31 a 16j „  6 Hoffnung und Erwartung ausgesprochen 

werden, daß auch die bevorstehende Vereinheitlichung der. 
Verwaltungsrechtspflege in  Deutschland unter dem maß- 
gebenden Einfluß dieses Mannes stehen wird, der den 
eriahrenen Verwaltungsbeamten und den feinen Kenner 
des Verwaltungsrechts vorbild lich in sich vereinigt.

Senatspräsident des OVG. Dr. L in d e n a u , Berlin.

Personalien. Der Mitherausgeber unserer DJZ., W irk l. 
Geh. Rat D. Dr. S chw  an d e r, Kassel, Oberpräsident der j 
Provinz Hessen-Nassäu, tritt" auf seinen Wunsch in den j 
Ruhestand. M it ihm scheidet ein ungewöhnlich befähigter j 
höchster Verwaltungsbeamter, der eine glänzende Laufbahn 
hinter sich hat, nach langjähriger Wirksamkeit aus dem 
Staatsdienste. Exz. Schwander war Bürgermeister von Straß
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bürg, wurde 1917 Unterstaatssekretär und dann Staatssekretär 
im  Reichswirtschaftsamt. I .  J. 1918 übernahm er, kurz vor 
dem Zusammenbruch, das Amt eines Statthalters von Elsaß- 
Lothr. und wurde 1919 Oberpräsident. Schwander, der 
i. J. 1928 seinen 60. Geburtstag begehen konnte, hat sich 
auf weiten Gebieten der Verwaltung, der Kommunalpolitik, 
der Volksemährung und Kriegswirtschaft hervorragend 
bewährt und in  ungewöhnlich schwierigen und verant
wortungsvollen Stellungen sich große und bleibende Ver
dienste erworben. Diese wurden von der Wissenschaft in 
ganz seltener Weise durch die Verleihung der Ehrendoktor
tite l der Rechte, Philosophie, Medizin und Theologie anerkannt. 
Es ist sehr zu hoffen, daß ein Mann wie Schwander seine 
reichen Erfahrungen und vielseitigen Kenntnisse zum Wohle 
des Staatsganzen weiterhin nutzbar machen wird.
Beim RG. sind folgende Veränderungen eingetreten: RGR. 
D r. H ü fn e r ,  der dem 8. Zivilsenate angehörte, ist in  den 
Ruhestand getreten. Zum RGR. wurde Reichsanwalt 
N ie th a m m e r ernannt, zum Reichsanwalt Oberstaatsanwalt 
bei der Reichsanwaltschaft Dr. S c h n e id e w in , Leipzig, der 
in  weiten Kreisen vor allem dadurch bekannt geworden ist, 
daß er eine große Reihe von Gesetzen in  Stengleins 
Kommentar zu den strafrechtlichenNebengesetzen, 5. Auflage, 
in  ausgezeichneterWeise für Praxis und Wissenschaft erläutert
hat. RGR. i. R. F u ch s , Leipzig,’ ist verstorben. —  
Der frühere preuß. Justizminister Dr. am Z e h n h o ff  
begeht am 11. Febr. seinen 75. Geburtstag. E r war, bevor 
er zum preuß. Justizminister ernannt wurde, RA. und Geh. 
JR. in  Düsseldorf und hat sich sowohl in  seinem früheren 
Berufe als Anwalt wie als Parlamentarier und als Chef 
der preuß. Justizverwaltung stets durch Objektivität und 
gerechtes W irken ausgezeichnet. —  Geh. JR., Prof. Dr. 
P a p p e n h e im , K ie l, w ird  am 2. Febr. 70 Jahre alt. E r 
ist einer der hervorragendsten Kenner und Forscher vor 
allem auf den Gebieten des Handels-, Gesellschafts
und Seerechts. Seine Bearbeitungen der nordischen See
gesetze sind besonders bekannt, wie er auch die nordischen 
Sprachen vollauf beherrscht. Seine weitreichenden Kennt
nisse auch auf anderen Gebieten wurden dadurch anerkannt, 
daß er zum Ehrendoktor der Kie ler philosophischen Fakultät 
ernannt wurde. W ir  wünschen auch diesem bedeutenden, 
schaffensfreudigen Gelehrten noch lange Jahre zur weiteren 
Förderung der Wissenschaft. —  Regierungspräs. a. D. 
D .D r. v. C am pe, Hildesheim, V ird  am 10. Febr. 70 Jahre 
alt. Als Richter, zuletzt LGPräs. in Stade, und als 
Regierungsbeamter wie auch auf politischem Gebiete als 
langjähriges M itglied des Landtages hat sich v. Campe 
im hohen Maße durch sein tiefgehendes Wissen ausgezeichnet, 
insbes. auf den Gebieten des öffentl. Rechts. Auch die 
DJZ. begrüßt in  ihm einen langjährigen, sehr geschätzten 
Mitarbeiter. —  Ord. Prof. Dr. B a u m g a rte n , Basel, fo lgt 
einem Ruf als ord. Prof, an die Universität Frankfurt a. M. 
anstelle von Prof. Dr. Freudenthal als Lehrer des Strafrechts. 
E r w ird  dort zugleich Rechtsphilosophie lehren, die seit 
dem Tode von Prof. Dr. Max Emst Mayer verwaist war. —  
Ord. Prof. Dr. E r ik  W o lf ,  Rostock, ist zum Nachfolger 
von Prof. Dr. Eberhard S c h m id t in  Kiel, Ministerialrat, 
ao. Prof. Dr. W it tm a y e r ,  Wien, zum ord. Prof, daselbst, 
RA., Prof. D r. W im p fh e im e r ,  Berlin, zum Honorarprof. 
an der Handelshochschule Berlin ernannt worden. — Aord. 
Prof, für bürgerl. Recht an der Univ. Leipzig Dr. H e ld r ic h  

, fo lg t einem Ruf als Ordinarius nach Jena, ord. Prof. 
D r. B e y e r le ,  Greifswald, einem solchen an die U n i
versität Frankfurt a. M. —  Regierungsdirektor Dr. H a g e 
m ann  im  preuß. Ministerium des Innern, der ständige 
Berichterstatter des „Krim inal-Archivs“ unserer DJZ., 
wurde ein Lehrauftrag für Krim inalistik und die straf
rechtlichen Hilfswissenschaften an der Univ. Berlin erteilt.
__Qeb. j r . D r. Max F u c h s , Berlin, ist plötzlich gestorben.
In  ihm verliert nicht nur die Anwaltschaft des Kammer
gerichts ihren Senior; er war eine Zierde der gesamten 
deutschen Rechtsanwaltschaft und gehörte zu den hervor
ragendsten Rechtsanwälten des Reiches, der sich durch 
seine vielseitigen Kenntnisse auf weiten Gebieten des Rechts 
in  seinem erfolgreichen Leben bewährt hat. Semen Klienten 
war er ein nimmermüder treuer Berater, der sich jeder Sache 
liebevoll annahm. Die hohe Verehrung, der sich Fuchs m

seinen Kollegenkreisen erfreute, kam dadurch besonders 
zum Ausdruck, daß ihm zu seinem 70. Geburtstage eine 
Festgabe m it nicht weniger als 39 Abhandlungen gewidmet 
worden ist. Das Andenken an diesen feinsinnigen, kenntnis
reichen, auch der Kunst ergebenen Mann w ird  dauernd vom 
deutschen Juristenstande wach gehalten werden.

J u s t i z s t a t i s t i k .
Berichterstatter: Dr. R o e s n e r, Referent im  Statistischen 

Reichsamt, Berlin.
Die Z iv ilgerichtsbarkeit in Oesterreich i. J. 19281).

Die Zahl der Bezirksgerichte in Oesterreich betrug i. J. 1927 
—  über die Gerichtsorganisation liegen die neusten Angaben 
erst für dieses Jahr vor —  wie im  Vorjahr 244, die Zahl 
der Landes- und Kreisgerichte ebenso wie in  diesem 19. 
Richterliche Beamte und Hilfsrichter wurden i. J. 1927 
insgesamt 1505 (1926: 1528), staatsanwaltschaftliche Beamte 
110 (1926: 101) gezählt.

In  der streitigen Zivilgerichtsbarkeit haben die Mahn
sachen im Berichtsjahr gegenüber 1927 von 287 461 um 
8,1%  auf 310 705 zugenommen. Die bei den Bezirks
gerichten angefallenen Klagen zeigten eine Erhöhung von 
343 617 um 5,2%  auf 361 588, während die bei den 
Gerichtshöfen anhängig gewordenen Klagen eine Ver
minderung von 33 130 i, J. 1927 um 3,7%  auf 31900 
i. J. 1928 aufwiesen. In  der nichtstreitigen Zivilgerichts
barkeit erhöhte sich die Zahl der Zwangsvollstreckungen 
bei den Bezirksgerichten von 606 214 auf 667 229, bei den 
Gerichtshöfen von 2841 auf 3351, was eine Steigerung 
von 10,1% bzw. 18,0% bedeutet. Verlassenschaftsabhand
lungen sind 1928 insgesamt 108 184 oder 3,2%  weniger 
als 1927 (111 778) anhängig gewesen. Hiervon wurden 
94 207 gegen 96 197 im Vorjahr beendet. Der Anfall von 
Vormundschaften hat sich von 58 296 um 8,0%  auf 62 962, 
der von Kuratelen von 5256 auf mehr als das Doppelte auf 
10 856 gesteigert. Die Grundbuchsachen haben sich bei 
den Bezirksgerichten erhöht (von 379 266 um 4,3 %  auf 
395 418), während sie bei den Gerichtshöfen zurückgegangen 
sind (von 50 485 um 19,4% auf 40 698). Kündigungen 
in  Bestandsangelegenheiten erfolgten 34 568 oder 7,9%  
mehr als 1927 (32 048).

Die Zahl der Konkurse wies eine Steigerung von 541 
um über »/s alli 737 i- J- 1928 auf> von denen 349 ( 1927: 
246) durch Verteilung des Massevermögens, 104 (67) durch 
Zwangsausgleich, 245 (210) infolge mangels an Vermögen 
und 39 (18) auf andere Weise beendet wurden. Die Zahl 
der Ausgleiche bezifferte sich 1928 auf 2268 gegen 2025 
im  Vorjahr. Die Zunahme beträgt 12% . 1525 (1927:
1375) Ausgleiche wurden durch Bestätigung desselben, 
610 (503) durch Zurückziehung beendet.

Ehelösungen erfolgten 1928 insgesamt 5703 oder 10,8% 
mehr als i. J. 1927 (5148), davon entfallen 5026 (4634) 
auf geschiedene Ehen, 535 (455) auf getrennte und 142 (59) 
auf ungültig erklärte Ehen.

S p r e  e h s a a l .
Volksbegehren, Volksentscheid und § 107 StrGB.

Nach § 107 StrGB. w ird  m it Gefängnis nicht unter 6 Monaten 
oder Festungshaft bis zu 5 Jahren bestraft, wer einen 
Deutschen durch Gewalt oder durch Bedrohung m it einer 
strafbaren Handlung verhindert, in  Ausübung seiner staats
bürgerlichen Rechte zu wählen oder zu stimmen. Dieselbe 
Strafe tr it t  ein, wenn die Handlung von einem Beamten, 
wenn auch ohne Gewalt oder Drohung, aber durch Miß
brauch seiner Amtsgewalt oder Androhung eines bestimmten 
Mißbrauchs desselben begangen ist (§ 339 Abs. 3 StrGB.). 
Man hat gefragt, ob auch die Eintragung zum Volks
b e g e h re n  unter strafrechtlichem Schutze stehe, und ge
glaubt, diese Frage bei einer Auslegung des § 107 StrGB. 
bejahen zu sollen2). Ich glaube, daß in dieserFrage der Staats
rechtler den Vorrang vor dem Strafrechtler hat, und bin der 
Meinung, daß auch das V o lksb e g e h re n  (wie zweifellos

i ) Statistisches Handbuch fü r  die R epub lik  Oesterreich. I X  Jg*

1928’ ?)' Oberstaatsanwalt D r .M o e r ic k e  in  DRZ. v. 15.Nov.I929.
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der V o lksen tsch e id ) unter dem Schutze des § 107 StrGB. 
stehen sollte, in  der Tat aber heute noch nicht steht und 
daß die Meinung K a is e n b e rg s * ) : „D ie Stimmabgabe’beim 
Volksbegehren entbehrt noch des Rechtsschutzes“ zutrifft

Bereits i. J. 19192) führte T rie p -e l aus, daß m it dem 
V o lksbe geh ren  em dem deutschen Staatsrechte bis dahin 
vö llig  fremdes, nicht vö llig  durchdachtes, ja leider wider- 
spruchsvoHes Neugebilde geschaffen sei. Innerhalb dieses 
laßtmch eine für einen E ingriff der Staatsanwaltschaft fähige 
Lucke so leicht nicht schließen wie beim V o lkse n tsch e id  e 
für den das RG in Bd. 62 S. 6 der Rutsch h Strafs e ^  
Erkenntnis getroffen hat, dem im  Ergebnisse völlio-’ t, ; 
zustimmen ist, wenn es auch m .E  f a Z h l  
wegen der Bezugnahme auf den Entwurf und d ^ M  r " S 
des erst zu schaffenden StrGB n ie h f  - i  d dle Motlve 
der Meinung Trieper  dR in  dTeser 2r g‘ : N/ Cb
Urteile des Staatsgerichtshofs v. 19. Dez. 1929 verkündeten 
Begründung vö llig  entspricht, sind P e t i t io n  und B e - 
g e h re n  zwei ganz verschiedene Dinge. „Niemandem, der 
Beruf und Neigung m sich verspürt, ist es verwehrt, teilte 
Gedanken über ein ihm erwünscht erscheinendes Gesetz
in i Pf ar t enJ z"  fassen-, Aber nicht jeder Staatsbürger 
hat das Recht der Gesetzesmitiative. Zwar kann jedermann 
durch Petiuonen den Gesetzgeber ersuchen, sich m it irgend
welchen Plänen zu befassen. Aber nicht jedermann 
von ihm b e g e h re n , daß er zu ihnen Stellung nimmt.“ 3)

Die Rechtslage ist also keineswegs diejenige, daß „Be
gehren“ und „Stimmen“ ein und dasselbe darstellen müßten, 
so wenig es bloß ein „W ählen“ oder ein „Stimmen“ gibt. 
„D ie Ablehnung der Abstimmung — beim ,Fürstenentscheide‘

■ „TY- aucb eine PoIi tische Meinungsäußerung. Sie ver
w irft die Wahl des Themas der Volksabstimmung.“ Aber 
üer so sprach, einer unser ersten Juristen, H a c h e n b u rg * ), 
niste n,>hf dem V o lkse n tsch e id e  nach seinem Ergeb- 
b e o -e h re ^  Qr  6 aV ich fehlerhafte Form des Volks- 
zum E n tw u r f  ri° lr r t  daber aucb m - E. die Begründung

ÜS.%5»  
s s -  -

§ 107 , l,o  t a r n ,  eindeutig v o rw -o d l« , l g  V o l f i l  
begehren und Volksentscheide kämpfen V o lk und R e- 
^e rung  gegeneinander. Wenn beide Teile Propaganda 
rieiben und die Regierung im  Parlamente? sogar 
T )f t ,n far lbre eigene Propaganda anfordert, so ist
M n z dnm -BMg mfei V ° lksbegehren und Volksentscheid im 
sbhon^ d^p^pc  ̂Widersprechendes. Fehlerhaft ist, wenn man 
rechte hei Neugebl de überhauPt m dem Verfassungs- 
den u -bi! Wlll> jedenfalls diejenige Bestimmung die

S t r n o T d - e ipe- Volksbegehrens nach dessen Aus
entscheid gestatten w“ ? 21̂ “ “ ^ 63 Antrages auf Volks- 
ünd Volkentsche de in 'd e r Zahl sich5) . Volksbegehren 
kündung derW eim ararV  /  b1, Wie Wlr Sle seit der Ver
bei Beibehaltung der V6 f SUng 6rlebt haben Und tägbcb 
können, einfach nicht vigesTem“ 2’äbeShlnnlungel1 «leben

es wäre z ^m in d e s te T e ln ^e  des, A ltike ls in der DRZ.), 
eine Abstimmung geheim »■ rstrebenswerter Zustand, daß 
Eintragung zum Volksbegehren™“  Die d«™it aUCh die 
drückt das in Art. 3 und 4 A h f  9 p ,reu ,ß ls c b e Verf. 
A rt. 6 entgleitet ih r die Feder schrinbar'^ i'ud^ a“ 3‘ Im  
„Das Verfahren bei Volksbegehre™ unT  V o lt™  f t  Sagt: 
w ird durch Gesetz geregelt “ Werm cjp i a ®ntscheiden 
.einen W illen „nac l den ¿ e s t S n“  'Volk
der RVerf. unmittelbar durch die V o lk fa b s t im m u J /V o ll 
begehren, V o lksentscheid und Volkswahl)“ äußern llß t^ in

d e m l i c h t f Ä  B d- 6 S- ’ 66- unter

3> Tr'ie9pf i f 6faf“049s V 6 eS Recht“'
2  W z - 1926 S. 1939.

Abg. W a ld s te in  in  der NatVers., Sten. B erich t S. 2157.

Art. 4 Abs. 2 das S tim m rech t als ein geheimes statuiert, 
dann könnte man meinen, daß für ein das Volksbegehren 
regelndes Verfahren nur das einer geheimen Eintragung 
offen war, worüber Techniker, aber nicht Juristen, sich 
den Kopf zerbrechen mögen. Durch das Verlangen von 
L is tene intragungen (die ihrer Natur nach nie vö llig  ge
heim sein können) konnte Art. 6 Abs. 7 nur dann den 
Art. 3 und Art. 4 Abs. 2 als nicht widersprechend angesehen 
werden, wenn die preußische Landesversammlung das 
bloße „Begehren“ eben nicht als ein „Stimmen“ ansah. 
Dagegen hat die RVerf., die zunächst in Art. 22 für die 
Reichstagswahl die geheime W a h l vorsieht, von Art. 73 
bis 76 über Volksbegehren und Volksentscheide — aber 
nicht abschließend (73 Abs. 5) —  spricht, plötzlich in 
Art. 125 wiederum W a h lfre ih e it und W ahlgeheim nis ge
währleistet, ein A bstim m ungsgehe im nis  erst durch das 
in  Ausführung des Art. 75 Abs. 5 geschaffene Volks
entscheidsgesetz geregelt und die Eintragung zum Volks
begehren nicht als geheim behandelt.

Alles in  allem möchte ich meinen, daß eine Aenderung 
der über Volksbegehren und Volksentscheid in  den einzelnen 
deutschen L ä n d e rn  vorhandenen Bestimmungen nur auf 
dem Wege einer Aenderung der R  e i  c h s Verfassung er
fo lg611 kann. Dann auch erst w ird § 107 StrGB. seinen 
vollen Gehalt haben.

Oberlandesgerichtspräsident i. R. K rü g e r ,  Berlin.

Fortdauernde uneingeschränkte G ültigkeit des 
§ 7 des Diszipllnargesetzes v. 21. Juli 1852. § 7 des
preuß. Disziplinarges, v. 21. Juli 1852 bestimmt u. a., daß 
die strafgerichtliche Verurteilung eines Beamten zu längerer 
als einjähriger Freiheitsstrafe den Verlust des Amtes”  von 
selbst nach sich zieht, ohne daß darauf besonders (durch 
Disziplinarurteil) erkannt wird. Der Regierungspräs. z. D. 
v o n  Ja g o w  war auf Grund seiner Beteiligung am Kapp- 
Putsch wegen Beihilfe zum Hochverrat zu 5 Jahren Festungs
haft verurteilt worden. Die Regierung stellte gemäß §§ 7, 97 
die weitere Zahlung des Wartegeldes an ihn ein, da er 
sein Amt durch jene Verurteilung ohne weiteres verloren 
habe. v. Jagow erhob Zivilklage gegen den Fiskus auf 
Feststellung der Verpflichtung zur Weiterzahlung seiner 
Bezüge. Das RG. gab durch Urt. v. 23. März 1928 der 
Klage_ Statt (Entsch. Bd 120 S. 337, DJZ. 1928 S. 802).
Z R ^ ir^ R  unwirksam, als das StrGB. selbst,

, . “ 3 81 bei Hochverrat, es in  das Ermessen des 
Strafnchters stelle, ob auf Amtsverlust zu erkennen 
tt ®r ..mcbt- dn ,der preuß. Verwaltung war infolge dieses 

rteils eine Unsicherheit über dessen Tragweite eidstanden 
Demgemäß waren auch in anderen als d L  vom RG au^
dracklich bezeichneten Fällen bei Verurteilungen zu le e r e n
als einjährigen Freiheitsstrafen unter Ahri?„,i u geren 
de, Auweudiiug § 7

(D nä ™  i 'Ö T S ’ 1“  D t o i p i S S(D. 39/29 v. 2. Dez. 1929) m solchem Falle wendet sich 

von6 Jagow ^“ “ 11̂ 121™116 StellunSnahme des RG. in  Sachen

r e c b lä r f f  einen1L rebrer> der wegen Sittlichkeitsverbrechens 
rechtskräftig zu 1 Jahr und 6 Monaten Gefängnis verurteilt
U r i Ä “  £  t  aUf die Bede“ k^ ,  die nach dem 
U rt. des RG. v. 23 Marz 1928 (Bd. 120 S. 337) gegen 
die Anwendbarkeit des § 7 DiszGes. möglich waren, das 
förmliche DiszVerf. eingeleitet. E r wurde in  1. Instanz 
a“  D l®nstentlassuüg verurteilt. Auf die Berufungen des 
Angesch. und der StA.schaft hob der DiszHof die V o r
b e i 1- auf und stellte das Verf. ein. Die rechtskräftige 

erurteilung des Angesch. zu einer Gefängnisstrafe von 
mehr als 1 Jahr hat nach § 7 DiszGes. den Verlust des 
Amtes von selbst, kraft Gesetzes, zur Folge. Für die 
Einleitung eines DiszVerf. bleibt in  solchem Falle daher 
kein Raum mehr. Bedenken gegen die fortdauernde 
Wirksamkeit des § 7 neben dem RStrGB. bestehen beim 
DiszHof nicht. Es muß davon ausgegangen werden, daß 
§ 7 kein Strafrecht, sondern nur eine Bestimmung des 
preuß. Beamtenrechts über die Wirkungen gewisser Straf
urteile auf das Beamtenverhältnis enthält. Diese Auffassung 
war in den bald 60 Jahren seit Inkrafttreten des StrGB.
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herrschend, Von den DiszGer. in  ständiger Rechtspr. än- 
gewendet und im  Beschl. des Staatsministeriums v. 15: März 
1890 bestätigt, und w ird  auch im  Schrifttum vertreten. 
Der abweichenden Auffassung, die der 3. ZivSen. des RG. 
in  der Entsch. (im  Falle v. Jagow ) vertreten hat, vermag 
sich der DiszHof nicht anzuschließen. Das RG. verneint 
zwar dort die Wirksamkeit des § 7 des preuß. DiszGes. 
nicht schlechthin —  es läßt sie im  allg. dahingestellt — , 
schränkt sie aber insoweit ein, als sie § 7 fü r den Fall 
des § 81 StrGB. (Hochverrat) die Kraft abspricht, den 
Amtsverlust herbeizuführen. Nach den Ausführungen des 
RG. würde eine solche W irkung der 1 and es gesetzlichen 
Gesetzesvorschrift dem R e ichsrech t zuwiderlaufen, w eil 
sie die im § 81 StrGB. dem Strafrichter vorbehaltene Be
fugnis, von der Verurteilung zum Amtsverlust abzusehen, 
h in fä llig  machen und auf diese Weise u. U. zu einer im 
R e ichsrech t nicht gewollten Verschärfung des Strafurteils 
„führen“ würde. Dieser Auffassung ist entgegenzuhalten: 
Wenn auch eine Disziplinarstrafe, die neben strafgerichtl.. 
Verurteilung auf Grund des gleichen Sachverhalts eintritt, 
in  ih rer W irkung auf den Täter eine Verschärfung der 
ihm aus der Tat erwachsenden Nachteile darstellt, so ist 
sie doch —  worauf es allein ankommt ■— rechtlich im 
Verhältnis zur strafrechtlichen Strafe ihrer Wesensart nach 
keine Erhöhung dieser Strafe, sondern eine Maßnahme, 
die auf einem vom Strafrecht verschiedenen Gebiete liegt. 
Im  Dienststrafrecht gibt, das Landesrecht auf einem ihm 
von der Reichsgesetzgebung überlassenen Gebiete die V o r
schriften, welche die Ahndung von Verstößen der Beamten 
gegen die ihnen durch ih r Dienstverhältnis auferlegten 
besonderen Pflichten regeln. Im  Dienststrafrecht w ird 
insbes. bestimmt, unter welchen Voraussetzungen ein Be
amter seines Amtes m it Rücksicht auf einen Verstoß ver
lustig geht. Sinn und Zweck von strafrechtlicher Strafe 
und Dienststrafe sind also grundsätzlich verschieden. Daran 
ist auch festzuhalten, soweit auf beiden Rechts gebieten für 
den gleichen Tatbestand die gleiche Strafe (Amtsverlust 
in  Frage kommen kann. Wenn auch das Reichsstrafrecht 
einen Tatbestand vom strafrechtlichen Standpunkt aus nicht 
fü r so schwerwiegend erachten mag, das s te ts  auf Verlust 
des Amtes zu erkennen sei, so kann das Landesdienst
strafrecht doch bestimmen, daß aus d ie n s t l ic h e n  Gründen 
für einen Beamten, der eine Freiheitsstrafe von bestimmter 
längerer Dauer erlitten habe, unter keinen Umständen 
mehr Raum in der Beamtenschaft sei. Dem Wesen der 
Sache nach ist auch das RG. nicht anderer Ansicht, wenn 
es betont, daß einem D isz ip lina rve rfah ren  gegen den ver
urteilten Beamten die strafrechtliche Beurteilung, auch wenn 
sie ohne Ausspruch des Amtsverlustes ergangen sei, nicht 
entgegenstehe. Dem Landesrecht bleibe es unbenommen, 
die Entfernung eines Beamten aus dem Dienst auch fü r den 
Fall anzuordnen oder zuzulassen, daß der Strafrichter seine 
Dienstentlassung nicht ausgesprochen habe. Nur dürfe 
es diese nicht unmittelbar anknüpfen an ein Strafurteil, das 
nach zweifelsfreier reichsgesetzlicher Vorschrift den Amts
verlust nur dann zur Folge haben solle, wenn der Straf
richter darauf besonders erkenne. Dazu ist zu bemerken: 
W ird  die Strafandrohung und das Verfahren auf beiden 
Rechtsgebieten grundsätzlich und vollständig voneinander 
getrennt, dann ist nicht ersichtlich, warum die Staatsgewalt 
nicht befugt sein sollte, die Verurteilung eines Beamten 
zu längerer Freiheitsstrafe als derartig unvereinbar m it 
seiner Stellung zu erklären, daß diese Verurteilung als 
solche den Amtsverlust ohne weiteres nach sich zieht. 
Eine reichsrechtliche Vorschrift, die bestimmte, daß der 
Amts verlust nur in einem förmlichen DiszVerf. ausgesprochen 
werden dürfe, besteht nicht. Die Schlußbemerkungen des 
U rt. des RG. treten in Gegensatz zu den dort vorher ge
machten Ausführungen, daß ein Landesgesetz, das dazu 
„führe“ , daß je d e  Verurteilung zu Festungshaft wegen 
Hochverrats den Amtsverlust nach sich ziehe, dem Reichs
recht gegenüber unwirksam sein würde. Auch ein —  vorn 
RG. nach obigem zugelassenes —  Landesgesetz, das den 
Amtsverlust im  Wege des DiszVerf. anordnet, würde zu 
demselben Ergebnis „führen“ . Gegen den sonach gemäß 
§: 7 m it Rechtskraft des Strafurt. von selbst aus dem Amt 
geschiedenen Beamten war also die nach der Rechtskraft

erfolgte Einleitung des vorl. DiszVerf. nicht mehr angängig, 
weil ein solches nach §2 DiszGes. nur gegen einen B ea m ten  
stattfinden kann, das Beamtenverhältnis aber z. Zt. der 
Einleitung des Verf. nach § 7 bereits gelöst war. Hiernach 
mußte die Aufhebung des erstinstanzlichen Urteils und die 
Einstellung des Verf. erfolgen.“

Für die vorbehaltlose Gültigkeit des § 7 neben dem 
StrGB. war die herrschende Meinung im Schrifttum von 
jeher eingetreten1). Der jetzige Standpunkt des RG. in 
der Entsch. v. 23. März 1928 w ird  auch von seiten des 
Schrifttums vielfach angefochten 2).
Dr. M e y e r, Präsident des Disziplinarhofs für die nicht

richterlichen Beamten, Berlin.

Zur Frage des Abbaus des Raumnotrechts. Mehr 
als 11 Jahre sind seit Beendigung des Kriegs verflossen, 
und dennoch ist es nicht gelungen —  obwohl es m. E. auf 
Grund anderer Methoden möglich gewesen wäre —, die 
Wohnungsnot zu beseitigen. Unbestreitbar mußten und 
müssen, solange das Angebot an Räumen hinter der Nach
frage zurückbleibt, Notgesetze zur Verhütung schädlicher 
Auswüchse usw. in Kraft bleiben. Andererseits ist es geboten, 
m it fortschreitender Milderung der Wohnungsnot auch die 
Zwangsvorschriften zu mildern.

Im  Augenblick stehen w ir insofern kurz vor Abschluß 
einer „Rechtsperiode“ , als am 31. März 1930 Mieterschutz
gesetz und Reichsmietengesetz in  der jetzigen Fassung 
ablaufen. M it Rücksicht hierauf haben einige Abgeordnete 
dem Reichstag den Entwurf eines „Uebergangsgesetzes 
zur Regelung der Mietverhältnisse“ vorgelegt, m it dem 
Wunsche, ein solches Gesetz vom 1. A pril 1930 ah an 
die Stelle der bisherigen Wohnungszwangswirtschafts
gesetze treten zu lassen und diesem Uebergangsgesetze 
nur Geltung für die Dauer eines Jahres zu verleihen.

I.  Die § § 1 ,2  und 4 des Entw. übernehmen wesentlich 
die Grundgedanken des RMietGes. über die Mietzins- 
bildung. Darin, daß eine Anzahl Vorschriften des RMietGes. 
darin ausgemerzt sind, Hegt eine Vereinfachung gegenüber 
dem RMietGes. Nach § 1 soll die Miete eine durch Zu
schläge veränderliche N o rm a lm ie te  oder eine auf freier 
Vereinbarung beruhende F e s tm ie te  sein. Dagegen, 
brauchen Bedenken nicht zu bestehen.

Nicht im  Einklang miteinander scheinen aber in  § 2 
der Abs. 1 und der 1. Satz des Abs. 2 zu stehen. Der 
Abs. 1 spricht von der „Normalmiete“ , die sich aus der 
Grundmiete und aus Zuschlägen zusammensetzen, während 
nach Abs. 2 Satz 1 die Normalmiete der Friedensmiete V. 
1. Juli 1914 usw. entsprechen soll. Letzteres wäre aber 
ein Betrag, der die Zuschläge noch nicht enthält. Ein, 
Widerspruch liegt m. E. in Abs. 2 Satz 2 des § 2 vor, 
wonach durch die der Friedensmiete v. 1. Juli 1914 
entsprechende Normalmiete die sämtlichen Hausbewirt- 
schaftungskosten nach dem Stande v. 1. Okt. 1929 (Haus-, 
zinssteuer ausgenommen) abgegolten werden sollen. Das 
würde rich tig  sein fü r die in § 2 Abs. 1 definierte, aber 
nicht für die in  Abs. 2 Satz 1 gekennzeichnete Norm al- 
miete. Der Abs. 2 müßte also unter Berücksichtigung der 
in  Abs. 1 gegebenen Begriffsbestimmung in  seiner Fassung, 
umgestaltet werden.

Für nicht langfristige Verträge scheinen m ir die V o r
schriften über Normalmiete und Zuschläge zufolge der in, 
§ 5 (vgl. unten I I . )  vorgesehenen freien Kündbarkeit zum, 
31. Dez. 1930 nur bis dahin von Bedeutung zu sein.

§ 3 übernimmt die Vorschrift des § 49 a MSchGes. 
über, den Raumwucher betr. M iet- und sonstige auf Raum- 
Überlassung abzielende Rechtsverhältnisse. Daß in § 3 
diese Raumwuchervorschrift auch auf Untermietverhältnisse, 
fü r anwendbar erklärt ist, erscheint m ir deshalb nicht er-, 
forderlich, weil diese Folge sich schon aus der primären 
Vorschrift ergibt und kein Zweifel darüber bestehen kann,

1) V g l. V. R h e in b a b e n ,  D ie  Preuß. Disziplinargesetze, 2. A u fl. 
1911 S 118 v o n  D u l t z i g ,  Das Preuß. D isziplinargesetz fü r  die, 
n ich trich te rl. Beamten 1914 S. 61, B r a n d ,  Beamtenrecht, 3. A u fl. 1928 
S. 725.

2) V g l. L a s s a r  in  JW . 1928 S. 3232, B e n d ix  in  „Justiz“ ' 
B d  3 S. 516, B r a n d ,  D ie  Preuß. D isziplinargesetze 1929 S. 165 nnd  
F r i e d r i c h s ,  JW . 1929 S. 1124.
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daß was schlechthin für Mietverhältnisse an geordnet ist, 
^anch für üntermietverhältnisse gilt, da auch sie im  Ver
hältnis zwischen Hauptmieter und Untermieter Mietver- 
haltmsse sind und überdies der Ausdruck „sonstige 
Raumverhaltnisse“ alle Rechtsgeschäfte dieser A rt umfaßt; 
deshalb erübrigt sich eine besondere gleichartige Be
stimmung für üntermietverhältnisse. Neu ist in I  q j «  
Entw. eine Strafvorschrift auch für den vorgesehen der 
einen unangemessen hohen Mietpreis oder fine unange
messen hohe Vergütung anbietet, bewilligt oder verspricht 
Gegen diese Vorschrift sind Bedenken zu T
mancher in der Verlegenheit s ich T u  T T  da
w illigung oder einen? solchen Versprechen ents b r
konnte. Ich glaube nicht, daß dieser VnrscW 
nommen werden wird. Vorschlag ange-

Im  Schlußabsatz des S 4 ist , . .
RMietGes., als ortsüblich! Miete T r  T  ' T  Jet7:‘gen 

d „  ortsübhcta, B m S , . '1,“  
herstellungswerts von Gebäuden gleicher An T ^  s 1, 
Beschaffenheit entspricht (Abgestellt h ie rb e i’is t ,T ie  Ter 
l  Abs erkennen laßt auf den 1. Juli 1914.) Auch dieser 
Vorschlag w ird eine Mehrheit wohl nicht finden. Daß im 
Schlußsatz die Festsetzung der ortsüblichen Miete (worüber 
z. Zt. das MEAmt entscheidet) dem Mietschöffengericht 
zugewiesen wird, halte ich für bedenklich. Die von den 
Mieteinigungsamtsvorsitzenden gesammelte jahrelange Er
fahrung und Kenntnis der einzelnen Tatbestände innerhalb 
der Gemeinde ist nicht zu unterschätzen, während anderer
seits nur in geringem Umfange die bisherigen MEAmtsvors. 
als Vorsitzende der Mietschöffengerichte Verwendung finden 
T T T  ^  ist das z‘ B- nicht der bei allen Vor- 
a n w ä ltT ’ I T 1? 1 Amtsrichter  sind, z. B, bei Rechts
räten und T  r  'Chen Beamten> Oberlandesgerichts-
a t r  n i T T L 3. ^« U z e n d e  des MEAmts,er nicht zugleich Amtsrichter sind.

wonach bei e in e T iT d e r v T T  vor?esehene Bestimmung, 
mietzins der E ndbefrT  r J 'Drkf leSs.zeit vereinbarten;Staffel
vereinbarte Betrag) da Fric-A* ^  dl6 letzte MietPeri°de 
spricht nur derBilligkeit.Friedensmiete gelten soll, ent-

beseiügtD § 5M T e T tT ö m T  freie"T ü n d f  ™ v ö l l i g  
raume vor; eine Einschränkung , Kundbarkeit aller Miet- 
solche Kündigungen frühesten! zum ßT 315
werden sollen, es sei denn daß dl» rr  1930 wirksam
i “ > ?  v  5 “ 4

o T 1 “ ) ieseteTKe T  Sb h UDd (gemeint ist aber jedenfalls „oder ) seine Kinder benötigt. Für die Beseitigung der
M ie te rschu tzvo rsch riften  und die schrankenlose w fe d e rh e T

7 7de,s f r f ien Kündigungsrechts scheint mfr d e fg e -
S tebTvZe PUntt n ° Ch nicht Sek°mmen zu sein. Nach den 
m a n W o T T  w :h .den tatsächlichen Beobachtungen die 
T r  N lc h f r ! !  , ^ oche “ * * * .  ist noch nicht annähfrnä e i l  
vorhanden g| o An f bot  verfügbarer Räume 
der Fall ist i st Pf  T T T  mcbt ™  großen und ganzen 
Kündigung frefrum J b  ‘¿i ZUr ™Sebemmten
gleichsverfahren ist ke;611’ DaS m § ^ vorgesehene Ver- 
'Interesse des V o lk s L u z T  geJ?uge*lde Kautel. Es müssen im
Nachteile verhütet T e r d T T  ■“ i  derHauseigentümer selbst 
bedingungslosen Kündigun’g T T b Z“  ,frÜher Freigabe der 
vore ilig  man in dieser H fr f ic h f is t  ”  Je weniger
vor Rückschlägen, wie das mug v T f  Slcherer ist man
4. Aug. 1923 betr. G e s T ä ftT T  r T l T  Preuß' V - vom
hat. So war es für viele Vermieter auch U8tb*ehäUSer gezeigt
1926 für einige Fälle des f T S T e s  d daß 
Ersatzraumzubilligung gänzlich in  Wegfall der
§ 4 an die Stelle des angemessenen "n n r ^  .und bei 
Ersatzraum getreten ist. Es setzte da™ f ausre.lchender 
eine größere Zurückhaltung bei Gerichten ^  bT rlUkÜrli<*

V ern ie te rS ,erdorderllcFen Tatbestandes gestellt. Mancher
'Obgesieg! hätte Z Z ^ f  ™  d W  L  ^  1926 ®g hatte und nur den nach den früheren Vorschrifte f

erforderlichen Ersatzraum hätte beschaffen müssen und es 
gern getan hätte, scheiterte nach dem 1. Juli 1926 schon 
im Prinzip, weil das Gericht entweder gar keinen (in  
einigen Fällen des § 2) oder (bei § 4) nur ausreichenden 
Ersatzraum hätte zubilligen können.

Abgesehen hiervon müßte m. E. in einem Ueber- 
gangsgesetz eine ausdrückliche Vorschrift, wonach,die in 
Urteilen oder Vergleichen enthaltenen Ersatzraumklauseln zu 
einem bestimmten Zeitpunkt —: etwa m it dem Zeitpunkt, zu 
dem erstmalig gekündigt werden könnte —  außer K raft 
treten, enthalten sein.

IIX. Gegen die Aufhebung des Wohnungsmangelgesetzes 
und der Wohnungsämter zu einem nahen Zeitpunkt , würde 
ich keine Einwendungen erheben.

IV . Da kürzlich der Reichswirtschaftsrat sich für Ver
längerung der gegenwärtigen reichsrechtlichen Vorschriften 
bis Juni 1932 ausgesprochen hat und anzunehmen ist, daß 
auch der Reichstag sich noch nicht für eine baldige A uf
hebung der ,3 Notgesetze aussprechen wird, hat der Entw- 
wenig Aussicht, z. Zt. als Grundlage eines Uebergangsgesetzes 
zu dienen. Ob er in  späterem Zeitpunkt für ein Uebergangs- 
gesetz in Betracht kommen kann, w ird  von den Umständen 
a ängen. Man könnte auch bei E in tritt in  die Uebergangs- 
zeit, namentlich wenn diese nicht vor 21/, bis 3 Jahren

egm nt, le »gesetzliche M ie tz insberechnung '“  no ch  e in facher
regeln und eine neue Festsetzung von Friedensmieten von 
da ab ausschließen.

Rechtsanwalt Dr. Carl S te rn , Düsseldorf.

Beam tenvertretungen. Dem Reichstage ist als 
Drucksache Nr. 1569 der Entwurf eines Gesetzes über 
Beamtenvertretungen zugegangen, der nach dem vergeb
lichen Versuche in  den Jahren 1921 bis 1923 nochmals 
den Versuch macht, die im  Art. 130 RVerf. verheißene 
reichsgesetzliche Regelung besonderer Beamtenvertretungen 
zu verwirklichen. Sein Inhalt ist in  aller Kürze folgender:

Das Gesetz scd Anwendung finden auf die Beamten 
des Reichs, der Länder, der Gemeinden und der Gemeinde
verbände, d. h. der öffentl. Körperschaften i. S. des Art. 10 
Z iff. 3 RVerf., einschl. der Lehrer.
r L eP Entw. sieht bei den Dienstvorgesetzten unterster 
Instanz Beamtenausschüsse, bei denjenigen höchster Instanz 
w J ,  mte?ausschüsse vor. gestattet bei Bedarf Bezirks- 
PP!. m T SSS T Se bei deni eüigen mittlerer Instanz. Ent- 
r ich tn m rT  A^ ffassunS der Reichsregierung, die die Ein- 

g v ° n Hauptbeamtenausschüssen auch für die Landes- 
sie b f r T alS obHgatorisch bezeichnet hat, hat der Reichsrat 
aus dem G T  als/ a M ta tiv vorgesehen, und zwar einmal

SLBK-SÄ Tl ’ r ,  “ h .EÄa c ¿landerir vö llig  gleich, so daß man annehmen darf
Dte m T d GrÜT e mitgesP™<*en haben ’

den B ea m te t d fe T ie e;e frT e T T sT enetUngei1 i “ “ “  T
S f t T  naCh d6n G r“ d^tzen  d fr  v T h T tT s -  
w l f l r  l  T r  ZW6i Jabren gewählt werden,
von der P • 1, ere • 16 WMdordnung bestimmen soll, die 
von der Reichsregierung m it Zustimmung des Reichsrats
T u Z h Z l  r  i28 Mltglledem des Reichstages bestehenden Ausschusses erlassen werden soll (§ 5).
t , « , BanaCh ut J-alS?T„der Wahlordnung Vorbehalten, zu 
bestimmen, ob die Wahl in  Gruppen (getrennt nach Be
amten des höheren,, des mittleren und des unteren Dienstes) 
vorzunehmen ist, eine Regelung, gegen die sich die Be
amten des höheren Dienstes schon gelegentlich der Be
ratung des früheren Entw. m it aller Entschiedenheit erklärt 
haben. Sie haben, und zwar m. E. m it Recht, dagegen 
geltend gemacht, daß der Wahlmodus zu den wichtigsten 
Bestimmungen und daher in das Gesetz selbst gehörte, und 
gefordert, daß im  Gesetze selbst auch sichergestellt werden 
müßte, daß die Beamten des höheren Dienstes in  den Be
amtenvertretungen stets angemessen vertreten sind. Gibt 
es doch Behörden, bei denen die Beamten des höheren 
Dienstes nicht einmal den zehnten Teil der Gesamtheit 
ausmachen!.
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Der Beamtenausschuß soll bestehen aus 3 bis 9 M it
gliedern, je nach der Zahl der Beamten der Dienststelle; 
bei Dienststellen m it weniger als 20, aber mehr als 5 Be
amten soll statt eines Ausschusses ein Vertrauensmann 
gewählt werden. Der Hauptbeamtenausschuß soll aus 
mindestens 7 Mitgliedern bestehen, auch je nach der Zahl 
der von ihm vertretenen Beamten.

Von den Bestimmungen über die Geschäftsführung 
ist nur die zu erwähnen, die die Möglichkeit gibt, ein 
M itglied der Beamtenvertretung, das die ihm als solchem 
obliegenden Pflichten gröblich verletzt, aus dieser seiner 
Stellung zu entfernen (§ 26).

Die wichtigsten Bestimmungen sind die über die Auf
gaben und Befugnisse der Beamtenvertretungen, die der 
Entw. in den §§ 32 ff. bringt. Sie waren bereits bei Be
ratung des 1. Entw. stark umstritten und werden dies nicht 
weniger jetzt sein. H ier heißt es im  § 32 Abs. 3, daß den 
Beamtenvertretungen ein E ingriff in  Verwaltung, Verkehr 
und Betrieb durch selbständige Anordnungen nicht zusteht.

Die im  § 33 vorgesehenen „Rechte“ auf Anregung usw. 
enthalten nichts, was bei richtiger Handhabung der Dienst
gewalt nicht schon ohne ein Beamtenvertretungsgesetz 
gestattet sein müßte.

V ie l umstritten war das M itw ir k u n g s r e c h t ,  dessen 
Fälle im  § 34 aufgeführt sind, und dessen W irkung im 
§ 39 dahin geregelt ist, daß die Beamtenvertretung in 
diesen Fällen gegen die Entsch. des Dienstvorgesetzten 
innerhalb zweier Wochen nach ihrer Zustellung Beschwerde 
an den höheren Dienstvorgesetzten einlegen kann, die aber 
keine aufschiebende W irkung haben soll. Is t bei dem 
höheren Dienstvorgesetzten ein Bezirks- oder Hauptbeamten
ausschuß gebildet, so geht die Beschwerde an diesen, der 
sie, wenn er ih r beitritt, m it seiner Stellungnahme dem 
höheren Dienstvorgesetzten vorlegt. Es soll also in letzter 
Instanz der höchste Dienstvorgesetzte entscheiden.

§ 35 führt die Fälle an, in  denen die Beamtenvertretung 
g u ta c h t l ic h  zu hören sein soll. H ier wie schon im  § 34 
soll in  einer Reihe von Fällen die Anhörung und M it
w irkung nur erfolgen, wenn der beteiligte Beamte es be
antragt.

In  den §§ 40 ff. bringt der Entw. noch eine Reihe von 
Bestimmungen, die die Mitglieder der Beamtenvertretungen 
schützen, d. h. davor bewahren sollen, daß sie gegen ihren 
W illen  gekündigt, versetzt oder in  einer anderen Dienst
stelle verwendet werden. Ueber den Einspruch gegen 
solche Maßnahmen soll, wenn auch der höchste Dienst
vorgesetzte ihm nicht stattgibt, die Einspruchskammer ent
scheiden, die nach § 12 auch höchste Wahlprüfungsinstanz 
ist, und von denen je eine fü r das Reich und jedes Land 
errichtet werden soll.

§§ 43 ff. enthalten noch besondere Bestimmungen für 
Beamtenvertretungen bei Gemeinden und Gemeindeverbänden 
und §§ 46 ff. Schlußbestimmungen, die die erforderlichen 
Ermächtigungen zum Erlasse von Ausführungsbestimmungen 
geben.

Möge die endgültige Fassung des Gesetzes so gehalten 
sein, daß dem Staatsganzen daraus kein Schaden erwächst 1 

W irk l. Admiralitätsrat D r. A p e l,  Berlin.

Die Staatsanw altschaft bei der Strafprozeß» 
reform . Zu diesem Artikel des OStA. Sass, S. 1606, 
1929 d. Bl. möchte ich in  einem Punkte bemerken:

Daß die StA.schaft, um ihrer schweren Aufgabe ge
recht zu werden, von überflüssigen Arbeiten befreit werden 
muß, bedarf keiner Erörterung. Eine andere Frage aber 
ist, ob die M itw irkung in  der Hauptverbandlung zu den 
Aufgaben gehört, bei denen der StA. entbehrt werden 
kann. Diese Frage möchte ich verneinen.

Auch in  der kleinsten zur Verhandlung stehenden 
Sache dient es m. E. dem Ansehen der StA.schaft, wenn 
der Anklagevertreter in  der Hauptverhandlung anwesend 
ist und m itw irkt. Sollte er dabei in die Rolle eines halben 
Statisten herabsinken, dann wäre es seine Schuld und ein 
Beweis, daß er seinen Posten nicht auszufüllen vermag. 
Der Anklagevertreter, der seine Aufgabe ernst nimmt, 
w ird  auch aus der kleinsten Sache etwas herausholen, dem

Gericht eindringlich seine Gesichtspunkte vortragen und 
darüber wachen, daß der Richter nichts übersieht. Wenn 
der Anklagevertreter von seiner M itw irkung in  der Haupt
verhandlung eine solche Auffassung hat, dann w ird er dem 
Richter bei der Rechtsfindung ein wertvoller Gehilfe sein.

Dabei soll nicht verkannt werden, daß zwei bis drei 
Sitzungen wöchentlich fü r den Sachbearbeiter der StA.schaft 
eine übermäßige Belastung darsteilen. Um diese zu ver
meiden, muß der Arbeitsschlüssel fü r die StA.schaft grund
legend geändert werden. Der Sitzungsdienst muß ent
sprechend bewertet und eine Besetzung jeder Behörde in  
der Weise gewährleistet sein, daß jeder Sachbearbeiter 
nicht mehr als e ine  Sitzung in der Woche hat. Nur in  
diesem Falle w ird es möglich sein, daß der StA. die weitere 
Aufgabe, durch die seine Stellung auch der Polizei gegen
über gehoben wird, bewältigt, nämlich in jeder Sache, die 
auch nur die geringste Schwierigkeit bietet, die Vernehmung 
selbst vorzunehmen. Wenn dann die gerichtliche V or
untersuchung und damit der Untersuchungsrichter in 
Wegfall kommt, dann w ird der StA. in Wahrheit bis zur 
Eröffnung des Hauptverfahrens der dominus litis  sein und 
die Stellung einnehmen, die ihm gebührt und auf die er 
bei den Angriffen, deren Zielscheibe er immer ist, An
spruch hat.

Erster Staatsanwalt Dr. W o lf fs o h n ,  Hannover.

Zur Frage der Bekämpfung des Zugabewesens.
Auf S. 1662, 1929 d. Bl. erwähnt RA. Dr. H a c h e n b u rg  
die Bestrebungen wegen Schaffung eines gesetzlichen Ver
bots des Zugabewesens. E r verkennt nicht die Mißbräuche, 
die auf diesem Gebiete bestehen, spricht sich aber aus. 
Gründen der Gesetzes-Oekonomie gegen eine gesetzliche 
Regelung aus; § 1 UW G. müsse genügen, um einem w irk
lichen Unfug des Zugabewesens zu steuern. Die Erwägungen, 
von denen H a c h e n b u rg  sich leiten läßt, wurden auch in 
Oesterreich gegen eine gesetzliche Regelung ins Treffen 
geführt. Schließlich aber siegte —  und zwar, wie m ir 
scheint, m it Recht —  doch die Ansicht derer, die an
gesichts der sich immer stärker zeigenden Auswüchse des 
Prämienwesens ein Einschreiten des Gesetzgebers fü r nötig 
hielten.

Durch Gesetz v. 20. Juni 1929 (BGBl. Nr. 227) wurde 
zwar nicht untersagt, Zugaben zu ge w ä h re n , wohl aber 
verboten, in  ö f fe n t l ic h e n  B e k a n n tm a c h u n g e n  oder 
M it te i lu n g e n ,  die für e in e n  g rö ß e re n  K re is  v o n  
P e rs o n e n  bestimmt sind, neben einer Ware oder Leistung 
die u n e n tg e l t l ic h e  G e w ä h ru n g  e in e r  b e s o n d e re n  
Z u w e n d u n g  (Zugabe, Prämie) a n z u b ie te n  oder a n zu 
k ü n d ig e n . Geld- oder Warenrabatte, Zugaben von handels
üblichem Zubehör der Ware oder von handelsüblichen 
Nebenleistungen sind durch das Verbot nicht getroffen.

Das Gesetz trat am 1. Nov. 1929 in Wirksamkeit. Es 
hat schon jetzt ersprießlich gewirkt; die Ankündigung von 
Prämien hat bis auf geringfügige Ausnahmen aufgehört; 
in  mehreren Industrien kamen —  über das gesetzliche 
Verbot hinausgehend —  Vereinbarungen zustande, daß 
Prämien überhaupt nicht mehr gewährt werden. Hierzu 
sei bemerkt, daß die G e w ä h ru n g  von Prämien in  Oester
reich nur dann untersagt ist, wenn deren Zuwendung von 
dem Ergebnis einer Verlosung oder einem anderen Z u fa l l  
abhängig ist. (V . v. 8. Nov. 1924, BGBl. Nr. 401.)

Rechtsanwalt Dr. Paul A b e l,  Wien.

D ie  DJZ. n im m t grundsätzlich keine Beiträge an und auf, 
d ie irgendwo anderweitig  bereits erschienen sind, g le ichzeitig  
anderweitig erscheinen sollen oder anderen Organen bereits an- 
geboten waren. . . . .  • .

D ie  DJZ. gestattet nur Nachdruck der A rbeiten  i  m A  u  s z u g 
unter genauer, u n v e r k ü r z t e r  Quellenangabe.

D ie  DJZ. e rte ilt grundsätzlich keine Rechtsauskunfte oder 
Auskünfte  priva ter A r t  ,.

D ie  Vergebung der Bücherbesprechungen iu r  die L lte ra tnr- 
beilage is t fest ge rege lt Angebote, Bücher zu besprechen, sind 
daher zwecklos.

Jeder n ichVerlangten Einsendung von Manuskripten lstR uck- 
porto  beizufügen. Sendungen m it S trafporto werden n ich t ange
nommen. Empfangsanzeigen erfo lgen n ic h t
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ßpruch-Beilage zur djz. 35. Jalig. (1930) Hei! 3
(Nachdruck der Entscheidungen w ird  nur m it g e n a u e r  n n d  u n v e r k ü r z t e r  Quellenangabe gestattet.)

Reichsgericht.
1. Z iv ils a c h e n .

M itg e te ilt von Rechtsanwalt h. RG. C. G. R u la n d ,  Le ipz ig

Zn §14 der Aufwertungsnovelle. Klägerin beansprucht 
y ™ der ? e,klaete° ( d“ gliche Aufwertung zweier un Okt.
Reh 1Zo ^ Ckgf Zanu er w ni  loschu“ 8sfähig quittierter, im  
Eabr- 19“ 3 geloschter V °rk r legshypotheken. Die Quittung
h  r i f d i Ä e daV ie  E lg e n td m e rin  des G rundstücks sie

Hypotheken d«, KL „  ü b ra h n « n ,  die L l ,  d m  V e n r ^  
die Verkäuferin zur Löschung zu bringen hatte. Die Um
schreibung des Grundstücks auf die Bekl. erfolgte am 
gleichen Tage wie die Hypothekenlöschung. Die Bekl 
beruft sich auf § 20 AufwGes. und § 892 BGB Die Bekl’ 
wurde verurteilt, weil die M ittel zur Ablösung der Hypo
theken dem von der Bekl. gezahlten Kaufpreis entnommen 
seien. Die AufwPflicht wurde nach § 14 der Novelle be
jaht. Auf die Revision der Bekl. hob das RG. auf. Das 
BerGer. geht davon aus, daß Bekl. nach ihren Besprechungen 
m it der Gegenseite, insbes. der Erklärung der die Ver
handlungen führenden AktGes., sie habe die Hypotheken 
der K l. in  Besitz, der Ansicht sei, die Rückzahlung der 
Hypotheken sei bereits erfolgt und die Verkäuferin in  der 
Lage, die Löschung jederzeit herbeizufübren. In  diesem 
Punkte weicht das BerGer. von der Feststellung des LG. 
ab, wonach Bekl. bekannt war, daß erst m it H ilfe  ihrer 
Kaufpreiszahlung die Ablösung der Hypotheken der K l. 
erfolgen sollte. Dieser Unterschied ist wesentlich. Un
geachtet grundsätzlicher Anerkennung der Berechtigung 
eurer weiten Auslegung des Begriffs der „Ablösung für 
“ l , des Erwerbers“ hat die Rechtspr. des erk. Senats 
nach W ortlaut und Entstehungsgeschichte des § 14 Aufw.-
wirkun ff an dKm E5fordernis einer subjektiven M it-
wrrkung des Erwerbers bei Herbeiführung der Ablösung- 
festgehalten sodaß ein bloß objektives, unbew uß tesT h
AWöm ZU fdemRErfi,°lse d*lr  Ablösung den Tatbestand einer 
Ablösung fü r Rechnung des Erwerbers nicht erfüllt. Nun 
hat zwar das BerGer. als seine auf die Umstände des 
Einzelfalls begründete Ueberzeugung ausgesprochen, daß 
die Bekl. —  für den Fall der nicht bereits geschehenen 
Zurückzahlung der Hypotheken —  auch m it einer erst jetzt 
aus dem von ih r gezahlten Kaufpreis erfolgenden Ablösung 
einverstanden gewesen sein würde, aber nicht festgestellt, 
daß Bekl. m it der Möglichkeit der noch nicht durch geführten 
Ablösung überhaupt gerechnet und die Verwendung ihres 
Kaufpreises für diesen Zweck auch nur bedingt in  ihren 
W illen aufgenommen hat. Ohne solche Feststellung fehlt 
es selbst an dem Mindestmaß dessen, was eine Ablösung 
für Rechnung des Erwerbers erfordert. Es liegt dann 
seitens des Erwerbers, der die Ablösung als schon in der 
wnft?»nMe.nh-ei t VolIz°gen vorzufinden glaubt, keinerlei be-
für das a l^ h  UD-g d, fZU Vor; er zablt nur seinel1 Kaufpreis 
Tnd ¿ e lr s t  u ? 18 h/ P othek“ f « i  betrachtete Grundstück,
Kaufpreises “ d i r ’ i ™ 11 auch 11111 f f i lfe  des gezablt«
käufers aus = “ V  S0Wle vom Standpunkt des Ver-

auters aus im  Zusammengange m it der Veräußerung er-

verlangt vom Bekl. dingliche Aufwertung einer Hvnr.tr,' y 
die im  Jan. 1923 von der Verkäuferin Ä Ä  
Eigentumerin des Pfandgrundstücks, einer GmbH, ans
gezahlt und im März 1923 gelöscht wurde. Die GmhFr 
heß das Grundstück Aug, 1924 dem Bekl. auf, der im  
Jan. 1925 als Eigentümer eingetragen wurde. Gegen die 
cWbr?', unstreitie § 14 der AufwNov. Streitig ist, ob 
A ,  ri k1'’ der Geschäftsführer der GmbH, war, z. Zt. der 
G es,R ^ng\  T le dle K1‘ behauptet, Inhaber sämtlicher 
■war ^'santeile und alleiniger Gesellschafter der GmbH. 

■Uas Berufungsgericht hat diese Frage offengelassen’,

aber die Klage abgewiesen, weil dem Bekl. der Schutz 
nach § 892 BGB. für seinen Grundstückserwerb zu ge
währen sei. Das RG. hob auf und erklärte diese Frage 
für die Entsch. als maßgebend m it folgenden Gründen: 
Das BerGer. erkenne an, daß einem Rechtserwerb der 
Rechtsschutz i. S. des § 892 BGB. dann nicht zustatten 
komme, wenn sich auf Veräußerer- und Erwerberseite 
dieselben natürlichen Personen, wenn auch in  verschiedener 
rechtlicher Gestalt und Verbundenheit gegenüberstehen. 
Von dieser Einschränkung des § 892 BGB. mache das 
BerGer. eine Rückausnahme, falls die Abtretung der Geschäfts
anteile einer GmbH, und damit die Herbeiführung der 
wirtschaftlichen Personengleichheit lediglich im  Zusammen
hang m it dem Grundstückserwerb erfolgt sei. Das w ird 
mißbilligt. Das BerGer. könne diese Rückausnahme nur 
rechtfertigen, indem es den Erwerb der Geschäftsanteile 
und den Erwerb des Grundstücks von dieser GmbH, zu 
einer Einheit zusammenziehe und die so zusammengefaßten 
Rechtsgeschäfte dem unmittelbaren Grundstückserwerb von 
mner dem Bekl. noch selbständig gegenüberstehenden 
GmbH, gleichstelle. Das sei unzulässig. Es müsse daran 
festgehalten werden, daß es sich hier um zwei verschiedene 
Rechtsakte von verschiedenem Inhalt und verschiedener 
Bedeutung handeln würde, die selbständige rechtliche Be
urteilung erfordern, auch wenn die zwischen ihnen liegende 
Zeit noch so kurz gewesen sei. Es lasse sich nicht davon 
absehen, daß dem Grundstückserwerb ein Erwerb der 
GmbHAnteile zeitlich voraufgegangen sein würde, der den 
Bekl. zum alleinigen Gesellschafter der GmbH, gemacht 
hätte. Der Bekl. würde nicht nur eine wirtschaftliche 
Beziehung zur Gesellschaft hergestellt, sondern auch rechtlich 
sich in  enge Verbindung m it ih r gesetzt haben, wenn er 
sich zu ihrem alleinigen Gesellschafter machte. Erst von 
einer Gesellschaft, die m it ihm in  natürlicher Betrachtung 
personengleich wäre, würde er das Grundstück erworben 
haben. Habe er aber diesen besonderen Weg gewählt, 
so dürfe er sich nicht darüber beschweren, daß er den 
besonderen Rechtsfolgen unterworfen werde, die sich daraus 
ergeben. Auch rechtspolitisch scheine der W eg des BerGer. 
nicht gangbar, denn er würde zu schwierigen Untersuchungen 
daniber notigen, wann zwischen dem Erwerb des Grundstücks 
und dem vorauf gegangenen Erwerb sämtlicher Geschäfts
anteile em so enger unmittelbarer Zusammenhang bestanden
babei  ooo ^  rechtlich als Einheit gelten und i. S. 
des § 892 BGB dem Erwerb des Grundstücks von einer 
dem Erwerber fremd gegenüberstehenden Person gleich 
geach‘e‘  we"de? kö“ - Es müsse also dem Grundsfücks- 
erwerb des Bez.1., falls dieser z. Zt. der Auflassung alleiniger 
Gesellschafter derVeraußerm war, der Schutz nach 8 892 BGB. 
versagt bleiben. (U rt. V . 426/1928 v. 19. Okt 1929.)
__ der LebensW ichtigkeit des Geschäfts.
K i. fordert Aufwertung einer im  Dez. 1917 geleisteten, im  
Juni 1921 zunickgezahlten Einlage in  eine off. HG. Das 
BerGer. wies die Klage ab, weil der Beteiligungsbetrag 
für den Kläger nicht von lebenswichtiger Bedeutung ge
wesen sei. Das RG. hob auf Revision des Kd. das Urte il 
auf. Die Aufwertbarkeit von Ansprüchen, die schon vor 
Mitte Aug. 1922 entstanden sind, hänge nicht von der 
Lebenswichtigkeit des Geschäfts, sondern davon ab, daß 
es sich dabei nicht um ein Geschäft des täglichen W irt
schaftslebens, insbes. des kaufmännischen Güterumsatzes 
handle. Bei Geschäften letzterer A rt bestehe im Verkehr 
das Bedürfnis nach rascher endgültiger Abwicklung; ein sol
ches Bedürfnis liege aber im  allg. nicht oder jedensfalls im  
geringeren Maße vor bei andersgearteten Geschäften, d. h. 
bei denen, die nicht den Stempel des Alltäglichen tragen, 
bes. nicht dem kaufmännischen Güterumsatz dienen. Diese 
andersgearteten Geschäfte hätten nichts Typisches an sich; 
sie kämen nur vereinzelt vor und hätten fü r die Beteiligten 
besondere Bedeutung, die in  RG. 115, 201 als „vielfach 
lebenswichtig“ bezeichnet werde. Solche anderen Geschäfte 
seien nach der Rechtspr. des RG. auch Beteiligungen bei 
kaufmännischen Betrieben. Eine solche Beteiligung liege



231 35. Jahrg. D e u t s c h e  J u r i s t e n - Z e i t u n g .  1930 Heft 3. 232

auch hier vor. Der AufwAnspruch des K l. stehe oder 
falle nicht m it der Bejahung oder Verneinung der Lebens
wichtigkeit der von ihm eingegangenen Beteiligung. Bei 
einem kaufmännischen Beteiligungsverhältnis könne Auf
wertung zugebilligt werden, wenn ihre Gewährung hei 
Berücksichtigung der gesamten Einzelheiten des Falles, 
bes. der Vermögensumstände der Beteiligten der B illigkeit 
entspreche. Daraus allein, daß es sich um einen rechtlich 
auf kaufmännischer Beteiligung beruhenden Anspruch handle, 
ergebe sich noch nicht die Zulassung der begehrten A uf
wertung. Es seien, um sie zu bejahen, die gesamten Um
stände und Belange beider Parteien zu berücksichtigen. 
Es sei rechtsirrig, wenn das BerGer. nur den Gesichts
punkt der Lebenswichtigkeit für entscheidend erachtet habe.
(U rt. I I .  49/1929 v. 25. Okt. 1929.)

V orbehalt des Aufwertungsanspruchs. Die K l.
macht auf Grund folgender Darstellung rückwirkende Auf
wertung zufolge Vorbehalts geltend. Im  Juni 1921 habe 
Bekl. ih r den Schuldbetrag nominal in  Scheinen hinge
zahlt. Sie habe das Geld zurückgeschoben und gesagt: 
Sie nehme das nicht, sie wolle es in  Gold haben, wie 
Bekl. es bekommen hätte. Was solle sie m it dem Gelde 
'hier. Der Grundbuchführer habe ih r gesagt: Sie müsse 
•das Geld nehmen. Notgedrungen habe sie es dann ge
nommen, aber erklärt, zufrieden sei sie m it dem bezahlten 
Betrage nicht. Als sie unmittelbar darauf m it dem Bekl. 
zusammengesessen habe, habe sie gesagt: sie sei nicht zu
frieden, da sie Gold gegeben hätte. Der Bekl. habe er
w idert: W ir  werden ja sehen, wie es weiter kommt. Die 
K l. wurde m it ihrer Klage abgewiesen, weil ihre Aeuße- 
rungen nicht dahin gegangen seien und von dem Bekl. 
nicht so hätten verstanden werden können, daß die Sache 
m it der Zahlung des Nennbetrages nicht erledigt sei, er 
vielmehr m it Nachforderungen der K l. zu rechnen habe. 
A uf Revision der K l. wurde aber das Urteil aufgehoben. 
Aus der Darstellung der K l. gehe unzweideutig hervor, 
daß der Bekl. ihre Erklärungen anders aufgefaßt habe als 
das BerGer. E r habe zu erkennen gegeben, daß er die 
K l. dahin verstanden habe, sie füge sich der bestehen
den Rechtsprechung und Gesetzgebung nicht endgültig, 
behalte sich für den Fall künftiger Aenderung der Rechts
auffassung eine Nachforderung vor. Die K l. habe auf 
diese W orte geschwiegen und sie gebilligt. Beide Teile 
seien einig gewesen, daß eine Nachforderung nicht für 
alle Zeiten ausgeschlossen sei, daß man abwarten müsse, 
wie es weiter komme. Ein im  unmittelbaren zeitlichen 
Zusammenhang m it dem Geldempfang ausgesprochener 
nachheriger Vorbehalt würde ausreichen. (U rt. RG. V. 
381/28 v. 26. Okt. 1929.)

Zuständigkeit deutscher Gerichte fü r  die Ehe
scheidung am erikanischer Staatsangehöriger. Das Ber.-
Ger. hatte die Zuständigkeit angenommen. Auf Revision 

• des Bekl. wurde das U rte il aufgehoben. Nach § 606 Abs. 4 
ZPO. mußte das BerGer. prüfen, ob das LG. I I  Berlin für 
die von der Ehefrau erhobene Scheidungsklage auch nach 
den Gesetzen des Staates zuständig ist, dem der Ehemann 
z. Zt. der Klageerhebung angehörte. Diese Prüfung ist 
nicht m it der vom BerGer. vorgenommenen rein negativen 
Entsch. erledigt: das amerikanische Recht schließt aus
ländische Gerichte nicht aus. Zu entscheiden war außer
dem, ob nach amerikanischem Recht das Gericht des 
Wohnsitzes des Ehemannes oder, da der Ehemann hier 
Bekl. ist, etwa das Gericht des Wohnsitzes des Bekl. für 
die Scheidungsklage zuständig ist, oder das Gericht des 
Wohnsitzes der klagenden Partei; ferner ob der Ehemann 
nach amerikanischem Recht in  Berlin seinen Wohnsitz 
•gehabt hat und, sofern der Wohnsitz der klagenden Partei 
nach amerik. Recht maßgebend ist, ob die Ehefrau in 
Berlin einen vom Wohnsitz des Ehemannes abgeleiteten 
Wohnsitz hatte. Dieser Prüfung muß die Erörterung 
zweier Vorfragen vorausgehen. Einmal, welches amerik. 

'Staatenrecht zugrunde zu legen ist, ob das des Geburts
ortes oder das des Wohnsitzes. Andererseits ob das 
amerik. internat. Privatrecht auf ein anderes Recht, etwa 
das deutsche oder dänische verweist. Diese Fragen be
dürfen der Klärung nach § 293 ZPO. H ier ist nur auf 

«einige Zweifel hinzuweisen, zu denen die bisherige Er-

örterung der Sache Anlaß gibt. Die Staatsangehörigkeit 
w ird  in  Amerika durch Geburt erworben. Es fragt sich, 
ob nicht m it der Verlegung des Wohnsitzes in  einen 
anderen Staat die Staatsangehörigkeit im  Geburtsstaat er
loschen und die im  Wohnstaat erworben ist. Die Ehefrau 
fo lg t nicht ohne weiteres der Staatsangehörigkeit des 
Mannes, ihre Einbürgerung ist erleichtert, aber sie te ilt 
im  allg. seinen Wohnsitz. Wo der Ehemann diesen hat, 
ist zu § 606 Abs. 4 ZPO. nach amerik. Recht zu ent
scheiden. Es entstehen die Fragen, ob er einen Doppel
wohnsitz haben kann, und er seinen früheren Wohnsitz (in 
Dänemark) m it der Absicht verlassen hat, nicht nur in  
Berlin zu wohnen und seine Beschäftigung zu treiben, 
sondern nicht mehr nach dem früheren Wohnsitz zurück
zukehren. Hat er den Domizilwechsel von Dänemark 
nach Berlin nicht m it dem nach amerik. Recht erforderten 
anirnus manendi vorgenommen, so ergibt sich die weitere 
Frage, ob, wenn das internat. Privatrecht des maßgebenden 
amerik. Staats auf das Recht des Wohnsitzes zurückverweist, 
diese Zurückverweisung nicht auf das dänische Recht zielt. 
Endlich w ird zu erörtern sein, ob nicht nach amerik. Recht 
der Wohnsitz der klagenden Partei (hier der der Ehefrau, 
soweit er nach amerik. Recht von dem des Ehemannes 
verschieden sein sollte) für die Frage der Zuständigkeit 
nach § 606 Abs. 4 ZPÖ. maßgebend ist. Die Nachprüfung 
dieser Fragen erfordert Aufhebung des angef. Urt. und 
Zurückverweisung an das BerGer. (Urt. V I I I .  212/29 v. 
21. Nov. 1929.)

2. S tra fsa ch e n .
M itg e te ilt von Reichsgerichtsrat a. D . C o n r a d ,  Leipzig.

§ 367 RAbgO. Steuergefahrdung. Sorgfaltspflicht 
bei A usw ahl eines „V ertre te rs“  in  Steuerangelegenheiten.
Die Rev. des Finanzamts (Nebenklägers) gegen die den 
Angekl. freisprechende Vorentsch. ist verworfen worden. 
Aus den Gründen: Das LG. hält zwar den Angekl. nach 
§ § 1 ,2  Nr. 4 UmsStG. für umsatzsteuerpflichtig, weil er . . . 
„eingerichtete Räume“ seines . . . Hauses . . . verpachtet 
hatte. Es nimmt auch an, daß infolge der unterlassenen 
Anmeldung . . . und der unterbliebenen Entrichtung der 
Stfeuer dereń Verkürzung bewirkt sei. Es hat jedoch den 
Angekl. von der Beschuldigung der Steuergefährdung (§ 367 
RAbgO.) freigesprochen, indem es verneint, daß ihm eine 
Fahrlässigkeit zur Last falle; denn dadurch, daß er den 
von ihm mit der Verwaltung des Hauses betrauten Architekten 
H. zugleich für die Entrichtung der damit verbundenen 
Abgaben zu seinem „Vertreter“ bestellte, habe er m it Rück
sicht auf die Persönlichkeit des H. die erforderliche Sorg
falt in  der Auswahl des Vertreters betätigt, und eine un
genügende Ueberwachung dieses Vertreters sei nicht fest
zustellen gewesen. Der . . . Rev. des FA. . . .  ist zuzugeben, 
daß die Begründung der Freisprechung im einzelnen nicht 
frei von rechtsirrtümlichen oder rechtlich bedenklichen 
Ausführungen ist . . . Der Umstand, daß der Angekl. sich 
in  Steuerangelegenheiten der M itw irkung von H. bediente, 
war, einerlei ob dieser nur als Berater oder auch dem 
FA. gegenüber tätig war, ta ts ä c h lic h  zur Entlastung des 
Angekl. von seiner steuerstrafrechtlichen Verantwortlichkeit 
insofern geeignet, als infolgedessen für den Vorwurf einer 
ihm selbst zur Last fallenden Fahrlässigkeit kein Raum 
blieb, falls er sich auf die ordnungsmäßige Besorgung seiner 
Steuerangelegenheiten durch H. verlassen durfte. Alsdann 
machte es grundsätzlich keinen Unterschied, wer von ihnen 
die Umsatksteuererklärungen unterschrieben und eingereicht 
hat. Wesentlich war hierbei, wie der Nebenkl. m it Recht 
unter Bezug auf RGStr. Bd. 59 S. 281, 286 hervorhebt, ob 
der Angekl. bei der Auswahl seines Beraters oder Bevoll
mächtigten die erforderliche Sorgfalt beachtet hatte. Es 

; ist rechtsirrig, wenn das LG. meint, es komme nicht darauf 
an, Ob H. in  Steüersachen besonders bewandert gewesen 
sei; von dem Steuerpflichtigen selbst werde eine solche 
besondere Erfahrung nicht verlangt, und sein Vertreter 
brauche sie daher nicht in  höherem Maße zu besitzen als 
er selbst. Abgesehen davon, daß auch dem steuerunkundigen 
Steuerpflichtigen selbst es obliegt, sich bei Vermeidung 
des Vorwurfs fahrl. Handelns nötigenfalls über seine Steuer
pflichten bei der Steuerbehörde oder einer anderen Stelle,
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die er für zuverlässig halten darf, zu erkundigen (RGStr. 
Bd. 57 S. 329), verfährt er bei der Behandlung von Steuer
angelegenheiten, die er durch einen anderen bearbeiten oder 
erledigen läßt, nur dann m it der vom Gesetz verlangten 
Gewissenhaftigkeit und Sorgfalt, wenn er ihn nach Lage 
des einzelnen Falles für hinreichend zuverlässig und steuer
kundig halten darf (vgl. auch RGStr. Bd. 61 S. 81, 85, 86). 
Auf dem erörterten Rechtsirrtum des LG. beruht jedoch 
die Entsch. nicht. (W ird  ausgeführt.) Das LG  nimmt 
aber weiter an, daß H. bei seiner langjährigen und erfolg
reichen Tätigkeit die sich insbes. auch auf die Verwaltung 
des Hauses des Angekl. erstreckt und die er seit dessen 
Erbauung und schon unter 2 Vorbesitzem „einwandfrei“

a l T n l r n f  t r  b ^  gekL “ ‘ e lle k tu e lle r H in s ic h t“ ,also nam entlich  bez. se ine r S teue rkund igke it, als gee igne t
erscheinen mußte so daß er sich ohne Verletzung der von 
ihm zu erwartenden Sorgfalt darauf verlassen konnte, „daß 
H. die Steuersachen richtig erledigen werde“ In  dieser 
Annahme ist . . . ein Rechtsirrtum nicht zu erblicken Denn 
im Vei gleich m it den erheblichen sonstigen geschäftlichen 
und rechtlichen Schwierigkeiten, die m it der Verwaltung 
eines großen Hausanwesens verknüpft sind, ist Gerade die 
Besorgung der Anmeldung der aus den Hauseinnahmen zu 
entrichtenden Umsatzsteuer, um die es sich hier allein 
handelt, eine verhältnismäßig so einfache Angelegenheit, 
daß einem so langjährigen und vielseitig bewährten Haus
verwalter, wie es H. war, die Befähigung hierzu ohne 
weiteres zugetraut werden darf. Daß der Angekl. das tat und 
sich auf die Sachkunde von H. verließ, ohne sich über ihn 

etwa beim FA. —  noch besonders zu erkundigen, kann 
nach der ganzen Sachlage, insbes. im  Hinblick auf die 
Persönlichkeit H.s nicht als Mangel an Sorgfalt bei der 
Auswahl eines Steuerbearbeiters angesehen werden. Auch
RH1*  i o  der Senat im  U rt' v - 2- Mai 1927 (RGStr. 
JVsv ' “ 59, 26-2) ausgesprochen hat, daß die Steuer- 
n icM rd“ Dg “ atCh4 § ?67 RAbS ° ' ™'ar g ro b e  Fahrlässigkeit 
des M a fip c T 6 2 * i )er an ^en Steuerpflichtigen hinsichtlich

auch dem, was hierüber b ^  DaS entsPricht
handlangen bez des SesetzSeberischen Ver-
ha t (vg f. B e c k e r ,  A n t i .  1 z u '§ f «  Ä t
I I .  1444/28 v. 26. Sept. 1929 ¿ K  ) g 0  ' ’ • (Urb

Reichsarbeitsgericht.
M itg e te ilt von Reichsgerichtsrat L in z ,  Leipzig.

Räumliche W irk u n g  einer A llgem einverb ind lichkeits
erklärung; sie w ird  durch den T arifve rtrag  bestimmt.
Ein TV . v. 9. Jan. 1926 war am 12. März 1926 für all
gemein verbindlich erklärt für die Städte Frankfurt und 
Offenbach. Am 9. Mai 1928 ist zu ihm ein neues Lohnabk., 
verbindlich erklärt am 25. Aug. 1828 ebenfalls für Frank
furt und Offenbach, abgeschlossen worden. K l. meint, 
damit werde auch die am 1. A p ril 1928 m it Frankfurt ver- 
emigte Gemeinde Fechenheim einbezogen. Dies ist ab- 
gelehnt Der grundlegende TV. datiert v. 9. Jan. 1926,
Abschb’T i r T  u0Cv ni.cht zu FrankfM t gehörte. Beim 
der räumliche r ° bnabk- lst weder der TV. geändert, nochS Ä  Si'/T
T O S * e n t e c S r 1S . «  “ 2 ? 'f ‘ f  t “  T V ' '■ ’ • J » -

Witienserklarungen maßgebend, die in der Erklärung und 
durch deren Fassung nach außen hin erkennbar- zum Aus
druck gelangt sind. Da die VerbErkl. erst im  Aug 1928 
also nach der Eingemeindung erfolgt und ihre Erstreckung 
auf gewisse Betriebe in dem ebenfalls ein gemeindeten Höchst 
Vorbehalten ist, so müßte sie dahin aufgefaßt werden daß 
sie fü r die Stadtgemeinde Frankfurt in  ihrer neuen Aus 
dehnung gelten w ill. A lle in  dem LAG . ist darin bei- 

lichten, daß der ö r t l ic h e  Wirkungsbereich eines T V  
durch diesen selbst geregelt w ird und für die Erweiterung 
¿ 7  Tarifgebietes in der A llgVerbErkl. ebensowenig 
ho ^ . Ist’ w*e ii ir  die Erweiterung des sachlichen Geltungs- 

Meiches. (RAG.-Urt. 82/29 v. 23. Okt. 1929.)

Reichsfinanzhof.
M itg e te ilt vom Senatspräsidenten beim  RFH. D r. K lo ß ,  München.

=  Umsatzsteuerfreie E in fu h r; Buchführungspflicht.
Der Beschwerdeführer hat seinen Wohnsitz in  Holland. Er 
bringt regelmäßig m it einem Kraftfahrzeug ausländische 
Waren nach Deutschland und setzt sie da an seinen Kunden
kreis ab. E r nahm die Steuerfreiheit des § 2 Nr. la  
UmsStG. in Anpruch. Sie wurde ihm von dem FA. ver
sagt m it der unzutreffenden Begründung, daß er die Waren 
nicht aus dem Ausland in  das Inland eingeführt, sondern 
verbracht habe, der Umsatz nach dem Verbringen aber 
steuerpflichtig sei. Bei Auslegung des § 2 Nr. 1 a UmsStG. 
ist davon auszugehen, daß Einfuhr vorliegt, wenn die Ware 
auf Grund eines Lieferungsgeschäfts über die Grenze ge
bracht wird. Näher w ird  der Begriff der Einfuhr im  § 6 
Abs. 2 UmsStG.-DurchfBest. dahin bestimmt, daß die Ware 
sich vor Beginn der Erfüllung desUmsatzgeschäfts (Lieferung) 
im  staatsrechtlichen Ausland und nach Erfüllung, d. h. nach
dem dem Erwerber die Verfügung über die Ware verschafft 
ist, im  staatsrechtlichen Inland befinden muß. Diese Begriffs
bestimmung ist nicht erschöpfend. Sie läßt die Frage offen, 
was als Erfüllung des Umsatzgeschäfts (Lieferung) anzu
sehen ist. K la r ist, daß die Lieferung zeitlich und räum
lich beendet ist, sobald dem Erwerber die Verfügung über 
die Ware verschafft ist, daß es also bez. der Beendigung 
der Lieferung darauf ankommt, ob die Ware sich in  diesem 
Augenblick im  staatsrechtlichen Inland befindet. Ein Zweifel 
ist aber möglich bez. des Beginns der Lieferung. H ierfür 
kann es nicht darauf ankommen, an welchem Orte der 
Lieferer die Verfügung über die Ware aufgegeben hat. Be
gonnen w ird  bei Einfuhr und Ausfuhr m it der Lieferung 
schon dadurch, daß die Ware zur Ausführung des Lieferungs
geschäfts in Bewegung gesetzt wird. Unerheblich ist, ob 
der Lieferer die Ware der Eisenbahn oder einem anderen 
Beförderungsunternehmen zur Beförderung übergibt, oder 
ob er die Beförderung durch seine Angestellten oder selbst 
in  Person ausführt. Es wäre vom wirtschaftlichen Stand
punkt aus nicht gerechtfertigt, zwischen diesen Fällen einen 
Unterschied zu machen. Bei Einfuhr und Ausfuhr ist des
halb der Beginn der Lieferung gleichbedeutend m it dem 
Beginne des Beförderungsvorganges. Es liegt also Einfuhr 
und nicht Verbringen vor, wenn ein Ausländer die vorher 
hei ihm bestellte Ware selbst ins Inland bringt und dort 
dem Besteller übergibt. Gleichwohl muß der Versagung 
der bteuerbefreiung deshalb zugestimmt werden, weil der 
Beschwerdef. die Buchführungsvorschriften nach S 2 Nr. 1 a 
UmsStG und § 12 UmsStDurchfBest. nicht beobachtet hat. 
D ie Buchfuhrungspflicht des ausländischen Lieferers kommt 
plcht, ™ Frap -  wej™  ^ er Ausländer, wie im  gewöhnlichen 
Geschäftsverkehr die Regel, die Ware dem inländischen 
Abnehmer zuschickt. In  diesen Fällen kann eine Steuer 
von dem Ausländer überhaupt nicht eingezogen werden. 
Die Buchfuhrungsvorschnften kommen aber hei der E in- 
fuhr zur Geltung wenn die Einfuhr durch einen inländischen 
Gewerbetreibenden bewirkt w ird. Sie müssen auch von 
dem Ausländer beachtet werden, wenn er die Ware in  das 
Inland_ bringt. (U rt V. A. 688/28 v. 26. Juli 1929.)

Die Postzustellungsurkunde begründet im  Steuer
prozeß vo llen Beweis fü r  die in  ih r  beurkundeten V o r
gänge. Der Einspruchsbescheid ist, wie die Postzustellungs- 
urkunde ergibt, dem Beschwerdeführer persönlich am 
14. Aug. 1928 zugestellt. Die Berufungsfrist lie f deshalb 
m it dem 14. Sept. 1928 ab. Die Berufung ist aber erst 
am 27. Sept. 1928 bei der Steuerstelle eingegangen. Der 
Beschwerdeführer gibt an, nicht ihm, sondern seiner Haus
angestellten sei der Einspruchsbescheid vom Postboten 
ausgehändigt worden. Darin liegt die Behauptung, daß die 
Zustellungsurkunde unrichtig sei. Die Zustellungsurkunde 
ist eine öffentliche Urkunde und begründet deshalb vollen 
Beweis des von dem Urkundsbeamten beurkundeten V or
ganges. Dieser aus § 415 ZPO. entnommene Satz hat all
gemeine Bedeutung und ist deshalb auch im  Steuerstreit
verfahren anzuwenden. Doch steht dem Beschwerdeführer 
der Beweis offen, daß der Vorgang —  nämlich die Ueber- 
gabe des Schriftstücks —  unrichtig beurkundet sei. Es 
genügt aber nicht, daß die Unrichtigkeit der Urkunde
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möglich oder wahrscheinlich sei. Die Unrichtigkeit muß 
bis zur Gewißheit bewiesen werden. (U rt. U. A. 453/29 
v. 27. Aug. 1929.)

Reichswirtschaftsgericht.
M itg e te ilt vom Senatspräsidenten des E W G . D r. K o p p e l ,  B erlin .

V e rw irku n g  des Entschädigungsanspruchs wegen 
unlauterer Angaben nach § 16 Abs. 2 des Kriegs- 
schädenschlußgesetzes(KSSG.). A  hatte imEntschädigungs- 
verf. des B. versucht, diesem durch unlautere M ittel eine 
Entschädigung zu verschaffen. Im  Entschädigungsverf. 
des A  wurde in 1. Instanz eine Entschädigung nach § 16 
Abs. 2 KSSG. versagt. A uf Beschwerde wurde abgeändert: 
Der Auffassung, daß nach § 16 Abs. 2 KSSG. auch der 
seinen Entschädigungsanspr. verwirke, der versucht, eine 
Entschädigung durch unlautere M ittel nicht fü r sich, son
dern für einen anderen zu erlangen, hat sich der Senat 
nicht anzuschließen vermocht. Bei solcher Auslegung würde 
§16  Abs. 2 von allen Vorschriften früherer Entschädigungs
gesetze abweichen. Für diese Annahme bietet § 16 Abs. 2 
keinen Anhalt. Insbes. ist ein solcher nicht darin zu finden, 
daß in  § 16 Abs. 2 der Ausdruck „jemand“ im Gegensatz 
zu dem Ausdrucke „der Geschädigte“ in  früheren Entsch.- 
Gesetzen gebraucht wird. In  einem Gesetze, das nur von 
Geschädigten und deren Ansprüchen handelt, kann auch in 
der Fassung „hat je m a n d  zur Erlangung einer Entschädi
gung“ unter dem „jemand“ nicht ein D r i t t e r  verstanden 
werden. Auch das W ort „Erlangung“ spricht gegen die 
hier abgelehnte Auffassung: „W er etwas „erlangen“ w ill, 
w ill s ic h  etwas verschaffen, nicht einem anderen. Wenn 
der Gesetzgeber § 16 Abs. 2 in  weitergehendem Sinne 
verstanden hätte, würde er dies deutlich ausgesprochen 
haben, vgl. z. B. in  § 263 StrGB: „. . . Absicht, sich o d e r 
e in e m  a n d e re n  . . . Vermögens vorteil zu verschaffen . . . “ 
Demnach ist § 16 Abs. 2 dahin auszulegen, daß nur der 
die Schlußentschädigung verw irkt und die Leistungen zu 
erstatten hat, der durch unlautere M ittel oder grobfahr
lässig unrichtige oder irreführende Angaben fü r  s ic h  eine 
Entschädigung erlangen wollte. (U rt, 13. S. X X X I I I  d. 77/29 
v. 24. Juli 1929.)

Reichsdisziplinarhof.
M itge teü t von Reichsgerichtsrat D r. S c h w a lb ,  Leipzig.

§§ 10, 72, 76 RBG. Ehebruch eines Beamten.
Ehebruch eines Beamten erfordert als Sühne jedenfalls 
dann Dienstentlassung, wenn er jahrelang fortgesetzt worden 
ist und der Beamte das ehebrecherische Verhältnis dazu 
ausgenutzt hat, um sich und seinen Angehörigen von der 
Mitschuldigen Vermögensvorteile zu verschaffen. Eine 
solche Ausnutzung liegt vor, wenn der Beamte duldet, 
daß seine Frau von seiner Mitschuldigen Zuwendungen 
für Bekleidung und Beköstigung der Familie annimmt, die 
jene ih r m it Bezug auf ihre Zustimmung zu dem unerlaubten 
Verkehr macht. (U rt. F. 43/29 v. 30. Okt. 1929.)

K a m m e rg e r ic h t.
1. Z iv ils a c h e n .

A . M itg e te ilt von Kam m ergerichtsrat D r. K o e h n e ,  B erlin .

§ 35 a der 2. D urchfV . zur GoldbilanzV., A rt. I I ,  
I I I  der 7. D urchfV . zur GoldbilanzV. Anmeldung der 
Um stellung von Aktien. Die Umstellung von Aktien nach 
Art. I I .  der 7. DurchfV. zur GoldbilanzV. bedarf in  der 
Regel nicht der Anmeldung durch den Aufsichtsrat. 
(Beschl. l b  X . 232/29 v. 13. Juni 1929.)

§ 23 AufwGes., § 13 AufwNovelle, § 880 BGB. 
E in tragung der Vorrangseinräum ung, a) Zur Vorrangs
einräumung i. S des § 23 AufwGes. und zur Beschränkung 
des Vorranges der Gesamthypothek oder Gesamtgrundschuld 
nach Maßgabe des § 13 AufwNov. ist die Zustimmung des 
Grundstückseigentümers nichterforderlich, b) Die Vornahme 
der sich aus § 23 AufwGes. und aus § 13 AufwNov. er
gebenden Rangeintragungen setzt die vorherige Eintragung 
der Erben des eingetragenen Grundstückseigentümers nicht 
voraus. (Beschl. 1 X . 266/29 v. 4. Juli 1929.)

Preuß. Gesetz über die A ufwertung von Erbpacht
zinsen usw. v. 28. Dez. 1927, §§ 1, 4, 7, 21; preuß. V . 
zur D urchführung dieses Ges. v. 28. Dez. 1927, A rt. 4, 
7, 9; §§ 16, 31 AufwGes,, A rt. 63 EG. B G B.; Hannov.

V . über die bei Ablösung der grund- und gutsherr
lichen Lasten und Regulierung der bäuerlichen V e r
hältnisse zu befolgenden Grundsätze v. 10. Nov. 1831, 
§§ 1 Abs. 2, 2, 31; Hannov. AblösungsO. v. 23. Ju li 
1833, §§ 1— 3 preuß. Ges. über Ablösbarkeit der Erben
zins- und Erbpachts-Verhältnisse in  den M oo r- und 
W ohnko lon ien  der P rov inz Hannover v. 2. Ju li 1876, 
§ § 1 , 2  Anmeldung von Erbpachtzinsen zur Aufwertung, 
a) In  der Provinz Hannover bestehen Erbpachtverhältnisse 
mangels einer Ablösung noch gegenwärtig fort, b) Ist 
die Anmeldung eines Anspruchs auf wieder kehr ende 
Leistungen i. S. des § 1 des gen. preuß. Ges. v. 28. Dez.
1927 zur Aufwertung erst nach dem 30. Juni 1928 bei dem 
AG. eingegangen, in dessen Bezirke das Grundbuch des 
belasteten Grundstücks geführt wird, so findet eine Auf
wertung des Anspruchs nicht statt, selbst wenn die An
meldung des Anspruchs zur Aufwertung bis zum 30. Juni
1928 bei einem anderen AG. erfolgt ist und von letzterem 
nach diesem Zeitpunkte an das erstgenannte AG. weiter- 
geleitet worden ist. (Beschl. 1 X . 282/29 v. 25. Juli 1929.)

B. M itg e te ilt von Kam m er gerichtsrat D r. N a d le r ,  B erlin .

§§ 5 Abs. 2, 10 Abs. 1 Z iff. 5 AufwGes. K au f
geldforderung und Pfandauswechslung. Eine hypotheka
risch gesicherte Kaufgeldforderung verliert die Fähigkeit zu 
erhöhter Aufwertung durch eine Pfandauswechslung auch 
dann, wenn diese während der Rückwirkungszeit erfolgt 
ist. (Beschl. AW . 1335/29 v. 5. Dez. 1929.)

§ 10 Abs. 1 Z iff. 5 AufwGes. A ufwertung einer K au f
geldforderung und Jetztwert des Grundstücks. Die Auf
wertung einer Kaufgeldforderung findet nicht ihre Höchst
grenze in  demjenigen Betrage, der von dem gegenwärtigen 
Grundstückswert nach Abzug des Goldwertes sämtlicher 
früheren Leistungen verbleibt. Es ist nicht zutreffend, daß 
der Verkäufer im  Wege der erhöhten Aufwertung ins
gesamt, d. h. unter Mitberücksichtigung der bereits vo r der 
Rückwirkungszeit erfolgten Teilzahlungen, dem Goldwerte 
nach niemals mehr erhalten dürfe, als das Grundstück jetzt 
wert ist. Das würde zu einer ungerechtfertigten Bevor
zugung des Käufers führen. Ihm  würde dann der W ert 
seiner Anzahlung, soweit sie durch den gegenwärtigen 
Grundstückswert gedeckt ist, bis zu 100 %  vo ll erhalten 
bleiben, ehe dem Gl. eine über 25 %  hinausgehende 
Aufwertung zugebilligt werden könnte. Der Käufer muß 
m it dem in  dem Grundstück angelegten Kapital, ebenso 
wie der Gl., an der allgemeinen Verarmung teilnehmen. 
(Beschl. AW . 2073/29 v. 19. Dez. 1929 )

§ 76 AufwGes. Anwaltsgebühren im  A ufw V erf. Die 
Höhe der für die Vertretung durch einen nichtpreuß. RA. 
im  Verfahren vor einer preuß. AufwStelle zu erstattenden 
Gebühren bestimmt sich grundsätzlich nach den für den 
Niederlassungsort des RA. maßgebenden landesrechtl. Ge
bührenvorschriften. (Beschl. AW . 1490/29 v. 12. Dez. 1929.)

2. S tra fsa ch e n .
M itg e te ilt von Kam m ergerichtsrat D r. S im o n ,  B erlin .

M üllab fuhr. Nimmt ein Ortsstatut und die zu dessen 
Ausführung erlassene PolV. (Forst/Laus., 24. Juni/21. Dez. 
1925) die gewerblichen Betriebe von der Verpflichtung 
zur Benutzung der städt. Müllabfuhr aus, so erstreckt sich 
diese Befreiung nicht etwa auf alle Grundstücke, auf denen 
Gewerbe betrieben werden, ohne Rücksicht darauf, in  
welchem Umfange auf ihnen ein Gewerbebetrieb statt
findet. (Urt. 1 S. 278/29 v. 4. Juni 1929.)

Raufboldliste. Ordnet eine PolV. (Landr. Beuthen, 
9. A pril 1928) an, daß die Eintragung in die Raufboldliste 
auf bestimmte Zeit zu erfolgen habe, so ist eine ohne Zeit
beschränkung erfolgte Eintragung rechtsunwirksam. (U rt. 1
S. 284/29 v. 7. Juni 1929.)

Zusatzstrafe bei Forstdiebstahl. Die in  § 6 FDGes. 
fakultativ vorgesehene Gefängniszusatzstrafe kann nicht 
gemäß § 27 b StrGB. durch Geldstrafe ersetzt werden. 
(U rt. 1 S. 285/29 v. 7. Juni 1929.)

Straßensperrung zwecks Förderung des W in te r
sports. Eine PolVorschrift (Arnsberg, 10. Mai 1927), die 
eine Straße „fü r Sonn- und Feiertage, an denen Schnee 
liegt, der das Skilaufen ermöglicht“ , fü r den Verkehr m it 
Last- und Kraftfahrzeugen sperrt, entbehrt der nötigen Be-
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stimmt.he.it und ist daher ungültig. (U rt. 3 S. 317/29 vom 
10. Juni 1929.)

Kennzeichnung von Schlachtschweinen. Die in  einer 
viehseuchenpol.Anordnung (Schleswig, 15. Nov. 1927) aus
gesprochene Pflicht zur Kennzeichnung von Schlacht
schweinen, die m it der Eisenbahn in Sammeltransporten 
verladen werden, liegt nicht nur dem ob, der die Kenn
zeichen in  das Viehhandelskontrollbuch einträgt, sondern 
auch dem Aufkäufer, gleichviel ob er als selbständiger 
Gewerbetreibender oder als Betriebsleiter eines Händlers 
tätig wird. (Ürt. 1 S. 292/29 v. 11. Juni 1929.)

Kaninchenfang. Bedroht eine PolV. (Schleswig 
19. März 1925) die Verfolgung wilder Kaninchen ohne 
die mitzufuhrende schriftliche beglaubigte Erlaubnis des 
Grundeigentümers m it Strafe, so enthält die Annahme des 
Täters, er sei dazu auf Grund der Erlaubnis des Jagd
pächters berechtigt, einen nicht entschuldigenden Straf- 
xechtsirrtum. (ü rt. 1 S. 288/29 v. 11. Juni 1929.)

Preußisches Oberverwaltungsgericht.
I .  M itge t. vom Senatspräsidenten des OVG. D r. L in d e n a u ,  B erlin . 

Keine Regelung von Deckgeld durch Polize iV . Die
PolizeiV. des OPräs. über die Bullen- und Eberkörung 
findet im  Ges. über Regelung des K ör- und Pferderenn
wesens v. 4. Aug. 1922 keine Rechtsgrundlage. Dieses 
Ges. ermächtigt die Landespolizeibehörden, durch PolizeiV. 
Vorschriften über Körung von Hengsten, Bullen, Ebern usw. 
zu erlassen. Unter dem Körwesen ist der Inbegriff der 
Bestimmungen zu verstehen, die den Zweck haben, unge
eignete Vatertiere von der Zucht auszuschließen, die daher 
anordnen, daß zum Decken fremder weiblicher Tiere nur 
so che Vatertiere benutzt werden dürfen, die von einem 
Ausschüsse von Sachverständigen für tauglich erklärt sind, 
-uie .brage, ob und welche Gebühr der Besitzer der an- 
gekorten Tiere für den Deckakt erhebt, hängt weder begriff

ne m it dem Körwesen zusammen, noch ist sie praktisch 
pln “ ^wendiger Bestandteil der durch eineKörO. getroffenen 
Regelung. Bestimmungen über Erhebung oder Höhe eines 
Deckgeldes finden im Ges. keine Stütze. Das ist auch 
durch den im Ges. v. 15. März 1927 (GesS. S. 37) dem 
§ 1  des Ges über die Regelung des Körwesens angefügten 
Abs. 2 anerkannt, wonach zur Deckung der Kosten, die 
durch die Körung entstehen, Gebühren erhoben werden 
können, Aach Meinung des Gesetzgebers kann also die 
Zulässigkeit der Erhebung von Körgebühren, die m it dem 
Körgeschäft vie l unmittelbarer zusammenhängt als die eines 
Deckgeldes, aus dem Ges. von 1922 nicht hergeleitet werden. 
■Gegen diese Auffassung wendet sich das KG. in  der 
Entsch. v. 4. Febr. 1924 (Bd. 27 C S. 76) m it der Begr., 
lln  entSegengesetzten Falle würden die Besitzer der Tiere 
Sic gegenseitig unterbieten; die Anschaffung und Unter- 

? unS wertvoller Zuchttiere, die zur Erhaltung oder Ver- 
e unS der Rasse geeignet seien, werde unmöglich werden; 

b i^ ^ sten bereitgestellten Tiere würden überanstrengt, 
w«rHDU r- daS Aufsuchen solcher Tiere im  Nachbarbezirke 
möp-hVtiT., ’*nerwi)J1schter Wechsel verschiedener Schläge

BefürchtungeiTnicht du fch ‘1̂ .IlgeSteU1t bleiben> ° b d i«en
der angekörten T  d" ch die regelmäßige Nachkörung
tr if f t  Ä &  r dc”  kT =  je“
Entsch. des OVG. v V  I  df  K °Jw^ en bereits in  der 
geführt wurde daß'di» w ^ ^ 2  (Bd. 77, 327) aus-

PoUzeiv“ nurr mit ‘ besonder^ 1 Ä  

v  25gel 5 ni9d29.)biSher niCht erteiU iS‘ - (U rL m - A ' 27/28

I I .  M itgeteUt vom Senatspräsidenten des OVG. D r. S c h o lz ,  B erlin  

S teu ersachen .

A iw ? emern1ewertzuwachssteuer und Erwerbspreis
V 14 “lehn iqnn lero ê einden die durch § 72 Zuwa^sS tG ! 
’W'ertzuw (RGB1. s - 33) aui dem Gebiete der
durch s T A t 6^ ^ ! .  ihUen eenommene Autonomie 
S. 821) in l n  5 des Finanzges. v. 3. Juli 1913 (RGBl.

em Umfange wiedergewonnen. Sie können

daher die Erm ittlung des steuerbaren Zuwachses selbständig 
regeln. Is t aber durch ein Ortsgesetz fü r die Fälle, in  
denen der steuerpflichtige Rechtsvorgaug einen G ru n d 
s tü c k s te i l betrifft, die Erm ittlung des Teilerwerbspreises 
abweichend von § 20 Abs. 1 ZuwachsStG. geregelt, so 
muß solche Regelung im  Einklänge stehen m it dem das 
Zuwachssteuerrecht beherrschenden Grundsätze, daß als 
steuerbarer Zuwachs der Unterschied zwischen dem Erwerbs
und dem Veräußerungspreise gilt. Deshalb muß ein Orts
gesetz fü r die Fälle, in denen die Annahme eines gleichen 
Wertverhältnisses der Grundstücksteile zueinander der 
Sachlage nicht entspricht, die Berücksichtigung des W ert
verhältnisses i. S. von § 20 Abs. 1 a. a. O. zulassen. Es 
ist also der Erwerbspreis des veräußerten Teils nach dem 
Verhältnis seines Wertes zum Werte des Gesamtgrundstücks 
zu berechnen. Rechtsunwirksam ist die Vorschrift einer 
Steuerordnung, die den Erwerbspreis des veräußerten Teils 
unterschiedslos nach dem Verhältnis seiner Größe zur 
Größe des Gesamtgrundstücks zu berechnen vorschreibt, 
also die Berücksichtigung unterschiedlicher Wertverhältnisse 
nicht zuläßt. (U rt. V II.  C. 66/29 v. 4. Okt. 1929.)

Bayerisches Oberstes Landesgericht München.
1. Z iv ils a c h e n .

M itg e te ilt von M in is te ria lra t C a m m e re r ,  München.
Pflegschaft nach dem BGB. als Kura te l nach § 62 

RBeamtGes. Die Vorschrift in § 62 RBeamtGes. v. 31. März 
1873, wonach dem Beamten oder seinem hierzu besonders 
zu bestellenden Kurator die Einleitung des Zwangs
pensionierungsverfahrens zu eröffnen ist, ist wörtlich dem 
§ 89 des preuß. Ges. v. 21. Juli 1852 nachgebildet. Der 
diesem Gesetze entnommene Ausdruck „Kura tor“ erklärt 
sich aus dem Sprachgebrauch des Rechts, das zur Zeit der 
Erlassung des RBeamtGes. noch galt. Die offensichtliche 
Anlehnung an das beim Erlaß der maßgebenden Gesetze 
(1852 und 1873) geltende Recht spricht fü r die Annahme, 
daß unter der Kuratel des § 62 die des geltenden bürger
lichen Rechts gemeint war und gemeint ist. Der Kuratel 
des älteren Rechts fü r einzelne Angelegenheiten entspricht 
seit Inkrafttreten des BGB. die Pflegschaft nach § 1910 
Abs. 2 BGB. für einen Volljährigen, der wegen geistiger 
oder körperlicher Gebrechen einzelne seiner Angelegen
heiten nicht zu besorgen vermag. Ob nach § 62 auch die 
Verwaltungsbehörde einen Vertreter für den Beamten im 
Zwangspensionierungsverf. bestellen kann, ist eine hier 
nicht entschiedene Frage; der Beschl. steht deshalb m it der 
Entsch. des KG. v. 9. März 1905 (KGJ. Bd. 30 A, S. 28 ff.) 
nicht in Widerspruch. (Beschl. I I I .  106/1929 v. 2. Okt. 1929.)

2. S tra fsa ch e n .
M itg e te ilt von Oberstlandesgerichtsrat Z o l l e r ,  München.

Gewerbsmäßiges Schlachten im  landw irtschaftlichen 
Betrieb ; §§ 16, 147 Abs. 1 N r. 2 GewO. Ein Landwirt, 
der in einer nicht genehmigten Schlächtereianlage fortgesetzt 
des Erwerbs wegen Vieh schlachtet, macht sich eines Ver
gehens nach §§ 16, 147 Abs. 1 Nr. 2 GewO, schuldig. 
Solche Schlachtungen stellen nicht eine la n d w ir ts c h a ft l .  
Betätigung dar; sie ergeben sich nicht ohne weiteres aus 
dem Betrieb einer Abmelkwirtschaft. Diese umfaßt die Er
zeugung und Verwertung von M ilch und gibt von Zeit zu 
Zeit die zur Milchgewinnung nicht mehr tauglichen Kühe 
an Händler oder Metzger ab, Dagegen ist es im  Wesen 
der Abmelkwirtschaft nicht begründet, daß der Landwirt 
die entbehrlichen Kühe selbst schlachtet und das Fleisch 
selbst dem Publikum verkauft, wenn auch tatsäclich in  
schwierigen Zeiten der Landwirt des besseren Verdienstes 
wegen das eigene Schlachten und Fleischverkaufen dem 
Absatz des Viehes an Händler und Metzger vorziehen mag. 
Das eigene Schlachten zum Zwecke der eigenen Veräußerung 
des Fleisches kann, weil der Landwirtschaft an sich fremd, 
nicht als N e b e n b e tr ie b s fo rm  der Landwirtschaft ange
sehen werden. (So auch das KG. in GewArch. 26, 513; a. A. 
OLG. Celle in  GewArch. 26, 180 und JW. 1928, 2481.) 
Das gewerbsm. Schlachten ist Sache des Metzgereigewerbes; 
wenn der Landwirt es betreibt, unterliegt er der GewO. 
(Urt. R. I I .  409/29 v. 17. Okt. 1929.)
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Literatur-Beilage zur djz. 35. Jdn (131 Huit 3
D ie W irk lic h k e it des Rechts. Von Prof. Dr. W ilh e lm  

Sauer. 1929. Berlin, Rothschild. 2,40 M.
W irklichkeit kommt dem Recht nach Ansicht des 

Verf. nicht in  der Gestalt seiner Normen —  rein ge
danklicher Schöpfungen — , sondern als einem Stück ge
schichtlich sozialen Geschehens zu, dessen Elemente in 
den sich zum Ganzen der Gesellschaft und der Gemeinschaft 
zusammenschließenden Wertstrebungen der Einzelwesen 
liegen sollen. Das wirkliche Recht soll deshalb nur durch 
Einfühlung in diese Bestrebungen und durch fortgesetzte 
Kontrolle der Ergebnisse an der Hand der Beurteilung 
ähnlicher Fälle unter den Gesichtspunkten des Staatswohles 
und der Gerechtigkeit ermittelt werden können. Is t aber 
vom erkenntnis-theoretischen Standpunkt des Verf. aus das 
Recht, als Lebensmacht verstanden, nicht nur ein A u s 
s c h n it t  aus der Kulturw irklichkeit? Und hat nicht die 
Gleichsetzung des nach der angegebenen Methode er
mittelten Rechts m it dem wirklichen Recht eine Abstufung 
nach Graden der Vollkommenheit, also nach einem W ert
maßstab zur Voraussetzung, obschon von der Bestimmung 
des Wirklichkeitscharakters alle W erturteile fern zu halten 
sind?

Reichsgerichtsrat D r. S ta f fe l,  Leipzig.

Die W ah l zum Reichstag. Führer fü r die Reichstags
wahlen. Von MinRat Dr. G e o rg  K a is e n b e rg . 3., neu- 
bearb. Aufl. 1928. Berlin, Stollberg. 4 M.

Die W ah l zum Preußischen Landtag. Führer für die 
Landtagswahlen. VonMinRäten Dr. G e o rg  K a is e n b e rg  
und Dr. E r w in  S chü tze . 2., neubearb. Aufl. 1928. 
Berlin, Stollberg. 4 M.

Die bewährten Führer für die Reichs- und Landtags
wahlen sind zum großen Wahltage im  Mai v. J. in  neuen 
Bearbeitungen erschienen, werden aber lange darüber 
hinaus fü r Praxis und Studium des Wahlrechts gute Dienste 
leisten. Sie enthalten die Wahlgesetze und -Ordnungen 
m it allen Nebenbestimmungen. Für die Erläuterungen ist 
die Rechtsprechung des Reichs- und Landeswahlprüfungs
gerichtes zu den früheren Wahlen herangezogen, die 
übrigens in  einigen Punkten von einander abweichen, z. B. 
in der Frage der Gültigkeit der Stimmzettel und der Ver
wendung nicht amtlich gestempelter Umschläge. Die Verf. 
verdienen aber volle Zustimmung, wenn sie in der Einleitung 
zu dem preuß. Führer betonen, daß das Reich wie Preußen 
wechselseitig daran interessiert sind, die Wahlen nach 
gleichen Gesichtspunkten vorzubereiten und durchzuführen. 
Die Einleitung zu dem Reichstagswahlführer bringt auch 
beachtenswerte Vorschläge für die Weiterentwicklung und 
Vereinfachung des Wahlrechtes.

Senatspräsident am OVG. Dr. L in d e n a u , Berlin.

Verwaltungsrecht. Von Prof. Dr. W a lte r  J e l l in e k .
(Bd. X X V  Enzyklopädie der Rechts- und Staatswissen- 

. Schaft.) 2., durchgesehene Aufl. 1929. Berlin, Springer. 30M.
Daß Schwäche Reiz bedeuten kann, g ilt nicht bloß von 

der W irkung weiblichen Geschlechts. Auch bei der Wissen
schaft vom öffentlichen und insbes. vom Verwaltungsrecht 
steht es so, daß aus dem Mangel einer anerkannten Ueber- 
lieferung die Fragen des Systems und der Methode immer 
wieder neueNahrung ziehen und einenReiz gewinnen, den sie 
in  gefestigteren Disziplinen längst verloren haben. Indessen 
sind es nicht viele, die an diesen Fragen ein Gefallen finden. 
Der Praktiker zumal w ird  es stets m it Otto Mayer halten: 
„Auseinandersetzungen über Methodenfragen liebe ich nicht“ . 
Und doch ist es gerade die Methode, die ihm dieses Buch 
von Jellinek besonders wertvoll machen wird. Eine Methode 
freilich und ein System, die wiederum noch lange nicht das 
letzte W ort bedeuten, in  jedem Falle aber einen großen V or
zug haben: die lebensvolle Frische und die bunte Farbigkeit 
des Vortrags, die die gedankliche Verallgemeinerung immer 
wieder aus der W irklichkeit erläutern und so aufs Glück
lichste Verbindung halten zwischen Theorie und Praxis. 
Gleich Otto Mayer und Fritz Fleiner gibt auch Jellinek ein 
deutsches Verwaltungsrecht, obwohl er das im T ite l nicht

sagt. Indem er aber nicht bloß alle Fülle einzelstaatlicher 
Gesetzgebung, vielmehr auch die besonderen Gebiete der 
Verwaltung in  die Darstellung miteinbezieht, gestaltet er im. 
Gegensatz zu jenen beiden Werken das seinige gewisser
maßen zu der illustrierten Ausgabe, die dann den Gegenstand 
zumal dem theoretisch weniger geschulten Leser besondere 
nahebringt. Daß eine so weitgehende Versenkung in  den 
Einzelstoff nicht selten auf bisher unbeachtete Zusammen
hänge und neue Fragestellung führt, ist als besonderer 
Vorzug zu begrüßen. Im  übrigen hat sich das W erk schon 
m it erfreulichem Erfolge durchgesetzt: der 1. Aufl., die 
Ende 1927 erschien, ist vo r kurzem die 2. gefolgt, die 
Aenderungen insbes. in den Abschnitten über das Währungs
und Finanzrecht aufweist. Das Einzelschrifttum ist überall 
sorgfältig zusammengestellt, das Sachverzeichnis fä llt durch 
besondere Sorgfalt angenehm auf.

Ministerialrat Dr. M a r k u l l ,  Berlin.

Streitverfahren. Rechtsvergleichende Darstellung des 
Parteienstreits vor den ordentl. und besonderen Gerichten, 
den Verwaltungsgerichten des Reichs und ausgewählten 
Verwaltungsgerichten der Länder v. JR. Dr. K a r l  
F r ie d r ic h s .  1929. Berlin, Stilke. Geb. M. 15.

Der Gedanke dieses Buches ist ausgezeichnet und 
beifallswert. Es vergleicht den Zivilprozeß, das Verf. vor 
den besonderen, bes. den Arbeitsgerichten und das V er- 
waltungsstreitverf. des Reichs und von Preußen, Bayern, 
Sachsen, Thüringen und Anhalt. Es w ill die Erkenntnis 
dieser verschiedenen Verfahren fördern und dem praktischem 
Zwecke dienen, dem Ziviljuristen, namentlich dem Rechts
anwalt, einen Einblick in  die ihm fernerliegenden Verf., 
bes. vor den Verwaltungsgerichten zu vermitteln. Man 
w ird  dieser Absicht des Verf. rückhaltlos zustimmen müssen;, 
es dürfte auch kaum einen „hervorragenden Zivilprozeß
rechtslehrer“ geben, der, wie der Verf. meint (S. IX ), die 
Ansicht vertrete, daß „die Verwaltungs- und Sonderstreit
verfahren des Studiums und der wissenschaftlichen Ver
tiefung nicht würdig seien“ . Mag man dagegen m it den 
Ansichten des Verf. im  einzelnen nicht immer überein
stimmen, das W erk w ird durch die Fülle des verarbeiteten. 
Materials vielfach ein brauchbarer Führer sein können.

Professor Dr. R o s e n b e rg , Gießen.

Das deutsche Tabaksteuerrecht. Systematische Dar
stellung des TabStG. vom 12. Sept. 1919 und seiner 
AusfBest. Von Reg.-Rat D r. R ic h a rd  G o e tz e le r . 
1929. Hamburg, Hermes. Geb. 12 M.

Bei der heutigen Vorherrschaft der Kommentarform ist 
die lehrbuchartige Darstellung eines Gesetzes ein Wagnis. 
Man muß aber zugeben, daß gerade bei einer so seltsam 
uneinfach geordneten Materie wie der des TabStG. das 
zu seiner Handhabung nötige Verständnis der Systematik 
durch das Aneinanderreihen von Erläuterungen nach der 
Paragraphenfolge kaum vermittelt werden kann. V o r  
allem ist anzuerkennen, daß dem Verf. die Aufgabe vor
trefflich gelungen ist. Möge das W erk in  der Praxis die 
Beachtung finden, die es im  reichen Maße verdient. Nicht, 
nur bei den Steuerbehörden, sondern auch hei den Straf
gerichten, deren Sondergebiete fast ein Vierte l der A rbeit 
gewidmet ist. W er sich m it den §§ 56 ff. TabStG. zu 
mühen hat, w ird  über die Aufklärung und Belehrung, die 
ihm hier zuteil wird, seine Freude haben.

Reichsanwalt Dr. S c h n e id e w in , Leipzig.

Die Brandlegungs-Krim inalität. Eine Untersuchung 
über ihre Ausdehnung, Bedingungen und Bekämpfung. 
Von R o la n d  G ra ß b e rg e r. M it 22 Abbildungen und 
31 Tabellen. (Kriminologische Abhandlungen. Herausg. 
von W . G le is p a c h . Heft 4.) 1928. Wien, Springer.
12,60 M.

Der Verf. der fleißigen und umfassend angelegten 
Arbeit, die offenbar eine Frucht des kriminalistischen 
Instituts der Universität W ien ist, und der man in einzelnen
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'Teilen noch die Seminararbeit anmerkt, führt die in  den 
Nachkriegsjahren besonders in  Erscheinung getretene Brand- 
degungskriminalität hauptsächlich auf Anpasswigsstörungen 
-zurück. Unter diesem Gesichtspunkt w ird der Brandver
sicherungsbetrug sowie die Brandlegung aus anderen 
Motiven in klarer und erschöpfender Weise behandelt. 
T)en Ausführungen liegt ein sorgsam kritisch gesichtetes, 
"von der österreichischen Bundesgensdarmerie geliefertes 
Material zugrunde. Die Schwierigkeiten, die sich in der 
Praxis der Verfolgung des Brandstifters entgegenstellen, 
sind zutreffend geschildert. In  dem Kapitel über Be
kämpfung der Brandstiftungen geht Verf. in  dankenswerter 
Weise auf die Schäden der Ueberversicherung und die 
Maßnahmen zu ihrer Bekämpfung ein und erkennt richtig, 
-daß hier, also in dem Gebiet der Prävention, der Schwer- 
punkt des Problems liegt, nicht aber in  der strafrechtlichen 
Bekämpfung der Brandlegungskriminalität, zu der er offenbar 
-mangels praktischer Erfahrung wesentliche Beiträge nicht 
zu liefern vermag. Das Buch bildet m it seiner vorwiegend 
theoretischen Behandlung der Frage eine schätzenswerte 
Bereicherung der vorhandenen Literatur.

Regierungsdirektor Dr. H a g e m a n n , Berlin.

D ie Reichskostengesetze (Gerichtskostengesetz und Ge
bührenordnungen für Rechtsanwälte, Gerichtsvollzieher, 
Zeugen und Sachverständige, Nebengesetze). Nach dem 
Stand v. 1. Sept. 1929. Nebst Gebührentabellen bis 
100 000 M. Von Sen.-Präs. b. KG. a. D. Dr. A d o lf  
B aum bach. 3., vö llig  neubearb. Aufl. (Liebmanns 
Taschenkommentare Bd. 2.) Geb. 9,50 M. Vorzugspreis 
f. Abonnenten der Deutschen Juristen-Zeitung geb. 8,50 M. 

Die 3. Aufl. des rühmlichst bekannten Werkes weist 
«ine Vergrößerung auf das Doppelte des bisherigen Dm- 
anges auf. Dem entspricht der innere Ausbau. Die E r

läuterungen gehen in meisterhafter Knappheit auf alle 
fragen ein, die für den Praktiker in  Betracht kommen. 
Kurze Begründungen sind an geeigneten Stellen gegeben, 
e enso Auseinandersetzungen m it abweichenden Meinungen. 
Die ReisekostenV. ist jetzt m it kurzen Erläuterungen ver- 

sind u. a. die Kostenvorschriften 
-der RAbgO deren Kommentierung höchst dankenswert ist. 
Die KostenbesUmmungen des ArbGGes. sind im Zusammen
hänge erläutert und bei den einzelnen Paragraphen des GKG. 
berücksichtigt. Die Tabellen sind durch eine solche für die 
■Gerichtsvollziehergebühren vervollständigt worden. Das 
W erk w ird zu den alten Freunden sicher vie l neue gewinnen 
Landgerichtsrat Dr. A. F r ie d la e n d e r ,  Lim burg (Lahn).

Die Registersachen. Handelsregister, Genossenschafts-, 
Vereins-, Güterrechts-, Muster-, Schiffs- und Schiffsbau- 
werks-Register in  der gerichtlichen Praxis. Von LGPräs. 
Dr. A. B ra n d  und AGR. M e y e r zum  G o tte s b e rg e . 
8., verbesserte und vermehrte Auflage. 1929. Berlin 
öpnnger. Geb. 29,50 M.

bar,aM*ennem Bu?h’ das ein so abseits liegendes Gebiet be- 
sind ti-ntTit- 6S die P-egmtersachen für die meisten Juristen 
arbeitune- ersehthohenPreises nach zwei Jahren in neuer Be
semer Neuausfmh1 ’ S°  sPric llt das für die Notwendigkeit 
ungeheuren 'Ä  v " “  c,die Güte des Werkes. Die
vorgerufenen w irts rW o ’- i nidatlon nnd Stabilisierung her-
im  g S Ä v T - haben auch
S ch rifttu m  und R echtsprechung haben
damit befassen müssen S e  Verf haben 2  T  JS
ständigen Benutzer in jeder Zeile erkennbar, m it Bienen"

Stand w - ’ 6in W erk ZU schaffen’ das dam heuügenStande von Wissenschaft und Praxis entspricht n ie
ormulare durften mehr den tatsächlichen Verhältnissen 

anzupassen sein. In  Berlin, wo über V aller d * v 
AkhengeseUschaften ihren Sitz haben, pflegen diehe'toeÄ Ä s r des urkundsb°-tei1 &

Amtsgerichtsrat M ic h a e lis ,  Berlin.
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versicherung und Erbschaftssteuer.

Die öffentlich-rechtliche Versicherung. 62. Jg. Nr. 1: J o s e f ,  Ver
äußerung, Zwangsversteigerung und Zwangsverwaltung des haft
pflichtversicherten Betriebes.

Mitteilungen des Internat. Transportversicherungs-Verbandes. 19. B d .
N r. 10: A u d o u in ,  Haftung des Frachtführers in  der E lsaß-Loth
ringer Binnenschiffahrt. # .

Annales de droit commercial. 38. Ann. No. 3: C r o iz a t ,  S tatut j  und - 
des délégués des co llectivités publiques dans les sociétés d’économie 
m ixte. V a n  d e r  H e y d e n ,  La  réform e du d ro it des sociétés 
anonymes aux Pays-Bas. B o u te r o n ,  La  clause de re tou r sans 
fra is dans les effets de commerce.

Journal des Sociétés. 50. Ann. No. 11: W a h l,  Des modifications; 
survenues au tableau d’amortissement des obligations _ par suite 
de l ’insuffisance des souscriptions ou des rachats anticipés.

Recueil jurid. des sociétés. 10. Ann. No. 11: W a h l,  De l ’ordre de 
réunion de l ’assemblée générale extraordinaire e t des assemblées 
spéciales. — Les groupements de porteurs de parts de fondateurs; 
(Commentaire de la  lo i  du 23 janv ie r 1929; Fin).

Zivilprozeß usw.
Konkurs- u. Treuhandwesen. 4. Jg. H. 1; R o s e n , D ie  Frage des- 

Preisschleuderns m it M arkenartike ln  im  Konkurs. G ö l le r ,  D e r 
Gemeinvertreter.

Zeitschrift des Deutschen Notarvereins. 30. Jg. Nr. 1: D  re  w es,. 
Beanstandungen u. Erfordernisse im  Erbscheinsverfahren. K u r z ,  
Das Notariats-Sign et. (M it 6 Abb.)

Rivista di diritto processuale civile. Anno 6. No. 4 : C a la m a n d r e i,  
A ppun ti sulla „re form atio  in  pejus“ . A s c a r e l l i ,  A rb itn  e a rb i- 
tra to ri: g li  a rb itra ti lib e ri. J a e g e r ,  La pregudizia le nel d iritto- 
processuale del lavoro. G. C r., Carlo Heinsheimer. C a ru g n o ,  
C ontra tti deg li enti pubb lic i. Sindacato giurisdizionale delT 
a ttiv ità  d i contro llo . J a c c a r in o ,  Se la  magistratura del lavoro- 
sia una g iurisdizione ordinaria. C a r n e lu t t i ,  Carattere e lim iti. 
délia  opposizione a lla  sentenza che dichiara i l  fa llim ento. C a rn e 
l u t t i ,  R itardo  dé lia  impugnazione d i sentenze non defin itive- 
R ic c a - B a r b e r i s , Prova d i debito sociale contro i l  socio d i fa tto  
concordatario. C o n ig l i o ,  Controversie ind iv id u a li e contro- 
versie co lle ttive  d i lavoro. C a la m a n d r e i,  D ir it to  ed equità. 
nelT arbitrato.

Strafrecht usw.
Monatsschrift f. Kriminalpsychologie u. Strafrechtsreform. 21. Jg.

H. 1: B y l o f f ,  D ie  Arsenmorde in  Steiermark. S tu m p f ,  A b - 
grenzung des Begriffes d. Freiheitsstrafe. H e l l e r ,  D ie  R eform  
d Jugendgerichts. G ü m m e rs  b a c h , Begnadigte M örder. (Bei
trags zur Psychologie des M ordes.) D r. X , Stufenvollzug und 
Uebergangsheime (Gedanken eines Strafentlassenen).

Kriminalist. Monatshefte. 3. Jg. H. 12: P e te r ,  K rim ina lis tische E r
fahrungen m. d. Schund- u. Schmutzgesetz in  Leipzig.

Rewue de droit pénal et de criminologie. 9. Ann. No. 11: N e y m a r k ,  
L a  coopération de la  société à la  lu tte  contre la  crim ina lité .

Staats- und Verwaltungsrecht.
Reichsverwaltgsblatt u. Preuß. Verwaltgsblatt 50. B L  Nr. 52: H o l t * .  

Reichsauftragsverwaltg. L ö w e n th a l ,  D e r 16. Bd. des Jahrbuchs 
des öffentlichen Rechts. D e l iu s ,  B erlin , D ie  äußere H e ilig 
haltung d. Sonn- u. Festtage bez. Tanzlustbarkeiten.

Bayer. Verwaltgsblätter. 77. Jg. H.. 22: H a u s m a n n , U nfa llver
sicherung der E inrichtungend. W ohlfahrtspflege u. im  Gesundheits
dienst. F r e i ,  D er Flaschenbierhandel in  Gegenwart u. Zukunft.. 
K o l lm a n n ,  D ie  Österreich. Verwaltg. (Forts., auch in  H. 23). •— 
H . 23: N a w ia s k y ,  E in  neuer Vorschlag zum Volksentscheid- 
Jos. M a y e r ,  Starres oder bewegliches System der Fürsorge
erziehung. F e l ln e r ,  Nochmals: Zum privaten Rechtsverkehr 
zw. Gemeinde u. gem eindlich verwalte ter Stiftung.

Württemberg. Zeitschr. f. Rechtspflege u. Verwaltg. 23. Jg. H. 1: 
H e g e lm a ie r ,  Reich u. Länder. D ie  neuen Reformvorschlage.

Zeitschr. f. Binnenschiffahrt. 61. Jg. H. 12: S e ie rm a n n  u. Jo ny  
S c h n e id e r ,  D ie  Schadensersatzpflicht des Fiskus (nach U eber- 
gang der Wasserstraßen auf das Reich).

Preuß. Gemeinde-Ztg. 23. Jg. N r. 1: S c h m it tm a n n ,  Das Wesen 
d. Selbstverwaltung. .

Der junge Rechtsgelehrte. 6. Jg. N r . l :  G r ü t t n e r ,  D ie  P o lize i- 
erlaubnis. „  _  , .

Deutsches Polizei-Archiv. 9. Jg. H. 1: G a e s e , Grandzuge des 
Tumultschädenrechts in  Preußen. F a lc k ,  Po lize iliche  Regelung, 
des Lichtspielwesens außerh. des Lichtspielgesetzes (Bericht üb.

Zeitschr?)!1 badische Verwaltung usw. 61. Jg. N r. 12: G o l l ,  D ie  
E inführung v. ö rtlichen Bauordnungen in  den Landgemeinden.

Die Reichsversicherung. 3. Jg. H. 11: H a t sich das Gesetz zur 
Bekämpfung d. Geschlechtskrankheiten bewährt?
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Zeltschr. f. Kommunalwirtschaft. 19. Jg. N r. 24: R ie n h a r d t ,  Das 
neue Württemberg. Landesschulgesetz. — 20. Jg. N r. 1: F e y ,  
Reichswirtschaftsverbände.

Zeitschr. f. Selbstverwaltg. 12. Jg. N r. 22: B ö l l i n g ,  D er „Aus- 
kreisungsvertrag“ — ein B e itr. zur Frage d. Rechtsnatur zwischen- 
gemeindlichcr Verträge.

Preuß. Volksschularchiv. 27. Bd. H . 2: N a s s , Das Nachsitzen als 
Rechtsproblem. ORR. H e r r m a n n ,  Magdeburg, D ingliches 
Patronat u. Baulast. S c h u lte ,  D ie  sogen. Mehrschulen n. §§42 
Abs. 3 u. 46 Abs. 2 VBG. S c h u lt e ,  Das Recht der Küster- 

o- sckule. (Ueber das Buch v. Hoheisel.) 
ivista di dirilto pubbiico. Anno 21. Fase. 12: C a r n e lu t t i ,  Con- 

*a ° , e • ,n t t °  Pubblico . C h im ie n t i ,  P er 1’ insegnamento d i 
^ £ lslazi° ne. costituzionale positiva ita liana.“ R e s ta ,  Sul 

„ „ r r jp  ÍT,e* f CutoJ ^ ta a* contra tti delle  opere pie. C o c o , Contro- 
versie m tema d inqnadramento sindacale.

Arbeitsrecht.
NeUt i Zrfs!:hCl ;« ichr Aiw , i! Sr,CCht' ,  10' J «'. H . D  S i t z le r ,  Soziale u. 

D ie  A rbeitso-erirht^Vtn1 v  D-+ • d‘ s*aadi chen Schlichtung. S im s o n ,

G oldsc lim id t’Das Arbeitsgericht. 35. Jg. Nr. i :  -d j .
der in  e Tarifverträge f. Lehrlingsverträge vorg^’sâenen  SÆrift? 
h L e h r l tg s t0re ü ig £ ie n ZUSammenSeteM' K ^  ¿nungsausschusses 

Zeitschr. f. Rechtspflege in Bayern. 25. Jg. N r. 24- A u b e le  D ie  
Zwangsvollstreckung ans den §§ 8 4 -9 6  des Betriebsräteges’

M onatsschrift f. A rbeiter- u. Angesteliten-Versicheruna 17 Te H  12-
K n  o l l .  D ie  Bedeutung d. allgemeinen Arbeitsm arktes f  d Fesü 
Stellung d. E rw erbsiä igke it in  d. Unfallversicherung S c h a e f fe r  
D ie  Rechtsprechung d. Reichsversicherungsamtes unter Zugrunde^ 
legung d. „Entscheidungen u. M itte il.“ . Bd. 23 (Schluß).

Die Arbeiter-Versorgung. 47. Jg. H . 1: W G ORR. H o f fm a n n ,  F re i- 
w illig e  Kassenmitgliedschaft.

Die Berufsgenossenschaft. 45. Jg. N r. 1: S t ie g le r ,  D ie  Zwangs
vo llstreckung wegen berufsgenossenschaftlicher Rückstände in  
Bayern.

Internat. Rundschau d. Arbeit. 7. Jg. H. 12: K o v r ig ,  D ie  Reform 
der Sozialversicherung in  Ungarn.

Steuerrecht.
Mitteilungen d. Steuersteile des Reichsverb. d. deutschen Industrie.

, JS- ^ r -12.: H o e r e s ,  Darlehnshingabe als Betriebsvorfa ll oder 
y ^^steuerpflichtige Entnahme. B r ö n n e r ,  D ie  Steuerfre iheit v. 
Jubilaumsgaben. P e te r s , K ö ln , Zu welcher Vermögensart rechnen 
ßeteihgungcn inländischer S teuerpflich tiger an ausländischen 
ottenen Handels- u. Kommanditgesellschaften? S t ö lz l  e . Offene 
Handelsgesellschaft u. Erbschaftssteuer. M i r o w ,  D ie  Behand- 
ung der sog. Heim fa llsschuld bei d. Veranlagung zur Gewerbe- 

stcnëu W ie t f e ld ,  Zur Frage d. Grunderwerbssteuerpflicht von 
Veraußerungsgeschäften bei behörd l. Genehmigung. S k r o d z k i ,  
Reklamesteuern (Forts, fo lgt). ’

Zeitgemäße Steuer- u. Finanzlagen. 10. Jg. H. 12: Z im m e r m a n n ,  
Vereinbarungen zw. Steuerpflichtigen u. Steuerbehörden im  Ver- 
anlagungs- u. Rechtsmittelverfahren. ORR. S c h u lz “  K ö ln  D ie

ZpitRrhrCf/ fü r cke n - d - Reichsbewertnn¿sges!
Z i"  Ire w- Gerichtsbarke it u. d Gemeindeverwaltunf in

WürttemDerg. 71. Jg. N r. 12: S t a l i n ,  E in ig e  Fragen zu r S tra f
bem essung im  Rahm en des B rann tw e inm onopo lgese tzes. 

Völkerrecht usw.
Journal du droit internat. 55. Ann. L iv r .4 /5 : A n d ré - P r u d h o m m e  

Les emprunts des Etats brasilien et serbe devant la  Cour perma
nente de justice internat, de la  Haye. P h i lo n e n k o ,  La  caution 
judicatura so lví en d ro it français moderne. D r e y f u s ,  Convention 
du 12 sept. 1928 entre la  France et la  Belgique ayant pour objet 
de rég le r les conflits  en m atière de recrutement m ilita ire . (Com- 
mentaire.) S h a tz k y , La  défense des intérêts privés russes devant 

.Jddnnaux íiméricains, S a le m , La  clause prom issoire et 
* arbitrage en Turquie.
K H W nSr a,r !e- 3£  JgV H - 1: W e h b e r g ,  Völkerbundsatzung u. 
rate v o ? ' - ~ t ° er Unt? în c llt  im  modernen Völkerrecht. (Refe- 
V ô îk e rre lts R L rc  \ “ auf  der Tag™ g amerikanischer

II: B0livi“ s
t iS iin 'd S T v ö lk e r l 'n n d 1' ^  W e h b e r g ' D ie  m ilitärischen Sank- 

^ ^ » ^ ^ • A n n .  No. 3: A r m in jo n ,  La

B. Bücher.
G 1 u n g 1 e r , W ilh . Rerb+ AB6emeln®*.

V o la n s k y kDAT h Ess“ a# -  3"  ueabe« b-

C o d e ÍéThdeeo d t “ neus?Í H c S l L S í  V / p .  ) ^ F r  E?

, jwirsv
R e ic h s g e r ic h ts - E n ts c h e id u n g e n  in  a -

vom Deutschen-Richterbund. Z iv ils a c h e n E d  brs&
Bchweitzer. (112 S.) K a rt. M . 2. ™ sacben l id ' 123. MüncheH,

B f ir e e r l  r  .  c Bürgerliches Recht.

»
p u tsch . Gesetze 10) • ° e ^ lg e 1r>. 6l A u f l- (Sammlung

de Lw. M . 4,50. '* -“ lan nheim, Bensheimer. (¿V I, 547

6

Handelsrecht usw.
N o r d ,  W alther. G rund lin ien  d. M achtverte ilung zw. Verw a ltung u.

A ktionär. B e rlin , Vahlen. (114 S.) M . 6.
L o c h e t ,  Jean. Des effets de la  p lu ra lité  d’établissements en matière 

de sociétés par actions en d ro it français. Paris, Rousseau. (215 p.) 
Fr. 30.

P o p p ,  St. S. De la  condition ju rid iq u e  des sociétés étrangères en 
Roumanie. Paris, Chauny &  Quinsac. (354 p.) Fr. 40.

Zivilprozeß usw.
F ü n f z ig ja h r - F e ie r  d. Reichsgerichts (Vorw.: Präs. E rw in  B  um  ke ) 

B erlin , Liebmann. (64 S. m. Abb.) Ppb. M . 4.
M a n  as s e , B., u. A lfr .  L e v i .  Vergle ichstechnik bei Zahlungs

schw ierigkeiten. B erlin , Spaeth &  Linde. (168 S.) Lw . M. 6,30. 
D ie  p re u ß . J u s t iz b e a m te n  des höheren Dienstes. Bearb. im  

Büro d. Justizm inisterium s. 6. Ausg. B erlin , Heymann. (159 S.) 
H lw . M . 6.

Strafrecht usw.
G o ld s c h m id t ,  James. Rechtsfälle aus d. Strafrecht. M. e. kurzen 

A n l. zur Bearb. v. Strafrechtsfällen. 3., verra, u. verb. A u fl. 
B erlin , Springer. (106 S.) M . 4,50.

A ls b e r g ,  Max. D ie  strafrechtlichen Nebengesetze (3 Bde). Bd. 1: 
Handels- u. W irtschaftsstrafrecht. Systematisiert u. eingel. B erlin , 
Sieben-Stäbe-Verl. (438 S.) Lw . M . 6.

A ls b e r g ,  Max. Das W e ltb ild  des Strafrichters. E rw . V ortr. 
(Schriften zur Psychologie d. Strafrechtspflege. H . 3). Mannheim, 
Bensheimer. (31 S.) M . 2.

Staats- und Verwaltungsrecht.
H e ld ,  H einr. Das preußisch-deutsche Problem, Erklärungen des 

Bayer. M inisterpräs. Sitzung des Unterausschusses 2 d. Länder- 
konferenz v. 18. Nov. 1929. München, Schweitzer. (36 S.) M . 1,20. 

N ip p e r d e y ,  D ie  Grundrechte u. G rundpflichten d. Reichsverfassung.
Kom m entar zum 2. T e il d. R Verf. In  Gemeinsch. m. . . . hrsg. 

n r  (3, Bde)- B d - 1* A rt. 118-142. B erlin , Hobbing. (510 S.) Lw. M . 30. 
W a c h te l,  Curt. V o r dem Ende der K u rie rfre ih e it?  B erlin , Enslin. 

(127 S.) M . 3,60.
v. B r a u c h i t s c h ,  Max. Verwaltgsgesetze f. Preußen. Neu hrsg. v 

B i l l  D i  e w s  u. Gerb. L a s s a r  (8 Bde). Bd. 7. 19. A u fl. (8. Bearb ) 
m .Vorbem .v. Hans H e l f r i t z .  B erlin , Heymann. (935 S.) Lw. M.30. 

K n  e u e r ,  H . Das bayer. Gemeinderecht u. S tiftungsrecht. 1. bis 
3. A u fl. (Carl S c h a e f fe r ,  G rundriß  des privaten n. ö ffentl. 
Rechts. Bd. 30, T. 2 C.) Le ipz ig , H irschfe ld. (111 S.) M. 3,25. 

Jè z e . Le  statut des fonctionnaires publics. Paris, G iard. (385 p.) 
Frcs. 60.

CI aus  s, E. Les pensions locales d’Alsace et de Lorraine. (Pensions- 
des anciens fonctionnaires du pays d’Em pire.) Paris, Recueil 
Sirey. (343 p.) Fr. 5.

Arbeitsrecht.
N i k i  s c h , A rthu r. Arbeitsrecht. (Betriebswissenschaftl. Bücher. Bd. 11.)

B e rlin , S tilke. (208 S.) Lw . M . 7.
K  e r  s ch  e l ,  W ilh . K o lle k tive s  Arbeitsrecht. E ine E inf. 4.. erw. A u fl. 
-D / v .UCî? r  Tdrei  A rb e it  B d- 16)- Duisburg, Echo-Verl. (192 S.) M. 3. 
P o t t h o i t ,  Heinz, Samy J a d e s o h n  u. Herrn. M e iß in g e r .  Recht

sprechung des Arbeitsrechts 1929. 3000 Entscheidungen in  syste- 
matischer Ordnung Stuttgart, Hess. (X X X IX , 312, 36 S.) H iw . M . 6. 

l iâ t  e r ,  Heinz. Tarifve rtrag  u. Betriebsregelung. Rechtserhebliche 
E inigungen zw. A rbeitgeber u. Betriebsvertretung k ra ft Ta rif- 
u rt9r,af S'-R(Sr h r i&er; Î :  ln s ü t" ts i  A rbeitsrecht an d. Univ. Leipzig, 

r i v 2y  B e rlm - Hobbing. (74 S.) M . 3,50. e ë

Ce“  r a l ^ b ' Ä t r :  0 75Auf1' ™  7' 47,
F is c h e r ,  K a r l, u. A rth . B. K r a u s e .  Handkommentar zu d. Gesetz 

uh Arhertsverm rtüung u Arbeitslosenversicherung in  ¿.Fassung 
v. ic .  u x t. Lyty. o. A u fl. L ie f. 1. (Buchreihe d. ö ffen tl A rbeit^- 
P r ^ h i f  v i f '  6’ StuÜgart’ K oU bam “ er. (240 S.) M . 9,’ Subskr.-

PriCheo o k Î “ d.L ( Î28n pP)r0tS h .tn ia  S° Viet RuSSia- Londoa>

S chä

utCUCUCCUl.

* ' Ä  « B t s s w  M S
Ä S S - Ä  M. f l ?1' ' • * ■  Í K . . t a Ä

Kirchenrecht usw.
G la ,ie pIW ,i t ,1 ' 9 tt.°:, R ^ i a  Sancti Benedicü n. d. Grundsätzen.

*  P andektenkritik  behande lt W eimar, Böhlan. (48 S.) M  4 
F é l i x ,  Maurice. Congrégations non autorisées (la liqu ida tion  de 

(510Sp r  Fr. 5¿Congrégatl0ns religieuses T. 4.) Paris, Rousseau.

Völkerrecht usw.
W a lz ,  Gust. Ad. Wesen des Völkerrechts nnd K r i t ik  der V ö lke r

rechtsleugner. (Handbuch des Völkerrechts. Bd. 1, A b t. la .)  
¡Stuttgart, Kohlham m er. (274 S.) M . 16.

de  L a p r a d e l le ,  A ., et J. P. N ib o y e t ,  Réperto ire  de d ro it in te r
national. T. 5 : Congrégations — D ro its  acquis. Paris, Recueih 
Sirey. (726 p.) Rel. Fr. 142.

L e c h a r n y ,  Louis. La  va lid ité  des actes internes des gouvernements 
de fa it à l ’égard des étrangers. Paris, Rousseau. (180 p.) Fr. 35.

C a ld a ir a c ,  T ra ité  de la  nationalité de la  femme mariée. Ed. revue 
et complétée. Paris, Recueil S irey. (428 p.) Fr. 40.

M a r c u s ,  Ernst. Palästina — ein werdender Staat. V ö lke r- und 
staatsrechtl. Untersuchung üb. d. recbtl. Gestaltung des Mandats
landes Palästina unt. bes. Berücks. d. Rechtes d. nationalen Heim
stätte f. d. jüdische V o lk . M. 2 Karten. (F rankfurter A bhdl. z. 
modern. Völkerrecht. H . 16.) Le ipzig , Noske. (328 S.) M . 12.,



248247

Der junge Jurist. Beilage zur DJi35.Jalrj.
Diese Beilage erscheint m onatlich; sie is t einzeln n ich t käuflich. — E in  s en  d ü n g e n  auch h ie rfü r sind n u r  an 

die Schriftle itung der DJZ., B e rlin  W  57, Potsdamer Straße 96, zu richten.

Die Notwendigkeit der Vorbildung im  
Internationalen Privatreeht.

Von Landgerichtsdirektor Dr. B un ge , Berlin.

In  den Stimmen des Auslandes, welche die DJZ. zum 
SO. Geburtstage desRG. am l.O k t. 1929 veröffentlichte, haben 
die Vertreter der wichtigsten Staaten, wie England und Frank
reich *), derBedeutung gedacht, welche der Rechtsprechung des 
RG. auf dem Gebiete des Internationalen Privatrechts (I. P.) zu
kommt. Um so mehr muß es wunder nehmen, daß die deutsche 
juristische Schule hier zurücksteht, daß eigentlich nichts 
getan ist, um diesem gerade heute zum unentbehrlichen 
Rüstzeug jedes gebildeten Juristen gehörenden Wissens
zweig die ihm gebührende Stellung einzuräumen. Zwar 
wurde in  letzter Zeit wiederholt auf diese auffallende E r
scheinung hingewiesen und dringend die Einführung einer 
Vorlesung über I.  P. anempfohlen* 2) ;  aber da, wo man es 
gewünscht hätte, nämlich bei den Erörterungen über die 
Reform der juristischen Ausbildung, ist es nicht geschehen. 
Dabei finden sich in  den Abhandlungen hierzu Sätze, 
welche auf das I.P . als Ausbildungsmittel geradezu gemünzt 
erscheinen. Es soll Aufgabe der Universitätsbildung sein, 
„unterDarlegung der großen historischen, wirtschaftlichen und 
systematischen Zusammenhänge die Grundsätze zu bringen“ , 
eine „universelle Fachbildung“ , nicht „Detailkenntnisse“ zu 
überm itteln3). W eiter w ird betont, wie „viele Reformvor
schläge an dem Fehler litten, daß sie zuviel W ert auf die Samm
lung von Kenntnissen legen und zu wenig auf den Erwerb 
der juristischen Kirnst“ 4). Was könnte dem Erwerb einer 
w irklich universellen Fachkunst besser dienen als das I. P., 
das durch seine zwangsläufig anknüpfende Beschäftigung 
m it Grundsätzen ausländischer Rechte juristische Probleme 
von den verschiedensten Gesichtspunkten aus betrachten 
läßt? V o r dem jungen Juristen pflegt das Rechtsleben 
zunächst als eine fremdartige, m it manchen Geheimnissen 
umwobene Erscheinung aufzusteigen. Er ist leicht geneigt, 
in  dem, was ihn gelehrt w ird, ein unumstößliches Dogma 
zu sehen, und erst allmählich erschließen sich ihm die Zu
sammenhänge, knüpfen sich die Fäden weiter und weiter, 
bis es ihm gelingt, von einer höheren Warte die vie l
gestaltigen Wesensformen der juristischen W elt zu über
blicken. Das I. P. kann imbedingt dazu beitragen, die 
Gärung in  den Lehrjahren schneller der Klärung ent
gegenzuführen, und das allein müßte ausschlaggebend sein, 
um der Frage besonderes Interesse entgegenzubringen.

Aber über die Notwendigkeit der Beschäftigung m it 
dem I .P . bedarf es an sich nicht vieler Worte. Zur E r
gänzung mag auf die vielseitigen Ausführungen von 
E g g e n  van  T e r la n  verwiesen werden, die höchstens 
der tatkräftigen Unterstützung durch den juristischen 
Praktiker bedürfen. Wenn Deutschland sich heute der 
Einführung einer Zwangsvorlesung über I.  P. zuwenden 
w ill, so würde es nicht nur allzuspät den meisten anderen 
Staaten nachfolgen; es würde auch den umgekehrten Weg 
gehen wie etwa Frankreich, wo die Erhebung zum 
obligaten Lehrfach im  Jahre 1880 ungemein befruchtend 
auf die Literatur einwirkte, sodaß Frankreich hier seit 
langem eine führende Stellung behauptet hat. Bei uns 
bedarf es dieser Befruchtung nicht mehr. Kann Deutsch
land auch wissenschaftlich noch nicht den vollen Vergleich 
m it dem Ausland aushalten, so weiß doch jeder, der sich 
nur etwas hierm it beschäftigt hat, wie zahlreiche und 
beachtenswerte Veröffentlichungen auf diesem Gebiet die 
deutsche Literatur in  dem Jahrzehnt nach dem Kriege trotz 
aller Schwierigkeiten hervorgebracht hat. Das ist gewiß 
erfreulich, darf aber nicht dazu dienen, die Beschäftigung

1) W i l l i a m s  1929 S. 1234, G id e l  S. 1236; ähnlich der B e lg ie r 
X a v ie r  j a n n e  S. 1232 d. B l.

2) E g g e n  v a n  T e r la n  m B l. f. I. P., Beilage d. L . Z. f. D . R. 
1929 N r. 1; derselbe in  D RZ. 1929 S. 336; v o n  H a t z f e ld  in  Frank
fu rte r Zeitung v. 25. M ärz 1929 Nr. 226 (Abendbl.).

3) J o n a s  in  JW . 1929 S. 1838. .
i) S c h w is t e r  — unter Z itierung von S im o n s  — m JW . 1929 

S. 1844.

m it dem I. P. in jungen Jahren als überflüssig oder nicht 
notwendig hinzustellen. Bereits an anderer Stelle habe 
ich darauf hingewiesen1), wie wenig ertragreich sich eine 
spätere Fortbildung, etwa auf der Academie de D ro it Inter
national im  Haag, fü r den nicht einschlägig vorgebildeten 
Juristen gestaltet.

Das Ob sollte also nicht zweifelhaft sein; das große 
Fragezeichen steht bei dem W ie . In  der Tat liegen die 
Schwierigkeiten in  der praktischen Ausführung. Hierzu 
seien noch einige Bemerkungen gemacht. Wenn sowohl 
E g g e n  va n  T e r la n  als v. H a tz fe ld  das Kirchenrecht 
ausschalten wollen, um eine Vorlesung über I. P. zu er
möglichen, so muß dem entgegengetreten werden. Es würde 
das, trotzdem heute die Bedeutung historischer Fächer sehr 
wohl etkannt ist, nur wieder die Beseitigung eines histo
risch- und allgemein-rechtswissenschaftlichenBildungsmittels 
zugunsten einer rein praktisch-induktiven Lehrmethode 
bedeuten. Man übersieht dabei, daß die Universität, bei 
aller Hinneigung zu den praktischen Belangen, die Wissen
schaft hochzuhalten berufen ist, daß ih r Lehrplan nicht 
allein auf die Berufsnotwendigkeiten der meisten Juristen 
(Richter und Anwälte) abgestellt sein kann, womit sie 
gerade das gute Zwischenglied zwischen der Allgemein
bildung der Schule und der beruflichen Spezialisierung in 
späterer Zeit darstellt. Um so weniger braucht an ein be
stimmtes Lehrfach gerührt zu werden, als m. E. ein anderer 
Weg offen steht.

In  erster L in ie  muß geprüft werden, ob nicht diee 
Fächer, bei denen schon heute international-privatrechtliche 
Fragen erörtert zu werden pflegen (Staatsrecht, Z iv il
prozeßrecht) eine gewisse Verkürzung ertragen würden. 
Sodann scheint m ir aber bei der zeitlichen Einschätzung 
der einzelnen Lehrfächer überhaupt allzu schematisch ver
fahren zu werden. Es gibt zweifellos Vorlesungen, bei 
denen die Fülle des Stoffes sich nur mühsam in die dafür 
etwa vorgesehenen 4 Stunden wöchentlich einzwängen läßt, 
dagegen andere, bei denen mehr Spielraum vorhanden ist. 
In  letzterer Hinsicht auf das Prozeßrecht als Beispiel zu 
verweisen, w ird  Widerspruch hervorrufen2). Trotzdem 
muß der Praktiker betonen, daß hier, weit mehr als bei 
dem materiellen Recht, die Einzelheiten erst in  der leben
digen praktischen Ausbildung erlernt zu werden pflegen, 
und daß die Universität, besonders im  Strafprozeß, sich 
auf die Hervorhebung der Grundlinien, unter starker Unter
streichung des w irklich Notwendigen, beschränken kann. 
Aber auch die verschiedenen Zweige des materiellen Rechts 
können nicht einheitlich bewertet werden. Welcher Unter
schied z. B. zwischen dem Schuldrecht und Handelsrecht 
einerseits und dem bürgerlichen Familien- und Erbrecht 
andererseits! H ier sind m. E. Möglichkeiten einer ver
änderten Einstufung, wenn es gilt, das I. P. als Wissens
zweig lehrfachlich zu berücksichtigen, Möglichkeiten, die 
nur kurz aufgezeigt werden sollen. W o ein W ille  ist, ist 
auch ein Weg.

M it dem als notwendig Erkannten darf nicht zu lange 
gezögert werden. Die wirtschaftliche Verschlungenheit der 
Weltmächte läßt die internationalen Handelsbeziehungen 
ständig anwachsen, und damit erreichen auch die inter
nationalrechtlichen Probleme eine größere Ausdehnung. 
V ie lle icht w ird  die Entwicklung schneller als man denkt 
dahin führen, daß neben die politisch-wirtschaftlichen Zu
sammenhänge, deren Bedeutung längst erkannt ist, recht
liche Zusammenhänge treten müssen, und daß für Europa 
das W erk gelingt, das unter dem Namen B u s ta m an te s  
in  Amerika Gestalt gewonnen hat3) 4). Möge Deutschland

1) In  Festschrift zum 50 jährigen Bestehen des LG . I I  in  Berlin  
1929 S 99

2) V g l. R o s e n b e r g  in  DJZ. 1929 S. 1297.
3) V g l. DTZ. 1929 S. 425 u. S. 490; ausführlicherer B erich t in 

Ztschr. f. ausl. u. intern. P rivR . 1928 S. 480, dazu 1929 S. 705; bez. der 
Vorarbeiten F ra g a  1927 S. 563, und bez. des Urheberrechts A ntonio 
S. de  B u s ta m a n te  y  M o n t o r o  1928 S. 762.

4) Daneben sind die intem at. Bestrebungen zur Vereinheitlichung 
des Privatrechts überhaupt von bes. Bedeutung, vg l. Ztschr. f. ausl. 
u. intern. P rivR . 1928 S. 477 und 1929 S. 402.
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dann nicht zurückstehen und schon als Vorbereitung hierfür 
einen Grundstock intemationalrechtlich umfassend gebildeter, 
auch praktischer Juristen herangezogen haben!

Numerus clausus für die Richterlaufbahn. Die
Zahlen des juristischen Nachwuchses steigen noch immer 
Ueber 22 000 Rechtsstudenten besuchen die deutschen 
Hochschulen. Mehr als 10 000 Referendare befinden sich 
im  Vorbereitungsdienst bei den Gerichten. Die Rechts
anwaltschaft ist überfüllt. Die Wirtschaft kann nur wenige 
Kräfte aufnehmen. Die Zahl der Stellen im  Staats- und 
Kommunaldienst ist begrenzt. Die Beamtenschaft ist sehr 
verjüngt. Die Finanzlage des Staates gestattet nicht die 
Neuschaffung dringend nötiger Beamtenstellen. Bei der 
geplanten Verwaltungsreform ist im  Gegenteil eine Ver
minderung der Beamtenstellen zu erwarten. Die Be
hauptung, daß ein großer Te il des juristischen Nachwuchses 
in den Berufsgruppen, in die er hineinstrebt, keinen Platz 
finden, wird, ist nicht übertrieben. Namentlich werden 
nicht alle, die dem Richterberuf zustreben, ih r Z iel er
reichen. Zu diesem Beruf herrscht seit langem ein über 
den Bedarf hinausgehender Zustrom. Die Ueberfüllung 
hat sich in  den letzten Jahren nicht bemerkbar gemacht, 
weil die Gerichte m it ungewöhnlichen Geschäften belastet 
waren, die vorübergehend größeren Personalbedarf schufen. 
Jetzt, da die außergewöhnlichen Arbeiten erledigt sind, 
zeigt sich m it aller Schärfe die Ueberzahl der Anwärter. 
Es w ird eine Ueberzahl auf lange Dauer sein. Die Zahl 
w ird bei den Ziffern der Studierenden und Referendare 
noch steigen. Eine Vermehrung der Richterstellen ist nicht 
zu erwarten. Die Verwirklichung der Schifferschen Reform
vorschläge würde im  Gegenteil eine starke Verminderung der 
Zahl der Richter bedeuten. Der stärker werdende Zustrom 
macht eine sorgsame Auslese möglich. Sie w ird in den Staats
prüfungen und im Vorbereitungsdienst versucht. Sie genügt 
abernicht zur Regelung des Zustroms. Es sind zu viele, denen 
der Prüfende wie der Ausbildungsleiter m it gutem Gewissen 
die Befähigung zum Richteramt bescheinigen kann. H ier 
bleibt nur das harte, aber wirksame M ittel der Abriegelung.

Abriegelungsversuche beim Zugang zur Hochschule 
und bei der Ernennung der Referendare stoßen auf 
Schwierigkeiten. Die grundsätzlichen Bedenken gegen eine 
Beschränkung des Zugangs zur Hochschule sind so groß 
daß m it einer Begrenzung der Zahl der Studenten nicht 
gerechnet werden kann. Eine Regelung des Zustroms zum 
praktischen Vorbereitungsdienst w ird z. Zt. von den Refe
rendaren verlangt. Auch sie macht Schwierigkeiten. Das 
Hauptbedenken liegt bei der Nachwuchsfrage für die Rechts
anwaltschaft. Aus der gleichen Ausbildung des Richter
und Anwaltsnachwuchses ergeben sich für die Zustroms
regelung beider Berufsgruppen Schwierigkeiten. Die Anwalt
schaft sucht eine Lösung der Frage, ohne sie bisher ge- 

n en zu haben. Bis dahin ist ein numerus clausus der 
■Referendare nicht spruchreif.
StaatsDrüfunp-1St c-Zt" d[e Abriegelung nur nach der zweiten 
waltungen fie  „  SChon heute b<=i allen Ver
b i ld e n ^ “e e r io lr tBeT J U? StiSChen Na<*wuchs nicht aus
namentlich ^üddeiUsche^eTdela^USbZZ erWabUngen me^rerer> 
Preußen, übernehmen al, ,Andere Länder, insbes.
assessoren. Bei ihrer Referendare als Gerichts
auf die Uebertragung e iW fe s t^  1 m.üssen sie lanSe Jahre

Ä ÄWärters liegt in seinen besten j  .
wenigstens nicht vo ll ausgenutzt. Besonders gu t^K rä fte  
wandern von der Justizverwaltung ab, um im freien Beruf • 
der Wirtschaft oder bei anderen V  er waltun gen m it besseren An"
Da dngS_ u,n*  Fortk° mmensmöghchkeitL unterzukommen' 
Da der verhältnismäßig große Nachwuchsbedarf der T u rilr '

A n w ä tUnge“  I ? “  V e rZ k h t au f Ständige E n t h a l t u n g  v o n  
A n w ä rte rn  n ich t gestattet und  d ie  E in ze lb e ru fu n g  vo n  
»Ochtem aus anderen ju ris tis ch e n  B e ru fsg ruppen  als Rege“  

M öghcbkSBSf helÄde t’ . . b le ib t zu r B ehebung”  d e r M änge l die 
den nächst ' A n ' vartez n u r sow e it zu übernehm en, als in  
W ärter a b e r * * / * 1116̂  F ic h te r  G enötig t w e rd e n ; diese A n -  

1 ab6r 30 zu ste l'en , daß sie d ie  M ö g lic h k e it haben,

die Zeit bis zu ihrer Anstellung bei der Justiz durch
zuhalten. Eine solche Regelung würde den numerus 
clausus für die Richterlaufbahn bedeuten. Sie ist in  Preußen, 
wo die Frage vor allem brennend ist, bereits in  einem 
Gesetzentwurf v. 19. Okt. 1922 (Staatsratsdrucks. Nr. 279) 
erstrebt worden. Der Entwurf ist nicht Gesetz geworden. 
Die vergangenen Jahre m it dem zeitweilig besonders starken 
Bedarf an Kräften ließen vielleicht auch eine solche Regelung 
entbehrlich erscheinen. Die gegenwärtige Lage des Nach
wuchses drängt zu einer Regelung. Da die zweite Staats
prüfung allein die Beurteilung der praktischen Befähigung 
zur Ausübung des Richteramtes nicht gestattet, muß die 
Justizverwaltung nach der Staatsprüfung in  einer ein- bis 
zweijährigen Probezeit die Möglichkeit haben, den Bewerber 
auf seine Eignung zu prüfen, um sich nach der Probezeit 
endgültig über seine Uebemahme zu entscheiden. Alsdann 
stellt die Justizverwaltung soviel Bewerber als Stellen
anwärter ein, als ihrem ungefähren Jahresbedarf entspricht, 
Sie hat die Möglichkeit, die Anwärter in  geeigneterWeise 
bis zur Anstellung zu verwenden und sie ohne einen nennens
werten finanziellen Mehraufwand gegenüber der heutigen 
Regelung des Hilfsrichterwesens so zu stellen, daß sie die 
Zeit bis zur Anstellung abwarten können. Dabei läßt sich 
endlich die Bestimmung der Besoldungsgesetze durch
führen, daß die Anwärterzeit nicht länger als 5 Jahre dauern 
solle (§ 16 Abs. 3 Reichsbesoldungsges.; § 17 Abs. 2 
preuß. Besoldungsges.).

In  den süddentschen Ländern hat sich der numerus 
clausus anscheinend bewährt. Er w ird  auch in  den anderen 
Ländern den Belangen der Rechtspflege, der Justizver
waltungen und auch den wohlverstandenen Interessen des 
juristischen Nachwuchses in  gleicherweise gerecht werden. 
Das fortdauernde Anwachsen des Zustroms erfordert aber 
eine schnelle Regelung.

Amts- und Landrichter Dr. B e n d ie k , Köln.

Strafvollzug und juristischer Vorbereitungsdienst.
Bei der Frage der Reform der juristischen Ausbildung muß 
m. E. auch dem Strafvollzüge besondere Beachtung ge
schenkt werden.

Solange der Strafzweck nur Vergeltung und Ab
schreckung war, mag die alleinige Unterweisung im  Straf
recht und Strafprozeßrecht und das Erlernen der A nferti
gung juristisch einwandfreier Urteile genügt haben. M it 
der Wandlung der Strafzweckauffassung, der Ablösung der 
Vergeltungstheorie durch den Erziehungs- und Besserungs
gedanken ist eine grundlegende Aenderung eingetreten. 
Der Strafrichter, der einst nur ein guter Jurist zu sein 
brauchte, muß nun, wo unter Berücksichtigung der „Per
sönlichkeit des Täters“ ein U rte il und ein Strafmaß ge
funden werden soll, das den Delinquenten erziehen, resoziali
sieren soll, mehr als ein Nur-Jurist sein. Der Strafrichter 
ist durch den modernen Strafzweckgedanken in  hervor
ragendem Maße Erzieher, „Sozialpädagoge“ , geworden.

Seine Stellung ist damit eine verantwortungsvollere, 
seine Tätigkeit eine schwierigere, aber auch schönere und 
produktivere geworden als früher. Seine Fähigkeiten und 
Kenntnisse und damit seine Ausbildung und Erziehung 
—- sind andrerseits vielseitigere. Neben der Kenntnis des 
Gesetzes ist die Beherrschung der Psychologie, Pädagogik, 
Biologie und Soziologie unerläßlich geworden. 
t • dnsJies0ndere aber ist erforderlich, daß der junge 
Juns , der später vor die Aufgabe gestellt wird, ein Straf- 
ur ei zu fällen, eine genaue Vorstellung davon erhält, wie 

ar Vollzug der Strafmaßnahme aussieht und welche 
W irkung er hat. Nur die genaue Kenntnis des modernen 
Erziehungsstrafvollzuges in  Gefängnis und Zuchthaus aus 
eigener Anschauung vermag dem jungen Juristen eine 
Vorstellung davon zu geben, was die Monate und Jahre 
Freiheitsstrafe für den Täter eigentlich bedeuten.

Die bisher gewählte A rt einer Einführung in den 
Strafvollzug ist ungeeignet, dem jungen Juristen den not
wendigen Einblick in die Praxis des Strafvollzuges zu 
gewähren. Die Führung größerer Gruppen von Referen
daren durch Strafanstalten, wie es in  Berlin eingeführt ist, 
verm ittelt zwar einen äußeren Einblick in  die Arbeits-
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methode der Strafanstalt, eine Kennnis der eigentlichen 
Probleme, der psychologisch und pädagogisch interessanten 
und schwierigen Fragen des Strafvollzuges erhält der Ref. 
durch diese achttägige Ausbildung nicht. D ie Ref. werden 
von einzelnen Beamten, die mehr oder weniger Zeit und 
mehr oder weniger pädagogisches Talent haben, durch 
verschiedene Inspektionen der Strafanstalt geführt; ihnen 
w ird  etwas „gezeigt“ , „vorgeführt“ und ein Vortrag ge
halten. Gewiß, einer allgemeinen Instruktion, einem äußeren 
Kennenlemen genügt das. Aber der künftige Strafrichter 
muß m. E. von A rt und W irkung des Strafvollzuges mehr
wissen. . .

Daher sollte der Ref. etwa 2 Monate lang in  einigen 
Strafanstalten beschäftigt werden. Da kann er die Einzel
heiten der Behandlung und Erziehung der Gef. kennen
lernen und einiges über Bedeutung und W irkung der 
Freiheitsstrafen erfahren. E r lernt persönlich den Gef. 
kennen und w ird  interessante und lehrreiche psycho
logische, pädagogische und soziale Studien machen. 
Unter der umsichtigen Leitung der Strafanstaltsbeamten 
habe ich so binnen 6 Wochen einen guten Einblick in 
die praktischen Probleme des Strafvollzuges erhalten.

Nun w ird man einwenden, wie eine solche Ausbildung 
ohne Verlängerung der Ausbildungszeit durchgeführt werden 
solle. Das scheint allerdings das größte Hindernis zu sein. 
Seine endgültige Ueberwindung w ird  erst zu erwarten 
sein, wenn man sich entschließt, eine Trennung und Spe
zialisierung der Ausbildung des Strafjuristen vorzunehmen, 
die bei der menschlich verantwortungsvollen und schwierigen 
Stellung des modernen Strafrichters erforderlich ist und 
kommen wird. Bis dahin bleibt denen, die sich für ein
gehendes Studium des Strafvollzuges interessieren, nichts 
übrig, als sich beurlauben zu lassen und das Strafvollzugs
amt um „informatorische Ausbildung“ zu bitten.

Referendar R a n ke , Charlottenburg.

Jurist und W irtschaftswissenschaften. Seit Jahren 
ist Nationalökonomie Prüfungsfach im Referendarexamen. 
Bekannt ist aber, daß die Einbeziehung dieser Grenzwissen
schaft bei den jungen Juristen wenig Liebhaber gefunden 
hat, ebenso, daß mancher hauptsächlich deshalb am zweiten 
Tag ein „nicht ausreichend“ heimträgt, weil er in  der 
Volkswirtschaft versagte. Das ist deshalb bedauerlich, weil 
man ohne gewisse Kenntnis der Wirtschafts- und Sozial
wissenschaften später im  Beruf nicht auskommt.  ̂ Der 
Arbeitsrichter, Rechtsanwalt, bes. aber der Industriejurist —  
das heimliche Ziel vieler Kandidaten macht sich un
möglich, wenn ihm bei der Entscheidung von Rechtsfällen 
das Verständnis für wirtschaftliche Fragen fehlt.

Zu begrüßen ist deshalb, daß die rechts- und staats
wissenschaftliche Fakultät der Univ. Münster zusammen m it 
der Westfälischen Berggewerkschaftskasse in  den Oster
ferien einen praktisch - wirtschaftskundlichen Ausbildungs
lehrgang in  Bochum abhielt, der wiederholt werden 
sollte. 32 Studierenden wurde bei ganz geringen Opfern 
die Möglichkeit geboten, im  Brennpunkt des Industrie
gebietes Urproduktion und Weiterverarbeitung m it eigenen 
Augen anzusehen. Den theoretischen Einführungsvorlesungen 
an der Bergschule (u. a. über Bergwirtschaftslehre und 
Bergbau, Eisen und Stahlerzeugung, Maschinenindustrie und 
Energiewirtschaft) schloß sich systematisch die Besichtigung 
industrieller Werke an. W ir  sahen innerhalb zehn Tagen 
verschiedene Kraftwerke und Maschinenfabriken, die Tages
anlagen einer modernen Zeche, eine m it allen Schikanen 
der Technik ausgerüstete Kokerei nebst Nebengewinnungs
anlagen, ein Hochofen- und Walzwerk, eine Brauerei, 
Gießereien und Drehereien, nahmen noch Einblick in den 
riesigen streng rationalisierten Verwaltungsapparat der Ruhr
knappschaft. Den Höhepunkt der Schulungswoche bildete 
eine Grubenfahrt.

Es leuchtet ein, daß, wenn etwas, solcheVeranstaltungen 
geeignet sind, das Interesse für wirtschaftswissenschaftliche I 
Dinge auch bei dem eingefleischtesten Nur-Juristen zu

regen und zu fördern. Natürlich konnte es sich bei dem 
Kursus bloß um einen Ueberblick handeln, doch das genügt 
auch vollauf; es reicht aus, wenn der Jurist die großen 
wirtschaftlichen Zusammenhänge klar sieht, den Tagesfragen 
m it Verständnis folgen und einen Aufsatz in  einer Fach
zeitschrift ohne Kommentar lesen kann. Dies w ird aber 
durch einen solchen Lehrgang erreicht. Der Kandidat, 
der nach Teilnahme an einem solchen Kursus volkswirt
schaftliche Werke und Grundrisse durcharbeitet, wird, durch 
die Erinnerung an das Gesehene unterstützt, dauernden 
Nutzen daraus ziehen und m it steigendem Interesse seine 
Aufmerksamkeit nicht nur rechtlichen, sondern auch w irt
schaftlichen Fragen zuwenden. Wenn an allen Universitäten 
ein ähnlicher Anschauungsunterricht geboten würde, würde 
gewiß die Prüfung in  der Volkswirtschaft alsbald bessere 
Resultate zeitigen.

cand. jur. Im b ru c k ,  Münster.

Das Rechtsstudium an den Universitäten in  der 
Tschechoslowakischen Republik Im W intersem ester 
1926/27 *). Am Ende des W.-S. 1926/27 betrug die Ge
samtzahl der Hörer der Rechtswissenschaften an den tschecho
slowakischen Universitäten 6305. Das sind im  Verhältnis 
zu der Summe der Hörer sämtlicher Fakultäten, die sich 
am gleichen Termin auf 15 400 stellte, 41% . An den 
3 tschechoslowakischen Universitäten wurden insgesamt 
4996 Hörer der juristischen Fakultät oder 42,5% der 
Gesamtstudierenden dieser 3 Universitäten (11 749) gezählt, 
und zwar an der Karls-Univ. in  Prag 3320 =  40,4% der 
dortigen Gesamtstudierenden (8225), an der Univ. in  Brünn 
819 =  38,9% (2107) und an der Univ. in  Bratislava 
857 =  60,5% (1417). Die Zahl der Rechtsstudierenden 
an der deutschen Univ. in  Prag bezifferte sich auf 1309, 
das sind 35,9% der Gesamtzahl der dort Studierenden (3651).

Von den Hörern der Rechtswissenschaft waren ins
gesamt 298 Frauen =  4,7 % . Der Anteil der Frauen (2559) 
an der Gesamtzahl der Studierenden machte demgegenüber 
16,6% aus-

Dr. Ro es n e r ,  Referent im  Statistischen Reichsamt, 
Berlin.

Lehrkom m entar zum  Bürgerlichen Gesetzbuch von
RA. Dr. V i k t o r  L o e w e n w a r t e r .  3. Bd. Recht der 
Schuldverhältnisse. Besonderer Teil. 1928. Berlin, 
Sack. Geb. 24 M.

Ueber die Ziele, die Verf. verfolgt, insbes. über seine 
pädagogischen Bestrebungen und die A rt ihrer Verw irk
lichung, habe ich mich hier schon bei Besprechung der 
früheren Bände geäußert. Im  vorl. Band läßt Verf. die 
Kommentierung zurücktreten und sucht durch zahlreiche, 
sorgfältig ausgewählte Entscheidungen die Bedeutung der 
einzelnen Rechtssätze zu veranschaulichen. M. E. hat 
dadurch das W erk nur gewonnen. Der Leser w ird  von 
der Fülle des Materials nicht mehr erdrückt, die wesent
lichen Gesichtspunkte treten schärfer hervor, und die durch 
kurze Stichworte gekennzeichneten Rechtsfälle gewähren 
einen guten Einblick in  die Entwicklung unserer Recht
sprechung. So gestatten sie dem Praktiker eine rasche' 
Orientierung, während der Student lernt, wie erst unter 
den Händen der Praxis die abstrakten Rechtssätze Leben 
gewinnen. Für Lehrzwecke wäre es bedeutsam, wenn 
noch öfters der Tatbestand der Urteile angegeben würde.

; Daß vorübergehende Rechtsinstitute, z. B. das neue MieG 
recht, nur beiläufig behandelt sind, entspricht dem Zwecke 
des Buches ebenso wie die Beschränkung in  den Literatur
hinweisen. Empfehlenswert wäre eine eingehendere 
Behandlung der gemischten Verträge und des Akkreditiv
geschäftes.

Professor Dr. S t o l l ,  Tübingen.

1) Statistisches Handbuch der Tschechoslowakischen R epub lik .
I I I .  Prag, 1928. __________ _________________________________

Für die Schriftle itung  ve ran tw ortlich : D r. ju r. O t to  L ie b m a n n ,
D ruck  von F a ß  &  ( j a r le b

B erlin -W ilm ersdorf. — V erlag  von O t to  L ie b m a n n ,  B erlin . 
Aktiengesellschaft, B erlin .


